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Rundschreiben Nr. 11/2018 
 
Verfahrenserleichterungen bei gewerblichen Programmkrediten 
 
 
Ausgehend von Anregungen aus der Kreditpraxis erfolgen bei unseren gewerblichen 
Programmkrediten für Zusagen ab 23.07.2018 folgende Anpassungen: 

 Vereinfachte Angebotsannahme und verlängerte Abruffristen 

Für unsere Neuzusagen ist keine separate Annahme des Darlehensangebots mehr er-
forderlich. Es gilt der Grundsatz: „Abruf = Annahme“. Zugleich werden die Abruffristen 
in unseren Darlehensangeboten auf den maximal möglichen Zeitraum ausgedehnt; Ab-
ruffristverlängerungen erübrigen sich damit. Die Regelungen zum bereitstellungsprovi-
sionsfreien Zeitraum bleiben unverändert. Das geänderte Verfahren zur Angebotsan-
nahme macht Änderungen in unserem Standardantrag Nr. 100 notwendig. Wir bitten 
ab sofort nur noch die neue Version „Nr. 100/07.18“ einschließlich integrierten Daten-
schutzhinweisen zu verwenden, die unter www.lfa.de zum Download bereit steht. 

 Verzicht auf gesamtschuldnerische Haftung 

Bei Investitionsvorhaben im Rahmen einer „echten“ Betriebsaufspaltung wird allein die 
investierende Besitzgesellschaft Darlehensnehmerin (sofern nicht im Antrag explizit ein 
gesamtschuldnerisches Verhältnis gewünscht wird). Die Besicherung der Rückzah-
lungsverpflichtung und Verzahnung zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft wird 
durch eine zu übernehmende Bürgschaft der Betriebsgesellschaft und eine Auflage zur 
Verwendung des finanzierten Wirtschaftsguts („Vermietungsklausel“) im Darlehensver-
trag dargestellt. 

 Investivkredit als Eigenmittelprogramm 

Durch die Umstellung des Investivkredits auf ein Eigenmittelprogramm der LfA ergeben 
sich haushaltsrechtliche Erleichterungen insbesondere hinsichtlich Verwendungsnach-
weisführung und Mitteleinsatzfrist. Entsprechend gelten für den Investivkredit künftig 
die Allgemeinen Darlehensbestimmungen bei Darlehen ohne staatliche Zinsverbilli-
gung. 
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 Verlängerung der Mitteleinsatzfrist 

In den staatlich zinsverbilligten Programmdarlehen wird für Zusagen ab 23.07.2018 die 
Mitteleinsatzfrist einheitlich von 2 Monaten auf 4 Monate nach Auszahlung der Darle-
hensbeträge durch die LfA verlängert. 

 Einheitliche Regelungen zur Finanzierung von Pkw 

Die bisher nur eingeschränkt mögliche Finanzierung von Pkw-Anschaffungen im Start-
kredit und Investivkredit wird an die bestehenden, flexibleren Regelungen des Univer-
salkredits angeglichen. Damit können diese Vorhaben nunmehr finanziert werden, 
wenn eine Aktivierungsfähigkeit des anzuschaffenden Pkw vorliegt. Eine ausschließli-
che betriebliche Nutzung ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

 
Im Zuge der vorgenannten Änderungen erfolgen auch Aktualisierungen in den Merkblät-
tern. Im Wesentlichen wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 

- Präzisierungen zum jeweiligen bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraum und zu den ge-
änderten, häufig deutlich verlängerten, Abruffristen. 

- Aktualisierung der Hinweise zu den beihilferechtlichen Grundlagen. 

- Ergänzende Klarstellungen zum Erwerb bzw. Verlust des KMU-Status im Merkblatt „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ und Informationsblatt zur KMU-
Definition. 

- Die Regelungen zur Stundung von Tilgungsraten haftungsfreigestellter Darlehen wurden 
im gleichnamigen neuen Merkblatt zusammengefasst. 

 
Mit Ausnahme redaktioneller Anpassungen sind alle inhaltlichen Änderungen in den beige-
fügten Merkblättern durch Randstriche gekennzeichnet. 
 
Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen und für die Anforderung von Informa-
tionsmaterial stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen unserer Förderberatung telefonisch unter 
0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei), per Fax unter 089 / 21 24 - 22 16, per E-Mail unter  
info@lfa.de oder auch persönlich in München, in der Königinstraße 17, montags bis  
donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
LfA Förderbank Bayern 
 
 
gez. Schneid gez. Schwarzmayer 
 
 
Anlagen 



 
 

 
München, 20.07.2018 
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Merkblatt „Beteiligungskapital für Existenzgründer“ 

Die LfA bietet Nachwuchsunternehmen stille Beteiligungen der BayBG Bayerische Beteiligungsge-
sellschaft mbH an, um eine solide Eigenkapitalausstattung der Unternehmen in der Gründungs-
phase sicherzustellen. 
 
Zielgruppe:  Existenzgründer (auch bei Betriebsübernahmen) aller Bereiche der 

gewerblichen Wirtschaft sowie 
 gewerbliche Unternehmen in der Existenzfestigungsphase (maximal 

fünf Jahre – bei Aufstockungen max. acht Jahre – nach Aufnahme 
der selbstständigen Existenz) mit Sitz oder Niederlassung in Bayern. 

 
Mittelverwendung: Mitfinanzierung des in Zusammenhang mit der Existenzgründung stehenden 

Investitions- und Betriebsmittelbedarfs 
 
Beteiligungsart: Typisch stille Beteiligungen 
 
Beteiligungshöhe: 20.000 EUR bis maximal 250.000 EUR 
 
Anforderungen: Voraussetzungen für eine Beteiligung sind u. a. 

 die fachliche und kaufmännische Qualifikation des Gründers; 
 ein tragfähiges Konzept und eine nachhaltige Marktfähigkeit; 
 ein angemessener Eigenmitteleinsatz (dazu zählen auch öffentliche 

Eigenkapitalhilfen); 
 die persönliche Haftung der Gesellschafter/Inhaber; 
 eine Hausbank. 

 
Laufzeit: 10 Jahre (tilgungsfrei); 

die Rückzahlung erfolgt am Beteiligungsende zum Nominalwert, jedoch  
spätestens bis zum 65. Lebensjahr des Inhabers/Gesellschafters. 

 
Konditionen: Abschlussgebühr: 2,0 %  (zuzüglich der 

  gesetzlichen 
  Umsatzsteuer) 

 Ab dem 1. bis einschließlich dem 4. Beteiligungsjahr: 

 Festes Entgelt (einschließlich Garantieprovision): 5,2 % p. a. 
 Gewinnabhängiges Entgelt:    1,0 % p. a. 

 Ab dem 5. bis einschließlich dem 7. Beteiligungsjahr: 

 Festes Entgelt (einschließlich Garantieprovision): 5,7 % p. a. 
 Gewinnabhängiges Entgelt:     2,0 % p. a. 

 Ab dem 8. bis einschließlich dem 10. Beteiligungsjahr: 

 Festes Entgelt (einschließlich Garantieprovision): 6,7 % p. a. 
 Gewinnabhängiges Entgelt:     2,0 % p. a. 
 
Kontaktaufnahme: Für eine erste Beurteilung ist das (formlose) Gründungs- bzw. Unter-

nehmenskonzept mit tabellarischem Lebenslauf einzureichen bei: 

 LfA Förderbank Bayern, Abteilung Förderkredite, 
 Postfach 22 14 54, 80504 München 

 Ansprechpartner: Herr Breitmoser 089 / 21 24 - 26 07 
  Frau Kempf 089 / 21 24 - 23 27 
  Frau Gärtner 089 / 21 24 - 24 76 



  
 
 

Merkblatt „Startkredit“ (SK6) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Startkredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem ERP-Gründerkredit 
- Universell der KfW sowie von der LfA Förderbank Bayern refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt bis zu 5 Jahre nach Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Kriteri-
um) und Angehörige Freier Berufe sowie natürliche 
Personen, die eine Voll- oder Nebenerwerbsexistenz 
gründen. Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtun-
gen sind nicht förderfähig. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen 
Betriebe kann der Tz. 2 des Merkblatts „Bearbeitungs-
grundsätze für Startkredit und Investivkredit“ entnom-
men werden. 

2 Verwendungszweck 

Die Darlehen werden insbesondere für Investitionen 
im Zusammenhang mit Neuerrichtungen und Einrich-
tungen von Betrieben, Betriebsübernahmen, von täti-
gen Beteiligungen sowie für die Anschaffung eines 
ersten Warenlagers im Rahmen von Existenzgründun-
gen gewährt. 

Innerhalb einer 5-jährigen Existenzgründungsphase 
begonnene Investitionen können ebenfalls berücksich-
tigt werden, Betriebsübernahmen und tätige Beteili-
gungen durch natürliche Personen auch darüber hin-
aus. Auch die wesentliche Aufstockung des Warenla-
gers ist berücksichtigungsfähig. 

Nicht förderfähig sind: 

 Vorhaben der Ersatzbeschaffung, 

 Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten. 

Die Gewährung von Darlehen zur Ablösung von Bank-
krediten (Umschuldung) und zur Sanierung ist eben-
falls ausgeschlossen. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen 
Aufwendungen kann der Tz. 1 des Merkblatts „Bear-
beitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“ 
entnommen werden. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Risikogerechtes Zinssystem 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Boni-
tät und Besicherung – innerhalb vorgegebener Gren-
zen – individuell vereinbart (siehe Merkblatt „Kredit-
nehmerinformation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz kön-
nen unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditi-
onen entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kon-
ditionen vereinbaren. 

3.2 Konditionen 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je 
Vorhaben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens be-
trägt bis zu 100 % des förderfähigen Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 10.000 EUR. 

Bei Gesellschaftsgründungen gelten Darlehensmin-
dest- und -höchstbetrag für jeden Gesellschafter mit 
dessen individuellem Anteil am Gesamtvorhaben. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgü-
tern ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich 
an der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. 
differenziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder 
mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 
Auch können abweichend von den Standardlaufzeiten 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
3  Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehens-
zusage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder 
einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum 
Ablauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % 
p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die 
Abruffrist 6 Monate sowie bei endfälligen Darlehen 
24 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins und Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Bay-
erischen Wirtschaftsministerium bekannt gemachten 
Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Kredit-
programms für die Förderung des Mittelstandes (Bay-
erisches Mittelstandskreditprogramm – MKP) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

Zudem gelten, ausgenommen bei endfälligen Darle-
hen, die Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe 
von ERP-Mitteln, die in unseren Merkblättern, Darle-
hensbestimmungen und Darlehensangeboten veran-
kert sind. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlagen 

Die Darlehen werden grundsätzlich als sogenannte 
De-minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 
24.12.2013, vergeben. 
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Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Krite-
rien eingehalten werden, können die Darlehen alterna-
tiv gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO – Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom 
26.06.2014), in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 20.06.2017), bean-
tragt werden. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Bei-
hilfewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defini-
tionen“. 

4.3 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antrags-
eingangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) 
bereits begonnen war, können nicht berücksichtigt 
werden. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens 
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich uner-
heblich ist, können nicht gefördert werden. 

4.5 Merkblatt Bearbeitungsgrundsätze 

Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten 
Bewilligungsgrundsätze enthält unser Merkblatt „Bear-
beitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Startkredit 
mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombi-
niert werden. 

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Pro-
gramms ERP-Gründerkredit – Universell beantragt 
werden, ist der Startkredit auf die vorhabensbezogene 
Obergrenze des ERP-Gründerkredits – Universell an-
zurechnen. 

Keine Kombination ist möglich mit dem ERP-Gründer-
kredit – StartGeld und mit der bayerischen Regional-
förderung (z. B. Regionalkredit bzw. Zuwendungen im 
Rahmen der Bayerischen regionalen Förderungspro-
gramme), wohl aber mit dem ERP-Regionalförderpro-
gramm. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 70%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entspre-
chendes Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist 
nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darle-
hens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzu-
reichen. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der AGVO (siehe Tz. 4.2) ist im Antrag un-
ter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf AGVO-Ba-
sis“; der Vordruck 120 kann bei dieser Alternative ent-
fallen. 

Das Formblatt der KfW Bankengruppe „Statistisches 
Beiblatt Investitionen allgemein“ ist beizufügen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft der LfA bzw. der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt, ergeben 
sich die zusätzlich einzureichenden Anträge und Un-
terlagen aus dem Merkblatt „Antragsunterlagen“. 



  
 
 

Merkblatt „Investivkredit“ (IK6) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Investivkredit wird zinsgünstig aus dem KfW-Unternehmerkredit sowie von der LfA Förderbank Bayern refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Kriteri-
um) und Angehörige Freier Berufe. Ambulante und 
stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht förderfähig. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen 
Betriebe kann der Tz. 2 des Merkblatts „Bearbeitungs-
grundsätze für Startkredit und Investivkredit“ entnom-
men werden. 

2 Verwendungszweck 

Die Darlehen werden insbesondere für Investitionen 
im Zusammenhang mit der Erweiterung, Rationalisie-
rung und Modernisierung von bestehenden Betrieben 
gewährt. 

Nicht förderfähig sind: 

 Waren, 

 Vorhaben der Ersatzbeschaffung, 

 Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten. 

Die Gewährung von Darlehen zur Ablösung von Bank-
krediten (Umschuldung) und zur Sanierung ist eben-
falls ausgeschlossen. 

Eine weiterführende Abgrenzung der förderfähigen 
Aufwendungen kann der Tz. 1 des Merkblatts „Bear-
beitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“ 
entnommen werden. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Risikogerechtes Zinssystem 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Boni-
tät und Besicherung – innerhalb vorgegebener Gren-
zen – individuell vereinbart (siehe Merkblatt „Kredit-
nehmerinformation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz kön-
nen unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditi-
onen entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kon-
ditionen vereinbaren. 

3.2 Konditionen 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je 
Vorhaben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens be-
trägt bis zu 100 % des förderfähigen Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 10.000 EUR. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgü-
tern ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich 
an der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. 
differenziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder 
mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 
Auch können abweichend von den Standardlaufzeiten 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehens-
zusage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder 
einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum 
Ablauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 
2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt 
die Abruffrist 6 Monate nach Darlehenszusage der 
LfA. 

Termine für Zins und Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlagen 

Die Gewährung der Darlehen erfolgt auf der Grundla-
ge der vom Bayerischen Wirtschaftsministerium be-
kannt gemachten Richtlinien zur Durchführung des 
Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des 
Mittelstandes (Bayerisches Mittelstandskreditpro-
gramm – MKP) in der jeweils gültigen Fassung. 

Die Darlehen werden grundsätzlich als KMU-Investiti-
onsbeihilfen gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom 
26.06.2014), in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 20.06.2017), verge-
ben. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Kriteri-
en eingehalten werden, können die Darlehen alternativ 
auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, beantragt 
werden. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Bei-
hilfewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defini-
tionen“. 
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4.2 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antrags-
eingangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) 
bereits begonnen war, können nicht berücksichtigt 
werden. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.3 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens 
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheb-
lich ist, können nicht gefördert werden. 

4.4 Merkblatt Bearbeitungsgrundsätze 

Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten 
Bewilligungsgrundsätze enthält unser Merkblatt „Bear-
beitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Investivkre-
dit mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kom-
biniert werden. 

Falls zusätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Pro-
gramms KfW-Unternehmerkredit beantragt werden, ist 
der Investivkredit auf die vorhabensbezogene Ober-
grenze des KfW-Unternehmerkredits anzurechnen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entspre-
chendes Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist 
nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.1) 
ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung 
auf De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist der Vor-
druck 120 (Erklärung zum Antrag auf Gewährung ei-
nes Darlehens/einer Bürgschaft bei De-minimis-
Beihilfen) einzureichen. 

Das Formblatt der KfW Bankengruppe „Statistisches 
Beiblatt Investitionen allgemein“ ist beizufügen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft der LfA bzw. der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt, ergeben 
sich die zusätzlich einzureichenden Anträge und Un-
terlagen aus dem Merkblatt „Antragsunterlagen“. 



   
 
 
Merkblatt „ Bearbeitungsgrundsätze für Startkredit und Investivkredit“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Startkredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern zinsverbilligt. Der Startkredit wird zinsgünstig aus dem 
ERP-Gründerkredit - Universell der KfW und der Investivkredit aus dem KfW-Unternehmerkredit sowie von der LfA För-
derbank Bayern refinanziert. 
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  1 Abgrenzung förderfähiger Aufwendungen 

Folgende Aufwendungen sind generell förderfähig: 

 Investitionen und Nebenkosten, die im Anlagever-
mögen aktiviert werden bzw. aktivierungsfähig 
sind, sowie Vermietungsgegenstände, die im An-
lagevermögen aktiviert werden (keine langfristige 
Immobilienvermietung, ausgenommen Tz. 7 dieses 
Merkblatts). 

 Immaterielle Vermögensgegenstände, wie Paten-
te, Lizenzen, Software und Konzessionen, die ab-
schreibungsfähig sind und die weiteren Vorausset-
zungen für die Förderfähigkeit gemäß Tz. 9 des 
Merkblatts „Beihilferechtlich relevante Bestimmun-
gen und Definitionen“ erfüllen. 

 Eigenleistungen in angemessenem Umfang, so-
weit diese in der Bilanz aktiviert werden bzw. akti-
vierungsfähig sind und keine Gewinnbestandteile 
enthalten. 

Der Erwerb von betrieblich genutzten Verkehrsmit-
teln kann, mit Ausnahme von Luftfahrzeugen, grund-
sätzlich gefördert werden. Personenwagen können 
gefördert werden, wenn diese im Anlagevermögen 
aktivierungsfähig sind; eine ausschließliche betriebli-
che Nutzung ist nicht erforderlich. 

Folgende Aufwendungen sind nur auf Grundlage der 
De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 5) förderfähig: 

 Betriebsübernahmen (Kaufpreis, Firmenwert beim 
Erwerb von Betrieben) sowie tätige Beteiligungen 

 Erstes Warenlager und wesentliche Warenlager-
aufstockungen (nur im Startkredit förderfähig) 

 Der Erwerb von Vermögenswerten von Dritten, die 
in einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bezie-
hung zum Käufer stehen (z. B. der Erwerb bislang 
gepachteter Geschäftsräume). 

Nicht förderfähig sind programmübergreifend: 

 allgemeiner Betriebsmittelbedarf (Löhne und Ge-
hälter, Werbungskosten) 

 eigene Entwicklungskosten 

 Finanzierungskosten (Disagio, Bankprovision, Be-
arbeitungsgebühren, Zwischenkreditzinsen) 

 Abfindungen an ausscheidende Gesellschafter und 
Erben 

 Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten 

  2 Antragstellerkreis 

Siehe Tz. 1 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“. 

Im Einzelnen förderfähig sind: 

 Franchiseunternehmen, wenn 

- das Vorhaben einen nachhaltigen wirtschaft-
lichen Erfolg erwarten lässt, 

- die selbstständige gewerbliche bzw. freiberufli-
che Tätigkeit als Haupterwerb ausgeübt wird, 

- der Franchisenehmer rechtlich und wirtschaftlich 
selbstständig ist und im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung handelt, 

- im Franchisevertrag deutsches Recht oder das 
Recht des in einem EU/EFTA-Staat ansässigen 
Franchisegebers vereinbart ist. 

 Betriebe, die sowohl landwirtschaftliche Erzeug-
nisse herstellen (Primärerzeugung) als auch verar-
beiten/vermarkten (z. B. Hofläden, Handelsgärtne-
reien), sofern sie mehr als 30 % fremde Erzeug-
nisse verarbeiten bzw. vermarkten. 

Förderfähig sind dabei ausschließlich Investitio-
nen, die die Verarbeitung/Vermarktung (z. B. Ver-
kaufsräume, Käsereigerätschaften) und nicht die 
Primärproduktion (z. B. Pflanz-/Sä-/Erntemaschi-
nen, Gewächshäuser) betreffen. 

 Kinos (soweit sie ausschließlich von der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle bzw. der Juristenkommission 
zur öffentlichen Vorführung freigegebene Spiel-
filme zeigen) 

 Kraftfahrzeugvermietung 

 landwirtschaftliche Lohnunternehmen (z. B. Lohn-
druschunternehmen, Holzrückebetriebe) 

 Leasing-Firmen (z. B. mit Büromaschinen) 

 Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Bäckereien, 
Brotfabriken, Teigwarenhersteller, Nährmittelher-
steller, Backwaren- und Dauerbackwarenhersteller, 
Mälzereien, Zuckerproduzenten, Metzger, fleisch-
verarbeitende Unternehmen 

 Tierzucht außerhalb der Landwirtschaft, soweit die 
Tiere zu Dienstleistungs- oder Unterhaltungs-
zwecken dienen. 

Nicht gefördert werden: 

 Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse 
gemäß Anhang I AEUV, wie Tiere, Pflanzen, 
Früchte, Gemüse, Blumen etc., produzieren (Pri-
märproduktion) 

 Unternehmen der Fischerei und Aquakultur, ein-
schließlich deren Verarbeitung und Vermarktung 

 Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 

 Treuhandverhältnisse 

 Gewerbliche Tätigkeiten, die nicht im Einklang mit 
den mittelstandspolitischen Zielen bzw. dem Tou-
rismuspolitischen Konzept der Bayerischen Staats-
regierung stehen 

 Waffenhandel bzw. -produktion (bei Erfüllung rest-
riktiver Kriterien sind Ausnahmen möglich) 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Defini-
tion (siehe Tz. 7 Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“)  
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 Unternehmen, die einer früheren Beihilferückforde-
rungsanordnung der EU nicht nachgekommen 
sind. 

Darüber hinaus können sich Fördereinschränkungen 
ergeben, sofern für einzelne Wirtschaftszweige EU-
rechtliche Sondervorschriften für staatliche Beihilfen 
gelten (siehe Tz. 8 Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“). 

  3 Antragstellung vor Beginn des Vorhabens 
(Vorbeginn) 

Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens (siehe 
Tz. 18 dieses Merkblatts und Tz. 4.3 bzw. Tz. 4.2 
des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Investivkredit“) bei 
der Hausbank (Bank oder Sparkasse) gestellt wer-
den, eine Nachfinanzierung ist nicht möglich. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

  4 Antragsverfahren 

Siehe Tz. 7 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“ und das Merkblatt „Antragsunterlagen“. 

  5 Beihilferechtliche Grundlagen 

Der Investivkredit wird grundsätzlich als KMU-Inves-
titionsbeihilfe gemäß Art. 17 der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung (AGVO – Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, 
veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 187/1 vom 
26.06.2014), in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 20.06.2017), ver-
geben. 

Der Startkredit wird grundsätzlich auf Basis der De-
minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013, veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, ausgereicht. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Krite-
rien eingehalten werden, kann der Startkredit alter-
nativ auf Grundlage von Art. 17 AGVO bzw. der In-
vestivkredit auf Basis der De-minimis-Verordnung 
gewährt werden. 

Weiterführende Informationen enthält das Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defi-
nitionen“. 

  6 Beteiligungen 

  6.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Eine tätige Beteiligung kann dann als Gründung ei-
ner selbstständigen gewerblichen bzw. freiberufli-
chen Existenz angesehen werden, wenn der Antrag-
steller 

 eine wesentliche Kapitalbeteiligung von i. d. R. 
mindestens 10 % übernimmt und 

 an der Geschäftsführung beteiligt wird. 

Beteiligungsquoten unter 10 % sind in begründeten 
Ausnahmefällen finanzierbar. Voraussetzung dafür 
sind, dass der Antragsteller die Geschäfts- und Un-
ternehmenspolitik aktiv mitgestaltet und dem Antrag-
steller kein anderer Gesellschafter gegenübersteht, 
der im Alleingang Änderungen an der Satzung bzw. 
am Gesellschaftervertrag vornehmen kann und die 
Hausbank dies im Antrag bestätigt. 
Gemeinsame Beteiligungen von Eheleuten können 
i. d. R. nur dann als Gesamtvorhaben gefördert wer-
den, wenn beide Partner jeweils mindestens 10 % 
 

der Kapitalanteile übernehmen und im Unterneh-
mentätig sind; ausnahmsweise reicht es bei Eheleu-
ten aus, wenn nur einer der Partner an der Ge-
schäftsführung beteiligt ist. 

  6.2 Beteiligung als Kommanditist 

Die Förderung eines Kommanditisten als Existenz-
gründer bleibt auf Ausnahmefälle beschränkt. Er 
muss eine wesentliche Kapitalbeteiligung erwerben 
und maßgeblich an der Unternehmensführung mit-
wirken. Dies setzt voraus, dass dem Kommanditisten 
im Gesellschaftsvertrag 

 Geschäftsführungsbefugnis nach innen und 

 umfassende Vertretungsvollmacht nach außen 
(Generalvollmacht oder Einzelprokura) 

eingeräumt wird. 

  6.3 Beteiligung am Betrieb des Ehegatten 

Die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit eines 
Ehegatten in der Branche, in der der andere Ehegat-
te bereits selbstständig ist, kann – auch in Form ei-
ner tätigen Beteiligung am Betrieb des Ehegatten – 
als Existenzgründung grundsätzlich gefördert wer-
den, sofern die übrigen Voraussetzungen einer Exis-
tenzgründung gegeben sind. 

Förderfähig sind Investitionen und die Anschaffung/ 
Aufstockung des Warenlagers, dagegen keine Kauf-
preis- oder sonstige Zahlungen an den Ehegatten. 

  6.4 Beteiligung am Betrieb der Eltern/Schwiegereltern 

Die tätige Beteiligung am Betrieb der Eltern/Schwie-
gereltern ist grundsätzlich als Existenzgründung för-
derfähig, wenn die übrigen Voraussetzungen einer 
echten Selbstständigmachung gegeben sind (insbe-
sondere die Voraussetzungen der Tz. 6.1 dieses 
Merkblatts). 

Förderfähig sind Investitionen und die Aufstockung 
des Warenlagers sowie Kaufpreiszahlungen an die 
Eltern/Schwiegereltern. 

Sofern die einfließenden Mittel in erster Linie zur 
Konsolidierung von kurzfristigen Verbindlichkeiten 
des Betriebs benötigt werden, kommt nur die Förde-
rung aus dem Akutkredit (siehe entsprechendes 
Merkblatt) in Frage. 

  7 Betriebsaufspaltung 

Bei der Betriebsaufspaltung ist das Eigentum an den 
Betriebsanlagen rechtlich von der Inhaberschaft des 
Betriebs getrennt. 

Beispiel: Eigentümer ist eine Besitzgesellschaft oder 
der Inhaber des Betriebs als Privatperson, die Anla-
gen werden langfristig an die Betriebsgesellschaft 
vermietet oder verpachtet. Investitionen werden vom 
Eigentümer vorgenommen, der jedoch als solcher 
nicht Gewerbetreibender und daher nicht förderfähig 
ist. 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft können 
solche Vorhaben jedoch gefördert werden, wenn 

 auf beiden Seiten dieselben Personen zu minde-
stens 50 % beteiligt oder 

 die auf beiden Seiten verschiedenen Personen 
Ehegatten oder 

 die auf beiden Seiten verschiedenen Personen El-
tern/Schwiegereltern und Kinder (sowie deren 
Ehegatten) sind. 
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Darlehensnehmer wird die investierende Besitzge-
sellschaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung 
der Betriebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn 
sich die Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, 
die mit Hilfe des Darlehens angeschafften Wirt-
schaftsgüter während der Laufzeit des Darlehens 
ausschließlich an die Betriebsgesellschaft zu vermie-
ten/verpachten; zudem hat die Betriebsgesellschaft 
die Mithaftung für das Darlehen in Form einer Bürg-
schaft zu übernehmen. 

  8 Betriebsübernahme 

  8.1 Betriebsübernahme vom Ehepartner 

Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten sind 
grundsätzlich nicht förderfähig. Dies gilt auch für die 
Übernahme von Betrieben. 

  8.2 Betriebsübernahme von Eltern/Schwiegereltern 

Kaufpreiszahlungen im Rahmen von Betriebsüber-
tragungen an die Folgegeneration, d. h. von den El-
tern/Schwiegereltern an die Kinder und deren Ehe-
gatten, sowie im Zusammenhang mit der Betriebs-
übernahme entstehende Neuinvestitionen und Wa-
renlageraufstockungen werden als Gründungsvor-
haben gefördert. 

Abfindungen an Geschwister und sonstige Verwand-
te, etwa im Erbfall oder bei vorgezogener Erbfolge 
sind hingegen nicht förderfähig. 

  8.3 Betriebsübernahme vom Insolvenzverwalter 

Betriebsübernahmen vom Insolvenzverwalter sind 
grundsätzlich förderfähig. 

Übernahmen durch den Ehegatten aus der Insolvenz 
des anderen Ehepartners heraus, können nicht ge-
fördert werden. 

9 Existenzgründungsphase 

Die Existenzgründungsphase beträgt bis zu fünf Jah-
re nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Innerhalb 
dieser Zeit begonnene (siehe Tz. 18 dieses Merk-
blatts) Investitionen können zu den Konditionen des 
Startkredits gefördert werden, ohne dass es darauf 
ankommt, ob die Existenzgrundlage schon gefestigt 
ist oder nicht. Auch die wesentliche Aufstockung des 
Warenlagers kann gefördert werden. 

Bei Vorhaben innerhalb der fünfjährigen Anlaufpha-
se (nicht aber unmittelbar bei Gründung) hat der An-
tragsteller die Möglichkeit, zwischen einer personen- 
oder unternehmensbezogenen Förderung zu wäh-
len, wobei jeder Antragsteller weiterhin individuell die 
Fördervoraussetzungen erfüllen muss. Bei der Wahl 
einer unternehmensbezogenen Förderung wird das 
Gesamtvorhaben nicht mehr auf einzelne Gesell-
schafter aufgeteilt, sofern hier gleiche Fördervoraus-
setzungen vorliegen. Im übrigen besteht auch die 
Möglichkeit den Investivkredit zu wählen, wobei sich 
Fördervoraussetzungen und -umfang nach den dort 
gültigen Regelungen richten. 

10 Förderung tragfähiger Vollerwerbstätigkeiten 

Außerhalb der fünfjährigen Existenzgründungsphase 
sind nur tragfähige gewerbliche bzw. freiberufliche 
Vollerwerbstätigkeiten förderfähig. Hierbei sind auch 
die allgemeinen Voraussetzungen für Beteiligungen 
(siehe Tz. 6.1 dieses Merkblatts) zu erfüllen. 

Ein tragfähiger Vollerwerb kann nur angenommen 
werden, wenn ein Gewinn von derzeit mindestens 
15.000 EUR vor Steuern auf Dauer zu erwarten ist. 

Bei Vorhaben von bestehenden Gesellschaften muss 
das Unternehmen zumindest für einen Gesellschaf-

ter eine selbstständige gewerbliche bzw. freiberufli-
che Existenzgrundlage (Vollexistenz) darstellen. 

11 Gewerbliche Existenzgründung von Landwirten 

Landwirte, die sich außerhalb der Landwirtschaft 
erstmalig eine selbstständige gewerbliche Existenz 
aufbauen, können zu Gründungskonditionen geför-
dert werden, unbeschadet der bisherigen selbst-
ständigen landwirtschaftlichen Tätigkeit. Gewerbli-
che Existenzgründungen von Landwirten können 
auch dann gefördert werden, wenn der Ge-
werbebetrieb für sich allein keine tragfähige Exis-
tenzgrundlage gewährleistet (eine nach Art und Um-
fang der Tätigkeit nachhaltige gewerbliche Betäti-
gung wird dabei allerdings vorausgesetzt), sondern 
nur unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des land-
wirtschaftlichen Betriebes, d. h. bei Einkommens-
kombination, eine tragfähige Existenz gesichert wer-
den kann. 

Die parallele Förderung aus einem Landwirtschafts-
programm ist ausgeschlossen. 

12 Haftungsfreistellung 

Siehe Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“. 

13 Höhe der Förderung 

Siehe Tz. 3.2 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „In-
vestivkredit“. 

14 Konditionen 

Siehe aktuelle Übersicht Darlehenskonditionen so-
wie Tz. 3 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Investiv-
kredit“. 

15 Mehrfachförderung 

Siehe Tz. 5 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“. 

16 Vermögens- und Ertragslage 
(Allgemeine Prosperitätsklausel) 

Siehe Tz. 4.4 bzw. Tz. 4.3 des Merkblatts „Startkre-
dit“ bzw. „Investivkredit“. 

17 Verwendungszweck 

Siehe Tz. 2 des Merkblatts „Startkredit“ bzw. „Inves-
tivkredit“ und Tz. 1 dieses Merkblatts. 

18 Vorhabensbeginn 

Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 

Bei Bauvorhaben ist der Vertragsabschluss und bei 
Anschaffung von Maschinen und Einrichtungen die 
rechtsverbindliche Bestellung der Vorhabensbeginn. 

Eine Aufteilung einheitlicher Vorhaben, mit denen 
teilweise schon begonnen wurde, in einen förderfä-
higen und einen nicht förderfähigen Teil ist aus-
nahmsweise dann möglich, wenn das Vorhaben in 
wirtschaftlich selbstständigen Abschnitten durchge-
führt wird. Daher schadet es in der Regel nicht, 
wenn vor Antragstellung ein Grundstück erworben 
wurde, das nunmehr bebaut werden soll; die Grund-
erwerbskosten gehören dann aber nicht zu den för-
derfähigen Investitionen. 
Kein Vorhabensbeginn ist bei Kaufverträgen gege-
ben, die nicht endgültig rechtsverbindlich sind, z. B. 
weil die notwendige Beurkundung fehlt oder weil ein 
Finanzierungs- oder sonstiger Vorbehalt - in Form ei-
ner Rücktrittsmöglichkeit, die vom Antragsteller aus-
geübt und beeinflusst werden kann – gegeben ist 
und dies die Hausbank bestätigt. 
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Unschädlich sind auch rechtliche und organisatori-
sche Vorbereitungsmaßnahmen, z. B. Gewerbean-
meldung bei der Gemeinde, Eintragung ins Handels-
register oder in die Handwerksrolle, Abschluss eines 
Miet- oder Gesellschaftsvertrages (soweit mit die-
sem Vertragsabschluss nicht sofort größere Zah-
lungspflichten entstehen). 

19 Vorhabensbegriff – getrennte Vorhaben 

Getrennte Vorhaben liegen vor, wenn die jeweiligen 
Investitionen für sich genommen jeweils sinnvolle, in 
sich geschlossene Vorhaben darstellen. Beurtei-
lungskriterien dafür sind insbesondere die räumli-
cheund/oder zeitliche Trennung der Investition. An-
haltspunkte können außerdem die Zurechenbarkeit 
der Investition zu verschiedenen Branchen und Fer-
tigungsstufen sein. 



   
 
 

Merkblatt „Universalkredit“ (UK5) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  

Die Finanzierung der haftungsfreigestellten Universalkredite wird durch die von COSME bereitgestellte Garantie und den im 
Zusammenhang mit dem Investitionsplan für Europa begründeten Europäischen Fonds für strategische Investitionen („EFSI“) 
ermöglicht. Der Zweck des EFSI ist die Unterstützung bei der Finanzierung und Umsetzung produktiver Investitionen in der 
Europäischen Union und die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu Finanzierungen. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft mit einem Jahresumsatz (Konzernumsatz) bis 
einschließlich 500 Mio. EUR und Angehörige der Freien 
Berufe. 

Nicht antragsberechtigt sind 

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich betei-
ligt ist, 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“), 

 Unternehmen, deren Tätigkeiten den mittelstandspoliti-
schen Zielen nicht entsprechen (z. B. (Online-) Kasinos, 
Paintball-, Lasertaganlagen, Produktion von und Handel 
mit Waffen sowie Munition). Falls eine Haftungsfreistel-
lung „HaftungPlus“ beantragt wird, sind zudem Unter-
nehmen nicht antragsberechtigt, die den Vorgaben des 
Europäischen Investitionsfonds (EIF) nicht entsprechen. 
Betroffen hiervon sind insbesondere Produktion von Ta-
bak bzw. destillierten alkoholischen Getränken; IT-Lö-
sungen, die vorgenannte Bereiche bzw. Pornographie 
unterstützen; F&E in Bezug auf Klonen von Menschen 
sowie genetisch veränderte Organismen. 

2 Verwendungszweck 

Finanziert werden Investitionen (einschließlich betrieblich 
genutzter PKW und Kaufpreiszahlungen an die Eltern/ 
Schwiegereltern), wesentliche Aufstockungen des Waren-
lagers sowie der allgemeine Betriebsmittelbedarf ein-
schließlich Umschuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation 
zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Dar-
lehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unse-
rer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen ent-
nommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen ver-
einbaren. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern 
ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der 
betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Betriebsmittel 
sowie Umschuldungen sind mit Darlehenslaufzeiten von 
bis zu 10 Jahren finanzierbar (Betriebsmittel in Verbin-
dung mit langfristigen Investitionen können darüber hin-
aus zu den Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen 
berücksichtigt werden). 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen-
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Abweichend von den 
Standardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungsfreijah-
re beantragt werden. Bei der Wahl ohne Tilgungsfreijahre 
ist die erste Tilgungsrate immer am Ende des auf das Zu-
sagequartal folgenden Quartals zu leisten. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
2 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Ver-
zicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Ab-
ruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine 
Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei ver-
bürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate nach 
Darlehenszusage der LfA (bei der Wahl ohne Tilgungsfrei-
jahre ergibt sich, in Abhängigkeit von der ersten Tilgungs-
rate im Einzelfall, i. d. R. eine kürzere Frist). 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovisi-
on sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung er-
folgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je Vor-
haben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis 
zu 100 % des finanzierbaren Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden gegebenenfalls als sogenannte De-
minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, verge-
ben. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen bzw. 
per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte 
dienen der Orientierung in der Informations- und Bera-
tungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind al-
lein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kre-
ditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Ein vorzeitiger Vorhabensbeginn ist unschädlich. Dies gilt 
nicht im Hinblick auf eventuelle Risikoübernahmen, da 
nachträgliche Risikoverlagerungen nicht zulässig sind. 
Zudem können keine Darlehen gewährt werden, wenn 
das Investitionsvorhaben bereits weitgehend durchgeführ-
tist. Für Vorhabensteile, die durch Eigenmittel oder lang-
fristige Fremdmittel bereits finanziert sind, kann der Uni-
versalkredit nicht eingesetzt werden.  
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4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Investitionsvorhaben bayerischer Unternehmen außerhalb 
Bayerns können finanziert werden, sofern dadurch eine 
langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und ein 
dauerhafter Erhalt des bayerischen Standorts erreicht 
wird (Bayerneffekt). 

4.5 Vermietung/Verpachtung (Betriebsaufspaltung) 

Betriebsaufspaltungen (siehe Tz. 7 des Merkblatts „Bear-
beitungsgrundsätze Startkredit und Investivkredit) können 
finanziert werden. Außerhalb von „echten“ Betriebsauf-
spaltungen ist eine Finanzierung von zu vermieten-
den/verpachtenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutz-
ten Immobilien möglich, sofern eine langfristige Vermie-
tung/Verpachtung (bei „echten“ Betriebsaufspaltungen 
auch durch natürliche Personen) an einen gewerbli-
chen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. Eine gesamtschuldne-
rische Mithaftung des Nutzers (Betriebsfirma) ist nicht er-
forderlich, wenn sich der Investor (Besitzfirma) vertraglich 
verpflichtet, das mit Hilfe des Darlehens angeschaffte Ob-
jekt während der Laufzeit des Darlehens ausschließlich 
für Betriebszwecke gewerblicher oder freiberuflicher Art 
zur Verfügung zu stellen. Es ist ausreichend, wenn allein 
der Investor die Antragsvoraussetzungen für den Univer-
salkredit erfüllt. Vorhaben in Form von Leasing- oder 
Mietkaufkonstruktionen können nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferecht-
lich relevante Bestimmungen und Definitionen“, insbeson-
dere Tzn. 5 und 10) kann der Universalkredit mit anderen 
öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden. 

6 Konsortialfinanzierungen der LfA 

Bei größeren Investitionen (in der Regel ab ca. 
5 Mio. EUR) besteht ggf. die Möglichkeit einer Konsortial-
finanzierung der LfA. Diese kann von gewerblichen Un-
ternehmen und Angehörigen Freier Berufe sowie von 
kommunalen Maßnahmeträgern für wirtschaftsnahe Infra-
strukturvorhaben formlos über die Hausbank (Bank oder 
Sparkasse) beantragt werden. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR (bzw. 1,25 Mio. EUR 
bei Straßengüterverkehrsunternehmen bei einer Darle-
henslaufzeit von mehr als 5 Jahren) bankmäßig nicht aus-
reichend abgesichert werden kann, ist für kleine und mitt-
lere Unternehmen (siehe Tz. 6 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“) eine 
60%ige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe ent-
sprechendes Merkblatt) möglich. 

Alternativ, insbesondere für Unternehmen die das KMU-
Kriterium nicht erfüllen, und bei Darlehen über 2 Mio. EUR 
(bzw. 1,25 Mio. EUR bei Straßengüterverkehrsunterneh-
men bei einer Darlehenslaufzeit von mehr als 5 Jahren) 
kann bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürg-
schaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH 
beantragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

Für Blankokredite, endfällige Darlehen, Umschuldungen 
und Prolongationen übernimmt die LfA keine Haftungs-
freistellung „HaftungPlus“. 

Auch für haftungsfreigestellte Universalkredite gilt der 
Grundsatz, dass keine bestehenden Bankrisiken nach-
träglich auf die LfA verlagert werden dürfen (siehe Tz. 1 
des Merkblatts Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Da die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ durch eine 
COSME-Garantie der EU ermöglicht wird, haben der Kre-
ditnehmer und die zwischengeschalteten Kreditinstitute 
eine Überprüfung des zielgerichteten Mitteleinsatzes 
durch die betreffenden europäischen Institutionen (z. B. 
Europäischer Investitionsfonds) und deren Beauftragte 
zuzulassen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Mit einer Weitergabe der im Zusammenhang mit der Dar-
lehensgewährung gespeicherten Daten an den Europäi-
schen Investitionsfonds, die Europäische Kommission 
und/oder die von ihr beauftragten Institute haben sie sich 
einverstanden zu erklären. 

Entsprechend der EU-Regelungen werden unabhängig 
von der Darlehenshöhe Name, Adresse und Förderin-
strument der LfA sowie der zwischengeschalteten Kredit-
institute auf der Webseite des EIF (www.eif.org) veröffent-
licht. Zudem haben Kreditinstitute (sowie bei haftungsfrei-
gestellten Darlehen über 600.000 EUR auch die Endkre-
ditnehmer) mit der Annahme des Darlehensangebots eine 
Erklärung zum Nichtvorliegen von Insolvenz-/Vergleichs-
verfahren bzw. Liquiditation sowie zur beruflichen Zuver-
lässigkeit abzugeben. 

Bei Darlehen mit Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ muss 
eine Teilauszahlung spätestens bis zum 13.06.2021 er-
folgt sein. 

Zudem gelten für Darlehen mit Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“ über 150.000 EUR folgende Regelungen (zu 
Details siehe LfA-Vordruck 106): 

 Es besteht keine Antragsberechtigung, wenn der An-
tragsteller eines der InnovFin-Innovationsförderkriterien 
erfüllt. Soweit mindestens ein Kriterium erfüllt wird, be-
steht ggf. die Möglichkeit das Vorhaben mit dem Univer-
salkredit Innovativ der LfA zu finanzieren oder statt der 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH zu bean-
tragen. 

 Name und Adresse des Endkreditnehmers sowie das 
genutzte Förderinstrument werden auf der Webseite des 
EIF (www.eif.org) veröffentlicht, soweit der Endkredit-
nehmer nicht der Veröffentlichung widerspricht. Natürli-
che Personen sind von der Veröffentlichung ausge-
nommen. 

8 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer 
Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ ist für Darlehen 
über 150.000 EUR zudem der Vordruck 106 erforderlich 
(siehe Tz. 7). Er ist vom Antragsteller und der Hausbank 
zu unterzeichnen und verbleibt in der Kreditakte der 
Hausbank. Dies ist von der Hausbank im Antragsvordruck 
100 in Tz. 9.5 wie folgt zu bestätigen: „Die Antragsvo-
raussetzungen gem. Vordruck 106 sind erfüllt.“ Zudem ist 
hier das Ergebnis der Erklärung zur Veröffentlichung ent-
sprechend festzuhalten. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfi-
nanzierungen sind im Vordruck 100 in Tz. 9.5 (weitere Er-
läuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditlinien und 
deren aktuelle Auslastung (einschließlich Überziehungen) 
erforderlich (siehe Tz. 1 des Merkblatts Haftungsfreistel-
lung „HaftungPlus“). 

Die Darlehen werden über die Hausbanken grundsätzlich 
unter deren Eigenhaftung an den Endkreditnehmer aus-
gereicht. Wird eine Bürgschaft beantragt, können die bei 
Staats-/LfA-Bürgschaften bzw. Bürgschaften der Bürg-
schaftsbank Bayern GmbH zusätzlich einzureichenden 
Antragsvordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „An-
tragsunterlagen“ entnommen werden. 



   

 

Merkblatt „Universalkredit Innovativ“ (UI6) 
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Die Finanzierung wird von der InnovFin KMU-Kredit-Garantiefazilität des Horizon 2020-Programms der Europäischen 
Union (Rahmenprogramm für Forschung und Innovation) und dem unter der Investitionsoffensive für Europa errichteten 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen („EFSI“) ermöglicht. Zweck des EFSI ist es, die Finanzierung und 
Durchführung produktiver Investitionen in der Europäischen Union zu fördern sowie einen verbesserten Zugang zu Finan-
zierungen sicherzustellen. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind KMU (kleine und mittlere ge-
werbliche Unternehmen gemäß Tz. 7 des Merkblatts 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“) und Angehörige freier Berufe, die in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung bzw. Innovation be-
sonders engagiert sind (siehe Förderkriterien in Tz. 
3.1). 

Nicht antragsberechtigt sind  

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich 
beteiligt ist, 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtli-
cher Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“),  

 Unternehmen, deren Geschäftsschwerpunkt in einen 
(oder mehrere) der folgenden Bereiche fällt: Produkti-
on von oder Handel mit Tabak bzw. destillierten alko-
holischen Getränken; die Finanzierung der Produktion 
von oder des Handels mit Waffen und Munition; 
Spielkasinos; F&E oder technische Anwendungen im 
IT-Bereich hinsichtlich vorgenannter Branchen, Inter-
net-Glücksspielen, Online-Kasinos, Pornographie  
oder der Ermöglichung des illegalen Datendownloads 
bzw. des unrechtmäßigen Zugangs zu Datennetzwer-
ken; die finanzielle Unterstützung und Durchführung 
von F&E oder technischen Anwendungen im Bereich 
des Klonens von Menschen oder gentechnisch ver-
änderten Organismen. Tätigkeiten bzw. Aktivitäten, 
die in Deutschland nach deutschem oder EU-Recht 
verboten sind, sind ebenso von der Förderung aus-
geschlossen. 

2 Verwendungszweck 

Finanziert werden Investitionen und der allgemeine Be-
triebsmittelbedarf. Betriebsübernahmen können finan-
ziert werden, wenn die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind: 

 Zuführung von zusätzlichem neuen Kapital (Darlehen, 
Beteiligungs- oder Quasi-Beteiligungskapital) durch 
eine der Parteien der Betriebsübernahme in Höhe 
von mindestens 50 % des Darlehensbetrags. 

 nach der Betriebsübernahme zählt das Unternehmen 
nicht mehr als 499 Beschäftigte (siehe Tz. 1) und  

 das Zielunternehmen und/oder das Unternehmen 
nach Betriebsübernahme erfüllen mindestens eines 
der Förderkriterien gemäß Tz. 3.1. 

Umschuldungen und Prolongationen sind ausgeschlos-
sen. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Förderkriterien 

Antragsteller gelten dann als besonders in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung (F&E) bzw. Innovati-
on engagiert, wenn sie zumindest eines der folgenden 
11 Kriterien (sog. InnovFin-Criteria) erfüllen: 

①. Das KMU1) investiert den Kredit in die Produktion 
oder Entwicklung neuer oder wesentlich verbesser-
ter Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, die 
innovativ sind und bei denen ein technologisches 
oder marktmäßiges Risiko des Scheiterns von ei-
nem unabhängigen fachkundigen Dritten belegt 
wird. 

②. Das KMU1) ist ein "schnell wachsendes Unterneh-
men", d. h. es ist seit dem ersten Umsatz weniger 
als 12 Jahre am Markt und hat/hatte über einen 
Drei-Jahres-Zeitraum ein durchschnittliches jährli-
ches Wachstum (ohne Zukäufe) der Mitarbeiterzahl 
oder des Umsatzes von mehr als 20 %, bei mindes-
tens 10 Mitarbeitern zu Beginn des Drei-Jahres-
Zeitraums. 

③. Das KMU1) ist seit seinem ersten Umsatz weniger 
als 7 Jahre am Markt und seine F&E- und/oder In-
novationskosten (i. S. v. Aufwendungen und/oder 
Investitionen) betrugen in zumindest einem der letz-
ten 3 Jahre vor Antragstellung mindestens 5 % der 
gesamten Betriebskosten (i. S. v. Umsatz – EBIT). 
Im Falle eines neu gegründeten KMU1) ohne abge-
schlossenes Geschäftsjahr ist das von einem Wirt-
schaftsprüfer/Steuerberater auf Basis unterjähriger 
Zahlen zu bestätigen. 

Das KMU1) hat ein signifikantes Innovationspotenzial 
und/oder ist ein „F&E- und/oder innovationsintensives 
Unternehmen", d. h. es erfüllt mindestens eines der fol-
genden Kriterien: 

④. Die im neuesten, gesetzlich vorgeschriebenen Jah-
resabschluss ausgewiesenen jährlichen F&E- 
und/oder Innovationskosten des KMU1) betragen 
mindestens 20 % des beantragten Kreditbetrags, 
falls der Geschäftsplan des KMU1) eine Steigerung 
seiner F&E- und/oder Innovationskosten mindes-
tens in Höhe des Kredits vorsieht. 

⑤. Das KMU1) verpflichtet sich, wie in seinem Ge-
schäftsplan dargelegt, mindestens 80 % des Kredits 
für F&E- und/oder Innovationskosten einzusetzen 
und den Restbetrag für Kosten, die zur Umsetzung 
der geplanten Aktivitäten notwendig sind. 

⑥. Das KMU1) hat in den letzten 36 Monaten2) Zu-
schüsse, Darlehen oder Bürgschaften/Garantien 
aus europäischen F&E- und/oder Innovations-
Förderprogrammen (z. B. Horizont 2020 oder 7. EU-
Forschungsrahmenprogramm FP7) oder aus deren 
Finanzierungsinstrumenten (z. B. Gemeinsame 
Technologieinitiativen JTIs oder Eurostars) oder aus 
regionalen bzw. nationalen F&E- und/oder Innovati-
ons-Förderprogrammen erhalten. Bedingung ist, 
dass der beantragte Kredit nicht dieselben Kosten 
abdeckt. 

⑦. Das KMU1) wurde in den letzten 24 Monaten2) mit 
einem F&E- oder Innovationspreis einer EU-
Institution ausgezeichnet. 
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⑧. Das KMU1) hat in den letzten 24 Monaten2) mindes-
tens ein technologiebasiertes Schutzrecht ange-
meldet (z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster, Topographien von Halbleiterer-
zeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arz-
neimittel oder andere Produkte, für die solche Zerti-
fikate erlangt werden können, Sortenschutzrechte 
oder Urheberrechte für Software) und der Kredit 
dient dazu, direkt oder indirekt, die Nutzung dieses 
Rechts zu ermöglichen. 

⑨. Das KMU1) ist seit seinem ersten Umsatz weniger 
als 5 Jahre am Markt und hat in den letzten 
24 Monaten2) ein Investment (z. B. offene oder stille 
Beteiligung) eines Venture-Capital-Investors oder 
eines Business Angels, der Mitglied eines Business 
Angel-Netzwerks ist, erhalten oder ein solcher In-
vestor oder Business Angel ist zum Zeitpunkt der 
Antragstellung Teilhaber des KMU1). 

⑩. Das KMU1) benötigt eine Risikokapital-Finanzierung 
(i. S. v. Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Mit-
tel, Darlehen, Garantien oder eine Mischung da-
von), die gemäß seines Geschäftsplans der Einfüh-
rung eines neuen Produktes oder der Erschließung 
eines neuen geographischen Marktes dient und de-
ren Volumen über 50 % seines durchschnittlichen 
Jahresumsatzes der letzten 5 Jahre2) liegt. 

⑪. Die F&E- und/oder Innovationskosten2) des KMU1) 
machen mindestens 10 % der gesamten Betriebs-
kosten (i. S. v. Umsatz – EBIT) in mindestens einem 
der letzten 3 Jahre vor Antragstellung aus. Im Falle 
eines neu gegründeten Unternehmens ohne abge-
schlossenes Geschäftsjahr ist dies von einem Steu-
erberater/Wirtschaftsprüfer auf Basis unterjähriger 
Zahlen zu bestätigen. 

1) Dies gilt ebenso für Angehörige freier Berufe. 

2) Bezogen auf den Zeitpunkt der Antragstellung. 

3.2 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden.  

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage 
der LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen 
vereinbaren. 

Die Weitergabe des Vorteils aus der InnovFin-Garantie 
des Europäischen Investitionsfonds (EIF) an den 
Endkreditnehmer erfolgt innerhalb des risikogerechten 
Zinssystems. 

Es besteht die Möglichkeit, das Vorhaben über mehrere 
Darlehen zu finanzieren. Abweichend von den Stan-
dardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 3 Jahre) und Tilgungsfrei-
jahre (mindestens 1 Freijahr) beantragt werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem 
Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf 
der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungs-
beginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. be-
rechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 
6 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12.  

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

3.3 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag ist auf 5 Mio. EUR je Vor-
haben und 10 Mio. EUR pro Endkreditnehmer festge-
setzt, soweit die De-minimis-Regelung keine Verminde-
rung erfordert. 

Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % des finan-
zierbaren Vorhabens. Der Darlehensmindestbetrag ist 
auf 25.000 EUR festgelegt. Dadurch können Vorhaben 
ab 25.000 EUR berücksichtigt werden. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden gegebenenfalls als sogenannte 
De-minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 
24.12.2013, vergeben.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen.“ 

4.2 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Investitionsvorhaben bayerischer Unternehmen außer-
halb Bayerns können finanziert werden, sofern dadurch 
eine langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
und ein dauerhafter Erhalt des bayerischen Standorts 
erreicht werden (Bayerneffekt). 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5 und 10) kann der Universalkredit 
Innovativ mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen 
kombiniert werden. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Das Darlehen wird obligatorisch mit einer 70%igen Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“ für die Hausbank aus-
gereicht (siehe entsprechendes Merkblatt). 

Die Beantragung einer Bürgschaft ist nicht möglich. 

Für Blankokredite übernimmt die LfA keine Haftungs-
freistellung „HaftungPlus“. Sie sind damit nicht zulässig. 

Es gilt der Grundsatz, dass keine bestehenden Bankri-
siken nachträglich auf die LfA verlagert werden dürfen. 
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Dies führt dazu, dass 

 die Inanspruchnahme von Haftungsfreistellungen bei 
Betriebsmittelfinanzierungen nur insoweit möglich ist, 
wie die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden 
Kontokorrentkreditlinien faktisch oder rechnerisch voll 
ausgeschöpft werden und  

 die Hausbank der LfA im Falle der Kündigung und 
Abwicklung durch entsprechende Auflistungen nach-
weisen muss, dass keine unzulässige Risiko-
verlagerung erfolgt ist. 

Da die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ durch eine 
InnovFin KMU Garantie-Fazilität der EU ermöglicht 
wird, haben der Endkreditnehmer und die zwischenge-
schalteten Kreditinstitute eine Überprüfung hinsichtlich 
der InnovFin-Darlehensgewährung durch die betreffen-
den europäischen Institutionen (z. B. den EIF) und de-
ren Beauftragte zuzulassen und die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.  

Mit Abschluss des Darlehensvertrags erklären sich der 
Endkreditnehmer und die zwischengeschalteten Kredit-
institute mit einer Weitergabe der im Zusammenhang 
mit der Darlehensgewährung gespeicherten personen-
bezogenen Daten an den EIF, die Europäische Investi-
tionsbank (EIB) und die Europäische Kommission 
und/oder die von ihr beauftragten Institute einverstan-
den. 

Bei Darlehen von mehr als 1,4 Mio. EUR werden Name 
und Adresse des Endkreditnehmers sowie das genutz-
te Förderinstrument der LfA auf der Webseite des EIF 
(www.eif.org) veröffentlicht, falls der Endkreditnehmer 
der Veröffentlichung nicht widerspricht (zu Details siehe 
Vordruck 105). Natürliche Personen sind von der Veröf-
fentlichung ausgenommen.  

Durch die Annahme des Darlehensangebots gibt das 
Kreditinstitut – auch hinsichtlich des Endkreditnehmers 
– eine Erklärung zum Nichtvorliegen von Insolvenz-
/Vergleichsverfahren bzw. Liquidation sowie zur berufli-
chen Zuverlässigkeit ab. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Spar-
kassen) einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit 
dem Vordruck 100. Die zusätzlich einzureichenden An-
tragsunterlagen können dem gleichnamigen Merkblatt 
entnommen werden.  

Im Vordruck 100 ist in Tz. 9.5 (weitere Erläuterungen) 
das zutreffende Förderkriterium gem. Tz. 3.1 anzuge-
ben (Mehrfachnennungen nicht möglich, bei mehreren 
zutreffenden Förderkriterien ist nur das überwiegende 
Kriterium zu nennen). 

Falls die Innovationstätigkeit darauf abzielt bzw. dazu 
beiträgt, den Umweltschutz signifikant zu verbessern, 
ist in dem Freitextfeld ferner einzutragen: „Umwelt-
schutzeffekt gegeben“. 

Bei Betriebsmittelfinanzierungen sind in Tz. 9.5 ergän-
zend die vorhandenen Kreditlinien und deren aktuelle 
Auslastung (einschließlich Überziehungen) anzugeben. 

Bei Darlehen von mehr als 1,4 Mio. EUR ist zudem der 
Vordruck 105 erforderlich (siehe Tz. 6). Er ist vom An-
tragsteller und der Hausbank zu unterzeichnen und 
verbleibt in der Kreditakte der Hausbank. Im Antrags-
vordruck 100 ist im Freitextfeld 9.5 das Ergebnis der 
Erklärung zur Veröffentlichung entsprechend festzuhal-
ten. 



   

Merkblatt „Digitalkredit“ (DK5) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  

Der Digitalkredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern sowie durch Mittel der LfA Förderbank Bayern zinsver-
billigt und zinsgünstig aus dem KfW-Unternehmerkredit und von der LfA Förderbank Bayern refinanziert. 

LfA Förderbank Bayern • Königinstraße 17 • 80539 München • Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei) • Telefax 089 / 21 24 - 22 16 • www.lfa.de • info@lfa.de 

1 Kreditnehmerkreis 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere gewerbliche 
Unternehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“, KMU-Krite-
rium) mit Betriebsstätte oder Niederlassung in Bayern. 
Nicht antragsberechtigt sind  
• Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren 

befinden oder die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen,  

• freiberuflich Tätige. 

2 Verwendungszweck 
Ziel des Programms ist es, KMU zu unterstützen, ihre 
Produkte, Dienstleistungen und Prozesse digital zu 
transformieren und ihre IT-Sicherheit zu verbessern. 
Gefördert werden Vorhaben für 
a) die Entwicklung, Einführung oder Verbesserung 

(wenn bei bestehenden Produkten, Prozessen und 
Dienstleistungen erstmals digitale Systeme einge-
setzt werden oder der Digitalisierungsgrad auf neu-
esten Stand erhöht wird) von Produkten, Dienstleis-
tungen und Prozessen durch IKT-Hardware, IKT-
Software sowie Migration und Portierung von IT-
Systemen und IT-Anwendungen und  

b) die Einführung oder Verbesserung (individuell auf 
das Unternehmen abgestimmte Lösungen zur IT-
Sicherheit oder die dahingehende Umstellung von 
einer Standardlösung) der IT-Sicherheit 

im Unternehmen. 
Förderfähig im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben 
sind Ausgaben für Leistungen externer Anbieter, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Maßnahme notwen-
digen Hard- und Software (die Bestimmung der förder-
fähigen Hard- und Software geschieht im Rahmen ei-
ner kritischen Würdigung des konkreten Einzelfalls). Im 
Bewilligungszeitraum (siehe Tz. 4.3) anfallende Lizenz-
kosten und Systemservicegebühren sind für einen Zeit-
raum von maximal 18 Monaten förderfähig. Die förder-
fähigen Leistungen umfassen die Einführung der ent-
wickelten Lösungen, im Zusammenhang mit IT-
Sicherheitsmaßnahmen auch Projektbegleitungen und 
Schulungen. Förderfähig bei der Verbesserung von 
bestehenden Webseiten sind ausschließlich Anwen-
dungen, die einen erheblichen unmittelbaren Mehrwert 
für die betrieblichen Abläufe schaffen, z. B. eine inter-
aktive Einbindung von Kundeneingaben. Es sind auch 
Maßnahmen zum Aufbau eines Informationssicher-
heitsmanagementsystems im Unternehmen förderfä-
hig, sofern am Ende ein Zertifikat erreicht wird (z. B. 
nach ISO 27001). 
Nicht förderfähig sind 
• die Ausgaben für Standard-Webseiten (vor allem 

herkömmliche Webseiten zur Unternehmens- und 
Produktpräsentation ohne tiefere funktionelle Einbin-
dung in die betrieblichen Abläufe), 

• die Ausgaben für Standard-Webshops (dazu zählen 
insbesondere Standard-Shop-Templates), 

• die Ausgaben für Standard-Online-Marketing-Maß-
nahmen (dazu zählen insbesondere Suchmaschinen-
optimierung, Display-Advertising, Content-Marketing, 
E-Mail-Marketing und Newsletter), 

• Mietkauf und Leasing, 
• der Erwerb von Standard-Software (wie herkömmli-

che Bürosoftware oder Betriebssysteme), 
• der Erwerb von Standard-Hardware (wie PCs, Lap-

tops, Tablets, Smartphones, Drucker, Telefone), 
• IKT-Lösungen, die zum Einsatz in anderen Unter-

nehmen kommen sollen. 

3 Darlehensbedingungen 
3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum Risikogerechten Zinssystem“). 
Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. 
Die Darlehenslaufzeit soll sich an der betriebsgewöhn-
lichen Nutzung orientieren. 
Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in zwei Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit 
und ohne Haftungsfreistellung). 
Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 3 
Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 
Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren.  
Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehens-
zusage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder 
einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum 
Ablauf der Abruffrist des Darlehens (12 Monate nach 
Darlehenszusage der LfA) eine Bereitstellungsprovisi-
on von 2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen 
beträgt die Abruffrist 6 Monate nach Darlehenszusage 
der LfA. 
Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungspro-
vision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 
Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 
Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 2 Mio. EUR.Der 
Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des förderfähigen Vorhabens. 
Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten von 
mindestens 25.000 EUR gefördert werden. 

http://www.lfa.de
mailto:info@lfa.de
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4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 
4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung der Darlehen gelten die vom Baye-
rischen Wirtschaftsministerium bekannt gemachten 
Richtlinien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ in der 
jeweils gültigen Fassung.  

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 
Die Darlehen werden als sogenannte De-minimis-Bei-
hilfe auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, vergeben. 
Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 
Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defini-
tionen“. 

4.3 Bewilligungszeitraum 
Mit der Durchführung der Maßnahme darf begonnen 
werden, wenn der Eingang des vollständigen elektro-
nischen Förderantrags von der Bewilligungsstelle be-
stätigt wurde. Als Maßnahmenbeginn gilt der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrags. 
Leistungen, die im Vorfeld der Antragstellung für kon-
krete Maßnahmen im Rahmen einer Beratung, Pla-
nung oder Strukturierung des Projekts erbracht wer-
den, sind nicht förderfähig. 
Die geförderte Maßnahme muss binnen 18 Monaten 
nach Erhalt der Projektbescheinigung beendet sein. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 
Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermö-
gens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens 
die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheb-
lich ist, können nicht gefördert werden. 

5 Mehrfachförderung 
Der Digitalkredit kann ohne die Zuschussvarianten 
(„Digitalbonus Standard“ und „Digitalbonus Plus“) aus 
dem Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe Tz. 4.1) in 
Anspruch genommen oder ergänzend dazu gewährt 
werden. 
Falls der Digitalkredit ergänzend zu einer der 
Zuschussvarianten gewährt wird, kann der Digitalkredit 
nur für die Kosten in Anspruch genommen werden, die 
bei kleinen Unternehmen das Doppelte bzw. bei mittle-
ren Unternehmen das 3,33-fache der gewährten Zu-
schussförderung übersteigen. Beispiele: 
Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR 
durch ein kleines Unternehmen in Anspruch genom-
men, kann bei einem Vorhaben von insgesamt 
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maxi-
mal 80.000 EUR gewährt werden. 
Wird ein „Digitalbonus Standard“ i. H. v. 10.000 EUR 
durch ein mittleres Unternehmen in Anspruch genom-
men, kann bei einem Vorhaben von insgesamt 
100.000 EUR ergänzend ein Digitalkredit i. H. v. maxi-
mal 66.700 EUR gewährt werden. 
Bei förderfähigen Ausgaben von mehr als 
200.000 EUR beim „Digitalbonus Standard“ bzw. bei 
förderfähigen Ausgaben von mehr als 1 Mio. EUR beim 
„Digitalbonus Plus“ kann nur der Digitalkredit gewährt 
werden. 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ 
insbesondere Tzn. 5 und 10), kann der Digitalkredit 
darüber hinaus mit den Eigenmittelprogrammen der 
LfA (Investivkredit, Universalkredit und Universalkredit 
Innovativ) und der KfW kombiniert werden. Falls zu-
sätzliche Mittel im Rahmen des KfW-Programms KfW-
Unternehmerkredit beantragt werden, sind Digitalkredit 
bzw. Investivkredit auf die vorhabensbezogene Ober-
grenze des KfW-Unternehmerkredits anzurechnen. Zu-
sammen mit anderen öffentlichen Förderprogrammen 
kann der Digitalkredit nicht kombiniert werden. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend ab-
gesichert werden kann, ist eine 60%ige Haftungsfrei-
stellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechendes Merk-
blatt) möglich. Alternativ kann bei nicht ausreichender 
Absicherung eine LfA-Bürgschaft bzw. eine Bürgschaft 
der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden. 

7 Antragsverfahren 
7.1 Projektbescheinigung 

Die Gewährung eines Digitalkredits im Rahmen der 
Richtlinien zum Förderprogramm „Digitalbonus“ (siehe 
Tz. 4.1) setzt voraus, dass durch die jeweils zuständi-
ge Bezirksregierung (Bewilligungsstelle) eine Projekt-
bescheinigung erstellt wird. Diese ist mit den online un-
ter www.digitalbonus.bayern zur Verfügung gestellten 
Antragsunterlagen bei der zuständigen Bezirksregie-
rung zu beantragen. Der Förderantrag muss nach dem 
elektronischen Versand ausgedruckt, vom Antragstel-
ler unterschrieben und innerhalb von 4 Wochen nach 
der elektronischen Antragstellung postalisch bei der 
Bezirksregierung eingereicht werden. Bei Überschrei-
ten der Frist erfolgt keine Förderung. Die Bezirksregie-
rung bestätigt die Höhe der förderfähigen Kosten und 
des maximal möglichen Kreditvolumens und stellt die 
Projektbescheinigung aus. 

7.2 Darlehensantrag 
Zur Beantragung des Darlehens ist die Projektbeschei-
nigung (ggf. zusammen mit einem von der Bezirksre-
gierung erteilten Förderbescheid zu einem „Digitalbo-
nus Standard“ bzw. „Digitalbonus Plus“) mit dem LfA-
Antragsvordruck 100 spätestens 3 Monate nach Erhalt 
der Projektbescheinigung bei der Hausbank (Bank  
oder Sparkasse) einzureichen. Die Projektbescheini-
gung verbleibt in der Kreditakte der Hausbank. Die 
Hausbank hat in Tz. 9.5 des Vordrucks 100 zu bestäti-
gen, dass ihr die Projektbescheinigung vorliegt. Zu-
sätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe „Sta-
tistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ beizufügen. 
Die Darlehen werden über die Hausbanken prinzipiell 
unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Wird gleichzei-
tig eine Bürgschaft (oder eine Haftungsfreistellung 
“HaftungPlus“) beantragt, können die zusätzlich erfor-
derlichen Antragsvordrucke und Unterlagen dem Merk-
blatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. 
Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmit-
telfinanzierungen sind im Vordruck 100 in Tz. 9.5 (wei-
tere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kre-
ditlinien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich 
Überziehungen) erforderlich. 
Über die Anträge entscheidet die LfA nach Prüfung der 
Fördervoraussetzungen. 

8 Verwendungsnachweis 
Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 6 Mona-
ten nach Durchführung des Vorhabens vom Kreditneh-
mer direkt gegenüber der Bezirksregierung zu führen. 

http://www.lfa.de
http://www.digitalbonus.bayern


 
 
 
 

Merkblatt „Technokredit“ (TK5) 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 
 
Der Technokredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zinsverbilligt, 
und von der LfA Förderbank Bayern zinsgünstig refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) nach Definition der Europäischen Union 
(siehe Tz. 6 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“. 

Nicht antragsberechtigt sind  

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevan-
te Bestimmungen und Definitionen“) und 

 Unternehmen, die einer früheren Beihilfenrückforde-
rungsentscheidung der EU nicht nachgekommen 
sind. 

2 Verwendungszweck 

Gefördert wird die Anwendung neuer Technologien in 
Unternehmen. Dabei muss es sich um den Einsatz 
neuer Technologien handeln, die sich in der jeweiligen 
Branche noch nicht durchgesetzt haben.  

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum Risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz kön-
nen unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskondi-
tionen entnommen werden. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgü-
tern ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich 
an der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. So-
weit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. diffe-
renziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit 
und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
4  Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Der Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehens-
zusage der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder 
einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum 
Ablauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % 
p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die 
Abruffrist 6 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 5 Mio. EUR. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des förderfähigen Vorhabens. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Technokredits gelten die durch 
das Bayerische Wirtschaftsministerium bekannt ge-
machten Richtlinien für das Bayerische Technologie-
förderungsprogramm in der jeweils gültigen Fassung. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Die LfA vergibt im Technokredit Beihilfen nach Art. 17 
und Art. 25 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amtsblatt der 
EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 
20.06.2017). 

Alternativ kommt eine Förderung auf Basis der  
De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013, veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr.  L  352/1 vom 24.12.2013 in Betracht. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 

4.3 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragsein-
gangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) be-
reits begonnen war, können nicht gefördert werden. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die mög-
liche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich ist, 
können nicht gefördert werden. 
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4.5 Fördervoraussetzungen 

Förderfähig sind nur Vorhaben, die mit einem erhebli-
chen technischen und wirtschaftlichen Risiko verbun-
den sind, aber dennoch auf der Grundlage des vorge-
sehenen Lösungswegs als technisch machbar erschei-
nen. Das Vorhaben muss sich durch einen hohen In-
novationsgehalt auszeichnen und im Hinblick auf die 
Marktgegebenheiten zumindest mittelfristig wirtschaft-
lich erfolgversprechend sein. 
Das Vorhaben muss von wesentlicher volkswirtschaftli-
cher Bedeutung sein und in seinen wesentlichen Teilen 
in Bayern durchgeführt werden. Volkswirtschaftlich be-
deutsam ist ein Vorhaben dann, wenn es einen Beitrag 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft 
oder zur Sicherung bzw. zur Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze in Bayern leistet. 

4.6 Umfang der Förderung 

Förderfähig (zuwendungsfähig gemäß Richtlinien) sind 
folgende Kosten, die nach Eingang eines prüffähigen 
Antrags im Rahmen der Durchführung der Vorhaben 
anfallen: 

 Personalkosten, 

 Kosten für Instrumente und Ausrüstung, 

 Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen 
und zu Marktpreisen von Dritten direkt oder in Lizenz 
erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und 
gleichwertige Dienstleistungen, 

 sonstige Betriebskosten (Material, Bedarfsmittel und 
dergleichen), 

 Kosten für Investitionen in materielle und immaterielle 
Vermögenswerte. 

Grundstücke können nicht mitfinanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Technokredit 
mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend ab-
gesichert werden kann, ist eine 70%ige Haftungsfrei-
stellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechendes Merk-
blatt) möglich. Alternativ kann bei nicht ausreichender 
Absicherung eine LfA-/Staatsbürgschaft bzw. eine 
Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist 
nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit den Vor-
drucken 100 und 108. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken prinzipiell unter deren Eigenhaftung aus-
gereicht.  
Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2) 
ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung 
auf De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist der Vordruck 
120 (Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines Dar-
lehens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) ein-
zureichen. 

Wird gleichzeitig eine Haftungsfreistellung “Haftung-
Plus“ oder eine Bürgschaft beantragt, können die zu-
sätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterla-
gen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. 

Eine Antragsprüfung aus technischer Sicht erfolgt 
durch den vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 
beauftragten Projektträger Bayern (ITZB). 

8 Verwendungsnachweis 
Der Verwendungsnachweis ist auf Vordruck 560 zu 
führen und über die Hausbank der LfA vorzulegen, die 
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel prüft. Da-
zu kann die LfA eine technische Stellungnahme beim 
Projektträger Bayern (ITZB) einholen. 



   
 
 
Merkblatt „Energiekredit“ (EK5) und „Energiekredit Plus“ (EK6) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
Der Energiekredit und der Energiekredit Plus werden aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn 
der LfA stammen, zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse 
refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unter-
nehmen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“) der gewerblichen 
Wirtschaft und freiberuflich Tätige mit Betriebsstätte 
oder Niederlassung in Bayern. 
Nicht antragsberechtigt sind 
• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich 

vorsätzlich oder grob fahrlässig über Umweltvor-
schriften hinweggesetzt und dabei Umweltschäden 
verursacht haben, 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige in Schwie-
rigkeiten nach beihilferechtlicher Definition (siehe 
Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmun-
gen und Definitionen“) und 

• Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsentscheidung der 
EU nicht nachgekommen sind. 

2 Verwendungszweck 
Gefördert werden Investitionsmaßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz im Bereich Produkti-
onsanlagen und -prozesse.  
Investitionen, die zu einer Energieeinsparung von 
mindestens 10 % führen, können mit dem Energie-
kredit (EK5) gefördert werden. 
Im besonderen Maße zur Steigerung der Energie-
effizienz beitragende Maßnahmen, die zu einer 
Energieeinsparung von mindestens 30 % führen, 
sind im Energiekredit Plus (EK6) förderfähig. 

2.1 Förderfähige Investitionen 
Es werden Neu- und Modernisierungsinvestitionen 
u. a. in folgenden Bereichen gefördert: 
• Maschinen/Anlagen/Prozesstechnik 
• Druckluft/Vakuum/Absaugtechnik 
• elektrische Antriebe/Pumpen 
• Prozesswärme 
• Prozesskälte, Kühlhäuser, Kühlräume 
• Wärmerückgewinnung/Abwärmenutzung 

(für Produktionsprozesse) 
• Mess-, Regel- und Steuerungstechnik 
• Informations- und Kommunikationstechnik 
• Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wenn keine 

Förderung nach dem EEG bzw. dem KWKG in 
Anspruch genommen wird (siehe Tz. 2.2). 

Förderfähig sind alle aktivierbaren Investitionen, 
die in unmittelbarer Verbindung mit den angestreb-
ten Energieeinspareffekten stehen. Dazu zählen 
auch Aufwendungen für die Planungs- und Umset-
zungsbegleitung, Energiemanagementsysteme, 
der Erwerb gebrauchter Wirtschaftsgüter sowie Ei-
genleistungen, soweit diese aktivierbar sind. 

2.2 Nicht förderfähige Investitionen 
Für den Energiekredit und Energiekredit Plus gelten 
folgende Ausschlüsse: 
• Fahrzeuge 
• Grundstückskosten 
• Vorhaben, die eine Förderung nach dem „Erneu-

erbare-Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem „Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)“ erhalten 

• Vorhaben, soweit sie aufgrund behördlicher Aufla-
gen oder rechtlicher Vorgaben durchgeführt wer-
den müssen 

• Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten. 
2.3 Nachweis der Energieeinsparung 

Die erwartete Energieeinsparung durch die Investi-
tion ist im Vordruck 119 (abrufbar unter www.lfa.de) 
zu quantifizieren und wahlweise durch: 
• das Unternehmen (auf Basis von Produktdaten-

blättern, Herstellernachweisen etc.) oder 
• einen fachkundigen Dritten (z. B. Anlagenherstel-

ler, Händler, Energieberater, ext. Planungsbüro) 
zu bestätigen. 
Für Neuinvestitionen ist die Energieeinsparung im 
Vergleich zum Branchendurchschnitt zu ermitteln. 
Bei Modernisierungsinvestitionen ist der Durch-
schnittsverbrauch der letzten 3 Jahre heranzu-
ziehen. 

3 Beratung 
Um Energieeinsparpotenziale fundiert zu identifi-
zieren und anschließend entsprechende Energieef-
fizienzmaßnahmen erfolgreich zu realisieren, kann 
im Vorfeld die Einschaltung eines qualifizierten 
Energieberaters sinnvoll sein. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, 
www.bafa.de) fördert im Rahmen der „Energiebe-
ratung im Mittelstand“ bis zu 80 % der förderfähi-
gen Beratungskosten, jedoch max. 6.000 EUR. 
Das Bayerische Wirtschaftsministerium 
(www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/
energiefoerderung/) fördert Energieeinsparkonzep-
te mit bis zu 50 % der förderfähigen Kosten der 
Untersuchung. 
Informationen sind zudem kostenlos über die je-
weilige Industrie- und Handelskammer bzw. Hand-
werkskammer erhältlich. 

4 Darlehensbedingungen 
4.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Haus-
bank und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von 
Bonität und Besicherung - innerhalb vorgegebener 
Grenzen - individuell vereinbart (siehe Merkblatt 
„Kreditnehmerinformation zum risikogerechten 
Zinssystem“). 

http://www.lfa.de
mailto:info@lfa.de
http://www.lfa.de)
http://www.bafa.de)
http://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/
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Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben 
zu Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz 
können unserer aktuellen Übersicht der Darle-
henskonditionen entnommen werden. Die darin 
genannten Standardlaufzeiten sind frei wählbar; sie 
sollen sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzung 
orientieren. 
Abweichend von den Standardlaufzeiten können 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindes-
tens 3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 
1 Freijahr) beantragt werden. 
Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, 
das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen 
(z. B. differenziert nach unterschiedlichen Laufzei-
ten oder mit und ohne Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“). 
Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der 
LfA. Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über 
die Zusage der LfA entsprechend unterrichten und 
die Konditionen vereinbaren. 
Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach 
Ablauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeit-
raums von 12 Monaten (gerechnet vom Tage der 
Darlehenszusage der LfA an) bis zum vollständi-
gen Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, 
spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des Dar-
lehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereit-
stellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei 
verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Mona-
te nach Darlehenszusage der LfA.  
Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungs-
provision sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 
Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbe-
trages kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung erfolgen. 

4.2 Tilgungszuschuss 
Nach Prüfung der antrags- und programmgemä-
ßen Verwendung und somit der Erreichung der ge-
planten Energieeinsparung wird ein Tilgungszu-
schuss gutgeschrieben. 
Die Höhe des Tilgungszuschusses ergibt sich aus 
einem Prozentsatz des Zusagebetrages: 
• Energiekredit (EK5):   1 % Tilgungszuschuss 
• Energiekredit Plus (EK6): 2 % Tilgungszuschuss. 
Die Gutschrift erfolgt 3 Monate nach dem Zins- und 
Tilgungstermin, welcher der Prüfung und Anerken-
nung des Verwendungsnachweises durch die LfA 
folgt. Der Tilgungszuschuss wird auf den zum Zeit-
punkt der Anerkennung des Verwendungsnach-
weises gültigen Zusagebetrag berechnet und auf 
die nach dem Tilgungsplan zuletzt fälligen Raten 
angerechnet (Verkürzung der Kreditlaufzeit). 
Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvalu-
ta geringer ist als die Höhe des Gutschriftbetrages, 
erfolgt die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur 
in Höhe der aktuellen Kreditvaluta. Eine Baraus-
zahlung oder Überweisung des Tilgungszuschus-
ses ist nicht möglich. 

4.3 Finanzierungshöhe 
Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 
10 Mio. EUR je Vorhaben. Es können Vorhaben mit 
förderfähigen Kosten ab 25.000 EUR gefördert 
werden. 
Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis 
zu 100 %. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 
5.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits und Ener-
giekredits Plus gelten die vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium bekannt gemachten Richtlinien 
für Darlehen an mittelständische Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur 
Förderung von Maßnahmen der Energieeinsparung 
und der Nutzung erneuerbarer Energien (Bayeri-
sches Energiekreditprogramm) in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage 
Der Energiekredit und Energiekredit Plus werden 
grundsätzlich als KMU-Investitionsbeihilfe gemäß 
Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kom-
mission vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amtsblatt 
der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 
14.06.2017 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. 
L 156/1 vom 20.06.2017), vergeben. 
Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Krite-
rien eingehalten werden, können die Darlehen al-
ternativ auf Grundlage der De-minimis-Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, 
beantragt werden. 
Tilgungszuschüsse sind Beihilfen im Sinne der EU. 
Sie werden in voller Höhe auf die Beihilfeobergren-
zen angerechnet. 
Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnom-
men bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Die-
se Beihilfewerte dienen der Orientierung in der In-
formations- und Beratungsphase und sind unver-
bindlich. Maßgeblich sind allein die Beihilfewerte, 
die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzusage zugrun-
de legt. 
Weiterführende Informationen enthält unser Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“. 

5.3 Betriebsaufspaltung 
Betriebsaufspaltungen (siehe Tz. 7 des Merkblatts 
„Bearbeitungsgrundsätze Startkredit und Investiv-
kredit“) können finanziert werden. 
Darlehensnehmer wird die investierende Besitzge-
sellschaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung 
der Betriebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn 
sich die Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, 
die mit Hilfe des Darlehens angeschafften Wirt-
schaftsgüter während der Laufzeit des Darlehens 
ausschließlich an die Betriebsgesellschaft zu ver-
mieten/verpachten; zudem hat die Betriebsgesell-
schaft die Mithaftung für das Darlehen in Form einer 
Bürgschaft zu übernehmen. 

5.4 Vorbeginn 
Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 
Details zu den Voraussetzungen einer fristgerech-
ten Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 
Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass 
sie nach Bewilligung der beantragten Mittel kurzfris-
tig in Angriff genommen werden können. 

http://www.lfa.de
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5.5 Allgemeine Prosperitätsklausel 
Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Ver-
mögens- und Ertragslage oder die Höhe des Vorha-
bens die mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich 
unerheblich ist, können nicht gefördert werden. 

5.6 Investitionsort 
Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

6 Mehrfachförderung 
Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der 
EU nicht überschritten werden (siehe Merkblatt 
„Beihilfe-rechtlich relevante Bestimmungen und De-
finitionen“ insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), können 
der Energiekredit und der Energiekredit Plus mit 
anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 
Ausgenommen hiervon ist die Kombination des 
Energiekredits mit dem Energiekredit Plus. 
Falls zum Energiekredit oder Energiekredit Plus 
auch Mittel aus dem KfW-Energieeffizienzpro-
gramm – Produktionsanlagen/-prozesse beantragt 
werden, ist der Energiekredit oder Energiekredit 
Plus auf den Förderhöchstbetrag des KfW-
Energieeffizienzprogramms – Produktionsanlagen/ 
-prozesse anzurechnen. 
Die Inanspruchnahme eines BAFA-Zuschusses für 
dieselbe Maßnahme bzw. dieselben Kosten ist nicht 
zulässig. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig 
nicht ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 
50%ige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe 
entsprechendes Merkblatt) möglich. 
Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann 
bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürg-
schaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH beantragt werden. 
Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestell-
ten Darlehensteil und einen verbürgten Darlehens-
teil ist nicht möglich. 

8 Antragsverfahren 
Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) einzureichen. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken prinzipiell unter deren Eigenhaftung 
ausgereicht. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. 
Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 
5.2.) ist im Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Bean-
tragung auf De-minimis-Basis“; darüber hinaus ist 
der Vordruck 120 (Erklärung zum Antrag auf Ge-
währung eines Darlehens/einer Bürgschaft bei De-
minimis Beihilfen) einzureichen. 
Zusätzlich ist das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investition allgemein“ beizu-
fügen. 
Die Energieeinsparung ist gemäß Tz. 2.3 mit dem 
Vordruck 119 darzulegen. Der Vordruck verbleibt 
grundsätzlich in der Kreditakte der Hausbank. Von 
der Hausbank ist in Tz. 9.5 des Antragsvor-
drucks 100 das Vorliegen der Antragsvorausset-
zungen gemäß Vordruck 119 zu bestätigen. 
Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haf-
tungsfreistellung “HaftungPlus“) beantragt, können 
die zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und 
Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ ent-
nommen werden. 
In Zweifelsfällen kann sich die LfA den Vordruck 
119 vorlegen lassen bzw. Fachgutachten zum 
Energieeinspareffekt einholen. 

9 Verwendungsnachweis 
Die antrags- und programmgemäße Verwendung 
und somit die Erreichung der geplanten Energie-
einsparung ist innerhalb von 6 Monaten nach Ein-
gang der letzten Rechnung gegenüber der Haus-
bank mit dem Vordruck 561 nachzuweisen. Die 
Hausbank hat den Verwendungsnachweis nach 
deren Bestätigung der Richtigkeit unverzüglich bei 
der LfA einzureichen. 



   
 
 

Merkblatt „Energiekredit Gebäude“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

- für die Energetische Sanierung zum KfW-Effizienzgebäude (EG5) 

- für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und/oder Gebäudetechnik (EG6) 

- für die Errichtung von KfW-Effizienzgebäuden (EG7) 

Der Energiekredit Gebäude wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, 
zinsverbilligt und zinsgünstig aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient Bauen und Sanieren refinanziert. 
 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe Merkblatt “Beihilferechtlich relevante Bestim-
mungen und Definitionen”) der gewerblichen Wirtschaft 
und freiberuflich Tätige mit Betriebsstätte oder Nieder-
lassung in Bayern. 

Nicht antragsberechtigt sind  

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vor-
sätzlich oder grob fahrlässig über Umweltvorschriften 
hinweggesetzt und dabei Umweltschäden verursacht 
haben, 

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige in Schwierig-
keiten nach beihilferechtlicher Definition (siehe Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“) und 

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU 
nicht nachgekommen sind. 

2 Verwendungszweck 

Gefördert werden Maßnahmen an gewerblich genutz-
ten Nichtwohngebäuden bzw. Gebäudeteilen, die nach 
Fertigstellung bzw. Umsetzung aller Maßnahmen unter 
den Anwendungsbereich der aktuell gültigen Energie-
einsparverordnung (EnEV) fallen. 

Alle Maßnahmen müssen die Technischen Mindestan-
forderungen erfüllen, die die KfW in ihrer „Anlage zu 
den Merkblättern Energieeffizient Bauen und Sanieren  
- Nichtwohngebäude“ (KfW-Formular 600 000 3418) 
definiert hat. Die Technischen Mindestanforderungen 
sind im Internet unter www.lfa.de; Service; Download; 
Produktinformationen abrufbar. 

2.1 Förderfähige Bereiche 

 Energetische Sanierung zum KfW-Effizienzgebäude 

Gefördert wird die Sanierung von bestehenden ge-
werblich genutzten Gebäuden, die das energetische 
Niveau eines KfW-Effizienzgebäudes für Bestands-
gebäude erreichen. Folgende Standards werden ge-
fördert: 

- KfW-Effizienzgebäude 70 

- KfW-Effizienzgebäude 100 

Nicht gefördert wird der Standard KfW-
Effizienzgebäude Denkmal. 

Förderfähig sind alle im Anlagevermögen aktivierba-
ren energetischen Maßnahmen, die der Sachverstän-
dige in seiner Planung vorsieht, um das KfW-
Effizienzgebäude-Niveau zu erreichen. 

Innerhalb von 12 Monaten nach Bauabnahme wird 
auch der Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (nur 
die Kosten für die energetische Sanierung) gefördert, 
sofern der Verkäufer keinen Förderkredit erhalten hat 
und das Gebäude durch den Ersterwerber vor An-
tragstellung weder gekauft noch bezogen wurde. 

 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und/oder 
Gebäudetechnik 

Gefördert werden folgende Einzelmaßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz an bestehenden 
Betriebsgebäuden, sofern sie im Anlagevermögen ak-
tivierbar sind: 

- Dämmung von Wänden, Dachflächen, Geschoss-
decken und Bodenflächen 

- Erneuerung und Aufbereitung von Fenstern, Vor-
hangfassaden, Außentüren und Toren  

- Maßnahmen zur Verbesserung des sommerlichen 
Wärmeschutzes 

- Einbau, Austausch oder Optimierung raumluft- und 
klimatechnischer Anlagen inkl. Wärme-/Kälterück-
gewinnung und Abwärmenutzung 

- Erneuerung und/oder Optimierung der Wärme-/Käl-
teerzeugung, -verteilung und -speicherung inkl. 
Kraft-Wärme- bzw. Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-
anlagen 

- Austausch und Optimierung der Beleuchtung 

- Einbau und Optimierung der Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik sowie der Gebäudeautomation. 

 Errichtung von KfW-Effizienzgebäuden 

Gefördert wird die Errichtung energieeffizienter ge-
werblich genutzter Gebäude sowie der Ausbau bis-
lang nicht unter den Anwendungsbereich der EnEV 
fallender gewerblich genutzter Gebäude und die Er-
weiterung bestehender gewerblich genutzter Gebäu-
de um mehr als 50 m2 Nettogrundfläche, die das 
energetische Niveau eines KfW-Effizienzgebäudes für 
Neubauten erreichen. Folgende Standards werden 
gefördert: 

- KfW-Effizienzgebäude 55 

- KfW-Effizienzgebäude 70 

Finanziert werden im Anlagevermögen aktivierbare 
Bauwerkskosten (Baukonstruktion und technische 
Anlagen). Kosten für nicht beheizte Gebäudeteile 
müssen herausgerechnet werden. 

Innerhalb von 12 Monaten nach Bauabnahme wird 
auch der Ersterwerb eines entsprechenden Neubaus 
gefördert, sofern der Verkäufer keinen Förderkredit 
erhalten hat und das Gebäude durch den Ersterwer-
ber vor Antragstellung weder gekauft noch bezogen 
wurde. 

2.2 Sonstige Maßnahmen 

Förderfähig sind auch alle sonstigen im Anlagevermö-
gen aktivierbare Maßnahmen, die zur Vorbereitung, 
Realisierung und Inbetriebnahme der geförderten Maß-
nahmen erforderlich sind. Dazu gehören auch: 

 Nebenarbeiten, wie z. B. Ausbau und Entsorgung von 
Altanlagen, Erneuerung der Fensterbänke, Prüfung 
der Luftdichtheit 
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 Planungskosten, die notwendigerweise Bestandteil 
der Baumaßnahme sind 

 Maßnahmen zur Einregulierung der geförderten An-
lage (Messung und Anpassung der Regelparameter 
inkl. des hydraulischen Abgleichs von Wärme- und 
Kälteverteilsystemen) 

 Aufwendungen für Energiemanagementsysteme. 

2.3 Nicht förderfähige Investitionen 

 Grundstückskosten, Außenanlagen und Inneneinrich-
tungen 

 Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten 

 Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten. 

2.4 Nachweis der Energieeinsparung 

Die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen 
und die Einsparung von Energie und CO2 sind bei An-
tragstellung von einem Sachverständigen im KfW-For-
mular „Bestätigung zum Kreditantrag KfW-Energieeffi-
zienzprogramm – Energieeffizient Bauen und Sanieren“ 
(KfW-Formular 600 000 3415) zu quantifizieren und zu 
bestätigen. Die Bestätigung ist mit den Antragsunterla-
gen bei der LfA einzureichen. 

Ein Sachverständiger im Sinne dieses Kreditpro-
gramms ist eine nach § 21 EnEV ausstellungsberech-
tigte Person für Nichtwohngebäude. Qualitätsgeprüfte 
Sachverständige für Nichtwohngebäude können bei-
spielsweise der Energieeffizienz-Expertenliste unter 
www.energie-effizienz-experten.de entnommen wer-
den. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. Die darin genannten Standard-
laufzeiten sind frei wählbar; sie sollen sich an der be-
triebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
3 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. dif-
ferenziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit 
und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
12 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusa-
ge der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem 
Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf 
der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungs-
beginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. be-
rechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 
6 Monate nach Darlehenszusage der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfol-
gen. 

3.2 Tilgungszuschuss 

Nach Prüfung der antrags- und programmgemäßen 
Verwendung sowie des Nachweises über das erreichte 
KfW-Effizienzgebäude-Niveau gemäß Zusage bzw. der 
Einhaltung der technischen Mindestanforderungen bei 
Einzelmaßnahmen (vgl. Tz. 8) wird ein Tilgungszu-
schuss gutgeschrieben, der vom Freistaat Bayern bzw. 
der KfW Bankengruppe bereit gestellt wird. 

Die Höhe des Tilgungszuschusses ergibt sich aus ei-
nem Prozentsatz des Zusagebetrags und einem 
Höchstbetrag pro m2 Nettogrundfläche (unter den An-
wendungsbereich der EnEV fallende Flächen, berech-
net gemäß DIN 277). 

Sanierung: 

 KfW-Effizienzgebäude 70:   18,5 % Tilgungszuschuss 
max. 185 EUR pro m2 

 KfW-Effizienzgebäude 100: 11,0 % Tilgungszuschuss 
max. 110 EUR pro m2 

 Einzelmaßnahmen:     6,0 % Tilgungszuschuss 
max. 60 EUR pro m2 

Neubau: 

 KfW-Effizienzgebäude 55:    6,0 % Tilgungszuschuss 
max. 60 EUR pro m2 

 KfW-Effizienzgebäude 70:    1,0 % Tilgungszuschuss 
max. 10 EUR pro m2 

Die Gutschrift erfolgt 3 Monate nach dem Zins- und Til-
gungstermin, welcher der Prüfung und Anerkennung 
des Verwendungsnachweises durch die LfA folgt. Der 
Tilgungszuschuss wird auf den zum Zeitpunkt der An-
erkennung des Verwendungsnachweises gültigen Zu-
sagebetrag berechnet und auf die nach dem Tilgungs-
plan zuletzt fälligen Raten angerechnet (Verkürzung 
der Kreditlaufzeit). 

Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvaluta ge-
ringer ist als die Höhe des Gutschriftbetrages, erfolgt 
die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur in Höhe der 
aktuellen Kreditvaluta. Eine Barauszahlung oder Über-
weisung des Tilgungszuschusses ist nicht möglich. 

3.3 Finanzierungshöhe/Vorhabenshöchstbetrag 

Der Darlehenshöchstbetrag beläuft sich auf 
10 Mio. EUR. Der Finanzierungsanteil des Darlehens 
am förderfähigen Vorhaben beträgt bis zu 100 %. 

Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten ab 
25.000 EUR gefördert werden. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Energiekredits Gebäude gelten 
die Richtlinien für Darlehen an mittelständische Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich 
Tätige zur Förderung von Maßnahmen der Energieein-
sparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Bay-
erisches Energiekreditprogramm) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

4.2 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Energiekredit Gebäude wird als KMU-Investi-
tionsbeihilfe gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amts- 
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blatt der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 
14.06.2017 (veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. 
L 156/1 vom 20.06.2017), vergeben. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Kriterien 
eingehalten werden, können die Darlehen alternativ auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, beantragt wer-
den. 

Tilgungszuschüsse sind Beihilfen im Sinne der EU. Sie 
werden in voller Höhe auf die Beihilfeobergrenzen ange-
rechnet. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defi-
nitionen“. 

4.3 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel kurzfristig in 
Angriff genommen werden können. 

4.4 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die 
mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich 
ist, können nicht gefördert werden. 

4.5 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

4.5 Vermietung/Verpachtung (Betriebsaufspaltung) 

Betriebsaufspaltungen (vgl. Merkblatt „Bearbeitungs-
grundsätze für Startkredit und Investivkredit, Tz. 7) kön-
nen finanziert werden. Außerhalb von „echten“ Betriebs-
aufspaltungen ist eine Finanzierung von zu vermieten-
den/verpachtenden, gewerblich bzw. freiberuflich ge-
nutzten Immobilien möglich, sofern eine langfristige 
Vermietung/Verpachtung (bei „echten“ Betriebsaufspal-
tungen auch durch natürliche Personen) an einen ge-
werblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. Eine gesamt-
schuldnerische Mithaftung des Nutzers (Betriebsfirma) 
ist nicht erforderlich, wenn sich der Investor (Besitzfirma) 
vertraglich verpflichtet, das mit Hilfe des Darlehens an-
geschaffte Objekt während der Laufzeit des Darlehens 
ausschließlich für Betriebszwecke gewerblicher oder 
freiberuflicher Art zur Verfügung zu stellen. Investor und 
Nutzer müssen die Antragsvoraussetzungen gemäß Tz. 
1 erfüllen. Vorhaben in Form von Leasing- oder Miet-
kaufkonstruktionen können nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), kann der Energiekredit 
Gebäude mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen 
kombiniert werden. 

Für die gleichen förderfähigen Kosten ist eine Kombina-
tion des Energiekredit Gebäude mit dem KfW-
Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient Bauen und 
Sanieren ausgeschlossen. Falls der Förderhöchstbe-
trag der LfA nicht ausreicht, können aber die darüber 
hinaus gehenden Kosten mit einem KfW-Darlehen aus 
dem KfW-Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient 
Bauen und Sanieren finanziert werden. Dabei ist zu 
beachten, dass der Tilgungszuschusshöchstbetrag pro 
m2 Nettogrundfläche nicht überschritten wird. 

Die Kombination mit anderen Förderprogrammen des 
Bundes (z. B. mit einem BAFA-Zuschuss) für dieselbe 
Maßnahme bzw. dieselben Kosten ist nicht zulässig. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 50%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft der 
LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt 
werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist 
nicht möglich. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Darlehen werden über die Hausban-
ken prinzipiell unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Die 
Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2) ist im 
Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf De-
minimis-Basis“; darüber hinaus ist dann Vordruck 120 
(Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines Darle-
hens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzu-
reichen. 

Zusätzlich sind das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ und das 
Formblatt der KfW-Bankengruppe „Bestätigung zum 
Kreditantrag KfW-Energieeffizienzprogramm - Energie-
effizient Bauen und Sanieren“ (KfW-Formular 
600 000 3415; abrufbar unter www.lfa.de; Service; 
Download; Anträge) beizufügen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungs-
freistellung “HaftungPlus“) beantragt, können die zu-
sätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterla-
gen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. 

8 Verwendungsnachweis 

Die antrags- und programmgemäße Verwendung ist 
gegenüber der Hausbank nachzuweisen. Zusätzlich hat 
ein Sachverständiger die Durchführung des geförderten 
Vorhabens gemäß „Bestätigung zum Kreditantrag“ so-
wie Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß 
der Anlage „Technische Mindestanforderungen“ zu be-
stätigen. Hierzu ist das KfW-Formblatt „Bestätigung 
nach Durchführung“ (KfW-Formular 600 000 3413; ab-
rufbar unter www.lfa.de; Service; Download; Anträge) 
zu verwenden und innerhalb von 6 Monaten nach Ein-
gang der letzten Rechnung bei der LfA einzureichen. 

9 Auskunfts- und Sorgfaltspflichten des Endkredit-
nehmers 

Das Unternehmen muss folgende Unterlagen mindes-
tens 10 Jahre nach Darlehenszusage aufbewahren und 
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auf Verlangen der LfA vorlegen: 

- Nachweise über die förderfähigen Investitionskosten 

- Unterlagen zur Dokumentation der vom Sachverstän-
digen erbrachten Leistungen (Planung und Vorha-
bensbegleitung) 

- Bei Sanierung oder Errichtung eines KfW-Effi-
zienzgebäudes: Vollständige Dokumentation der Be-
rechnung gemäß § 4 EnEV sowie aller dafür relevan-
ten Nachweise gemäß Anlage „Technische Mindest-
anforderungen“ 

- Bei Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und/oder 
Gebäudetechnik: Alle dafür relevanten Nachweise 
gemäß Anlage „Technische Mindestanforderungen“ 

- Beim Ersterwerb: die vorgenannten Unterlagen zum 
Nachweis der energetischen Eigenschaften, anstelle 
von Rechnungen einen Nachweis über die förderfähi-
gen Investitionsmaßnahmen und –kosten (mindes-
tens eine Bestätigung des Verkäufers) 

Sofern der Endkreditnehmer innerhalb von 10 Jahren 
das geförderte Gebäude verkauft, ist der Erwerber auf 
die Förderung der LfA und das Verschlechterungsver-
bot für die energetische Qualität des Gebäudes nach 
§ 11, Absatz 1 ENEV hinzuweisen. 



  

Merkblatt „Ökokredit“ 
- für besonders klimaschutzrelevante Investitionen (ÖK9) und sonstige Umweltschutzinvestitionen (ÖK8)  
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 

Der Ökokredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die zum Teil aus dem Gewinn der LfA stammen, zinsver-
billigt und zinsgünstig aus dem KfW-Umweltprogramm (ÖK8) bzw. dem KfW-Unternehmerkredit (ÖK9) und von der LfA 
Förderbank Bayern refinanziert. 
 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe Tz. 6 des Merkblatts “Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen”) der gewerblichen 
Wirtschaft und freiberuflich Tätige mit Betriebsstätte 
oder Niederlassung in Bayern. 

Nicht antragsberechtigt sind  

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die sich vor-
sätzlich oder grob fahrlässig über Umweltvorschriften 
hinweggesetzt und dabei Umweltschäden verursacht 
haben, 

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, an denen die 
öffentliche Hand (Staat, Kommunen oder sonstige ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts) direkt  
oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist, 

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige in Schwierig-
keiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7 des Merkblatts 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defini-
tionen“) und 

 Unternehmen oder freiberuflich Tätige, die einer 
früheren Beihilferückforderungsanordnung der EU 
nicht nachgekommen sind. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Förderfähige Bereiche 

Gefördert werden eigenverantwortliche Umweltschutz-
investitionen auf den Gebieten (ÖK8): 

 Abwasserreinigung 

 Luftreinhaltung 

 Lärm- und Erschütterungsschutz 

 Kreislaufwirtschaft (siehe Tz. 4.7) 

 Ressourceneffizienz (siehe Tz. 5.6) 

 Boden- und Grundwasserschutz 

sowie Investitionen (ÖK9) im Rahmen von  

 besonders klimaschutzrelevanten Vorhaben (siehe 
Tz. 6). 

2.2 Umweltschutzeffekt 

Der Ökokredit ermöglicht eine zinsgünstige Finanzie-
rung von Vorhaben, die einen Umweltschutzeffekt (ein-
schließlich Klimaschutz) erzielen, d. h. zu wesentlichen 
umweltschutzrelevanten Verbesserungen oder Res-
sourcenschonung führen. 

Gefördert werden Investitionen, die umweltschutzrele-
vante Verbesserungen (z. B. bezüglich Schadstoffaus-
stoß, Lärmemission, Ressourcenverbrauch etc.) bewir-
ken. Der Umweltschutzeffekt muss überobligatorisch 
sein, d. h. über das hinausgehen, wozu der Antragstel-
ler durch behördliche oder rechtliche Vorgaben zum 
Zeitpunkt der Antragstellung verpflichtet ist. 

Die Vermeidung von Leerfahrten bzw. die allgemeine 
Einsparung von (Lkw-) Fahrten kann hinsichtlich der 
dadurch reduzierten Emissionen und des eingesparten 
Treibstoffs nicht zur Begründung eines Umweltschutz-
effekts herangezogen werden. 

Förderfähig sind: 

Investitionen, Nebenkosten und Eigenleistungen, so-
weit diese aktiviert werden bzw. aktivierungsfähig sind. 
Darunter fallen u. a. auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. 

Nicht förderfähig sind: 

 Vorhaben, die eine Förderung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten 

 Grundstückskosten 

 Fahrzeuge (Ausnahmen siehe Tz. 5.4) 

 Betriebs-, Finanzierungs- und Unterhaltskosten 

 Investitionen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
kommunaler Aufgaben. 

Weitere Abgrenzungen zu den förderfähigen Bereichen 
und Aufwendungen können den Tzn. 4, 5 und 6 ent-
nommen werden. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können 
unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen 
entnommen werden. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern 
ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an 
der betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. dif-
ferenziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit 
und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Abweichend von den Standardlaufzeiten können ver-
kürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 
4 Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) 
beantragt werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem 
Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf 
der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungs-
beginn) eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. be-
rechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 
6 Monate nach Darlehenszusage der LfA.  

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 
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Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfol-
gen. 

3.2 Finanzierungshöhe/Vorhabenshöchstbetrag 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 2 Mio. EUR. Der 
Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des förderfähigen Vorhabens. Dies gilt auch für 
integrierte Vorhaben. 

Es können Vorhaben mit förderfähigen Kosten von 
25.000 EUR bis 12,5 Mio. EUR gefördert werden. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinien 

Für die Gewährung des Ökokredits gelten die Richt-
linien für Darlehen an mittelständische Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich Tätige zur 
Förderung von Umweltschutzmaßnahmen (Bayerisches 
Umweltkreditprogramm) in der jeweils gültigen Fas-
sung. 

4.2 Betriebsaufspaltung 

Betriebsaufspaltungen (siehe Tz. 7 des Merkblatts „Be-
arbeitungsgrundsätze Startkredit und Investivkredit“) 
können finanziert werden. 

Darlehensnehmer wird die investierende Besitzgesell-
schaft. Eine gesamtschuldnerische Mithaftung der Be-
triebsgesellschaft ist nicht erforderlich, wenn sich die 
Besitzgesellschaft vertraglich verpflichtet, die mit Hilfe 
des Darlehens angeschafften Wirtschaftsgüter während 
der Laufzeit des Darlehens ausschließlich an die Be-
triebsgesellschaft zu vermieten/verpachten; zudem hat 
die Betriebsgesellschaft die Mithaftung für das Darlehen 
in Form einer Bürgschaft zu übernehmen. 

4.3 Beihilferechtliche Grundlage 

Der Ökokredit wird grundsätzlich als KMU-Investitions-
beihilfe gemäß Art. 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17.06.2014, veröffentlicht im Amtsblatt 
der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 
20.06.2017), vergeben. 

Sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Kriterien 
eingehalten werden, können die Darlehen alternativ auf 
Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, beantragt wer-
den. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Defi-
nitionen“. 

4.4 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
Hausbank (Bank oder Sparkasse) zu stellen. 

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel kurzfristig in 
Angriff genommen werden können. 

4.5 Allgemeine Prosperitätsklausel 

Antragsteller, bei denen im Hinblick auf die Vermögens- 
und Ertragslage oder die Höhe des Vorhabens die 
mögliche Finanzierungshilfe wirtschaftlich unerheblich 
ist, können nicht gefördert werden. 

4.6 Investitionsort 

Der Investitionsort muss auf dem Gebiet des Frei-
staates Bayern liegen. 

4.7 Integrierte Vorhaben 

Vorhaben, bei denen die Kosten der umweltschutzrele-
vanten Investitionsteile nicht explizit ermittelt werden 
können (integrierte Vorhaben), können als Gesamtvor-
haben gefördert werden, wenn ein signifikanter Anteil 
der Kosten auf die Umweltschutzinvestitionen entfällt 
und der Umweltschutzeffekt im Vergleich zu den Ge-
samtkosten nicht unverhältnismäßig gering ist. 

Können hingegen die Kosten der umweltschutzrelevan-
ten Maßnahmen explizit ermittelt werden, sind nur die-
se förderfähig. Die Kosten für zusätzliche Kapazitäts- 
und Erweiterungseffekte können in diesem Fall nicht in 
die Förderung einbezogen werden.  

4.8 Vorhaben der Kreislaufwirtschaft 

Investitionen auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft 
sind Maßnahmen, die der Abfallvermeidung, Abfallver-
wertung oder der Schadstoffminimierung dienen und 
primär durch Unternehmen der Entsorgungs- bzw. 
Rückgewinnungswirtschaft durchgeführt werden. 

Aufgrund der Regelungen im Bayerischen Abfallwirt-
schaftsgesetz (BayAbfG) sind konventionelle Maß-
nahmen zur Abfallvermeidung, Schadstoffminimierung 
und stofflichen Abfallverwertung nicht förderfähig. 

Diese Fördereinschränkungen gelten auch für Vor-
haben privater Unternehmen, die im Rahmen der öf-
fentlichen Entsorgungspflicht tätig werden (z. B. Kom-
postierung von Abfällen aus Haushalten). 

Andere Vorhaben außerhalb der öffentlichen Abfallent-
sorgung können dagegen gefördert werden, wenn es 
sich um die Herstellung innovativer Recyclingprodukte 
aus fremden Abfällen oder Mustervorhaben im Bereich 
der abfallwirtschaftlichen Vermeidung und Verwertung 
sowie Schadstoffminimierung handelt. Die Zuordnung 
dieser Maßnahmen wird ggf. im Einzelfall entschieden. 

4.9 Behördliche Auflagen/gesetzliche Bestimmungen 

Umweltschutzrelevante Investitionen können grund-
sätzlich auch dann gefördert werden, wenn sie auf-
grund behördlicher Auflagen bzw. gesetzlicher Bestim-
mungen durchgeführt werden. 

Voraussetzung dabei ist, dass der Investor einen eige-
nen Entscheidungsspielraum nutzt. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Investition z. B. in einem merklich über 
die gesetzliche bzw. behördliche Vorgabe hinausge-
henden Umfang oder zeitlich vorgezogen (i. d. R. min-
destens 1 Jahr vor dem verbindlich festgesetzten Ter-
min) realisiert wird. 

5 Spezifische Vorhaben 

5.1 Ersatzinvestitionen 

Ersatzinvestitionen sind nur förderfähig, sofern diese 
einen Umweltschutzeffekt aufweisen. Dabei ist es aus-
reichend, wenn bestehende Verhältnisse unter Um-
weltschutzgesichtspunkten verbessert werden (z. B. 
Austausch einer alten durch eine neue Maschine, die 
weniger Ausschuss produziert und somit Ressourcen 
schont). 
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5.2 Erweiterungsinvestitionen 

Erweiterungsinvestitionen sind förderfähig, sofern sie 
zu einem Umweltschutzeffekt führen. Dabei kann dies 
im Rahmen des Austausches vorhandener Maschinen 
oder Anlagen erfolgen (z. B. eine neue effizientere Ma-
schine, die weniger Ausschuss oder Treibhaus-
gasemissionen produziert, hat gleichzeitig einen höhe-
ren Output als die zu ersetzende Maschine). 

Zum anderen können Erweiterungsinvestitionen auch 
als Neuinvestitionen erfolgen und gefördert werden, 
wenn mit dem Vorhaben die derzeitige Umweltsituation 
verbessert, der umweltschutztechnische Standard 
übertroffen oder eventuelle gesetzliche Vorgaben über-
erfüllt werden. 

5.3 Betriebsverlagerungen 

Die Kosten einer Betriebsverlagerung (BV) können 
grundsätzlich unter folgenden Voraussetzungen geför-
dert werden: 

 Die BV muss in erster Linie aus Umweltschutzgrün-
den erfolgen.  

 Mit der BV müssen umweltschutzrelevante Verbesse-
rungen erzielt werden (z. B. Reduzierung der 
Lärmemission aufgrund besserer Schalldämmung der 
neuen Gebäude). Eine reine Verlagerung von Emis-
sionen (z. B. vom Ortskern an den Ortsrand) allein 
begründet keinen Umweltschutzeffekt.  

 Die BV muss freiwillig, aber im Interesse der Kommu-
ne erfolgen. Erfolgt sie aufgrund einer behördlichen 
Anordnung, muss ein ausreichender eigener Ent-
scheidungsspielraum vorliegen (siehe Tz. 4.8). Es ist 
immer eine Bestätigung der Kommune notwendig, 
dass durch den Betrieb eine störende Umweltbelas-
tung bzw. eine klimabedingte Bedrohung für den Be-
trieb (z. B. durch Hochwasser) besteht, die Kommune 
aber keine Handhabe hat, deren Beseitigung zeitnah 
durch entsprechende Anordnung zu erreichen. 

Die mit einer BV einhergehende Möglichkeit zur Erwei-
terung des Betriebs ist unschädlich für die Förderung. 

Wird bei einer BV die bisherige Betriebsstätte verkauft, 
so ist der Verkaufserlös – soweit er die Kosten für den 
Erwerb eines neuen Grundstücks übersteigt – von den 
zuwendungsfähigen Aufwendungen für das Vorhaben 
abzuziehen. 

5.4 Fahrzeuge 

Fahrzeuge (auch Luft- und Wasserfahrzeuge) sind 
grundsätzlich nicht förderfähig. 

Ausnahmemöglichkeiten bestehen lediglich in folgen-
den Fällen: 

 Fahrzeuge mit besonders innovativen Formen des 
sparsamen Antriebs 

 Lärmgedämmte Fahrzeuge bei außergewöhnlichen 
Besonderheiten des Einzelfalls 

 Spezialfahrzeuge (selbstfahrende Arbeitsmaschinen), 
die fest mit einer auf- oder eingebauten Maschine 
verbunden sind und deren Umweltschutzeffekt aus 
dieser Maschine resultiert und nicht aus dem Fahr-
zeug. 

5.5 Heizungsanlagen 

Die Umstellung einer Heizungsanlage auf umwelt-
freundlichere Energieträger (z. B. Gas anstatt Öl) ist 
förderfähig, soweit die Schadstoffemissionen (z. B. 
Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Feinstaub) hierdurch 
signifikant verringert werden. 

Das gleiche gilt auch für Heizanlagen, die innerhalb ei-
nes Produktionsprozesses (z. B. einer Brauerei) inte-
griert sind. 

Der Ersatz einer alten durch eine neue, effizientere 
Heizungsanlage, wodurch es zu einer Einsparung beim 
Primärenergieeinsatz bzw. einer höheren Heizleistung 
bei gleich bleibendem Verbrauch kommt, ist grundsätz-
lich Fördergegenstand der Energiekredite der LfA und 
nicht des Ökokredits. 

5.6 Ressourceneffizienz 

Investitionsmaßnahmen, die zu einem effizienteren und 
sparsameren Einsatz von Ressourcen wie Wasser und 
anderen Rohstoffen (Materialeffizienz) führen, sind för-
derfähig. 

Hierzu gehören zum Beispiel die Optimierung von Pro-
duktionsprozessen, insbesondere von materialintensi-
ven Herstellungsverfahren, die Substitution kritischer 
Rohstoffe, der Einsatz von Rest- und Abfallstoffen als 
Sekundärrohstoffe und der Kauf bzw. die Entwick-
lung/Herstellung von ressourceneffizienten Produkten 
(z. B. Maschinen). Dabei kann die Ressourceneffizienz 
sowohl in der Herstellung des Produkts liegen als auch 
in dessen Nutzung. 

Beispielsweise kann der Bau einer Regenwassernut-
zungsanlage, die zur Verminderung des Trinkwasser-
verbrauchs beiträgt, gefördert werden. 

5.7 Tankstellen 

Die Errichtung und Umstellung von Gastankstellen bzw. 
-tankeinrichtungen kann nicht gefördert  werden. 

6 Besonders klimaschutzrelevante Investitionen 

Im Teilbereich für besonders klimaschutzrelevante In-
vestitionen können folgende Investitionen zum Klima-
schutz bzw. zur Anpassung an den Klimawandel geför-
dert werden: 

 Maßnahmen, die zur Verringerung von Treibhaus-
gasemissionen um mindestens 10 % in Form von 
z. B. energiebedingten und prozessbedingten Treib-
hausgasemissionen sowie von fluorierten Treibhaus-
gasen führen. Beispiele für Treibhausgase in diesem 
Zusammenhang sind: Kohlendioxid, Methan, Distick-
stoffoxid, Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Koh-
lenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid. 

 Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen po-
tenzielle Schäden als Folge von Extremwetterereig-
nissen wie z. B. Überflutung, Hitze, Wind- oder 
Schneelast, Hagel- und Blitzschlag. 

Beispiele für Präventionsmaßnahmen: 

- gegen Überflutung:  

Hochwasserstaumauern/-wälle/-dämme; 
Betriebsverlagerungen aus hochwassergefährdeten 
Gebieten (Verlagerung aus Hochwassergefahren-
flächen eines 100-jährlichen Hochwassers (HQ100), 
entsprechend „Informationsdienst Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete" (IÜG) unter 
www.iug.bayern.de) 

- gegen Hitze: 

natürliche Klimatisierung (z. B. Nachtkühlung); 
Sonnenschutzeinrichtungen für Fenster; 
Dämmung von Gebäuden 

- gegen Wind- oder Schneelast: 

Bauliche Verstärkungen von Gebäuden, Dächern 
und Unterständen; 
Umbau von Dächern, sodass diese eine größere 
Dachneigung haben 

- gegen Hagel- und Blitzschlag: 

Installation von Blitzschutzeinrichtungen; 
Einbau von stabileren Dachfenstern; 
Bau von Unterständen/Hallen/Garagen für Fahr-
zeuge oder andere Güter. 
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7 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5, 9 und 10), können Ökokredite mit 
anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 

Falls aus dem Ökokredit für sonstige Umweltschutzin-
vestitionen (ÖK8) und dem KfW-Umweltprogramm Mit-
tel beantragt werden, ist der Ökokredit (ÖK8) auf den 
Förderhöchstbetrag des KfW-Umweltprogramms anzu-
rechnen. 

Falls zusätzlich zum Ökokredit für besonders klima-
schutzrelevante Investitionen (ÖK9) Mittel im Rahmen 
des KfW-Unternehmerkredits beantragt werden, sind 
Investivkredit, Digitalkredit bzw. Ökokredit (ÖK9) auf 
die vorhabensbezogene Obergrenze des KfW-
Unternehmerkredits anzurechnen. 

8 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend ab-
gesichert werden kann, ist eine 50%ige Haftungsfrei-
stellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechendes Merk-
blatt) möglich. Alternativ kann bei nicht ausreichender 
Absicherung eine LfA-/Staatsbürgschaft bzw. eine 
Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bean-
tragt werden. 

9 Antragsverfahren 

Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Sparkasse) 
einzureichen. Die Darlehen werden über die Hausban-
ken prinzipiell unter deren Eigenhaftung ausgereicht. Die 
Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. 

Bei Nutzung der Alternative zur Beantragung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 4.2) ist im 
Antrag unter Tz. 9.5 anzugeben „Beantragung auf De-
minimis-Basis“; darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Er-
klärung zum Antrag auf Gewährung eines Darle-
hens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzu-
reichen. 

Zusätzlich sind das Formblatt der KfW-Bankengruppe 
„Statistisches Beiblatt Investitionen allgemein“ und für 
den Teilbereich sonstige Umweltschutzinvestitionen 
(ÖK8) das Formblatt der KfW-Bankengruppe „Anlage 
zum Kreditantrag KfW-Umweltprogramm“ (KfW-For-
mular Nr. 600 000 2222; abrufbar unter www.lfa.de; 
Service; Download; Anträge) beizufügen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft (oder eine Haftungs-
freistellung “HaftungPlus“) beantragt, können die zu-
sätzlich erforderlichen Antragsvordrucke und Unterla-
gen dem Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. 

Der Umweltschutzeffekt des Vorhabens bzw. die klima-
schutzrelevante Verbesserung ist im Antrag, in der „An-
lage zum Kreditantrag KfW-Umweltprogramm“ bzw. in 
einem formlosen Beiblatt in konkreter Form darzulegen. 
Dabei sind die erwarteten prozentualen Reduzierungen 
bzw. Einsparungen von umweltbelastenden Emissio-
nen grundsätzlich anzugeben. 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Zusage-
verfahrens sollten den Anträgen bereits vorhandene 
Gutachten oder fachliche Stellungnahmen zum Um-
weltschutzeffekt des Vorhabens (z. B. von den Land-
ratsämtern, Bezirksregierungen, Wasserwirtschaftsäm-
tern oder auch von privaten Gutachtern) sowie vorlie-
gende behördliche Gestattungen (Genehmigungen, 
Eignungsfeststellungen, Bauartzulassungen, techni-
sche Nachweise) oder sonstiger Schriftverkehr mit Be-
hörden beigefügt werden. 

Bei Vorhaben mit Pilotcharakter, besonderen Muster-
vorhaben oder bei erstmaliger Durchführung eines be-
stimmten Vorhabens mit umweltschutzrelevantem Be-
zug ist vom Antragsteller eine schriftliche Erklärung fol-
genden Inhalts abzugeben: 

„Das Vorhaben führt zu folgenden umwelt- bzw. klima-
schutzrelevanten Verbesserungen oder Ressourcen-
schonungen: 

<Konkrete Beschreibung der mit der Investition ver-
folgten Ziele und ggf. des innovativen Ansatzes sowie 
Begründung, inwiefern das Vorhaben hierfür geeignet 
ist.>“ 

In Zweifelsfällen kann die LfA Fachgutachten zum Um-
weltschutzeffekt einholen. 
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1 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unterneh-
men der Industrie, des Handwerks und handwerkähnli-
chen Gewerbes, des Handels, des Tourismus sowie 
des sonstigen Dienstleistungsgewerbes, insbesondere 
produktionsnahe Dienstleistungsunternehmen, die ei-
nen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel gerade auch 
in ländlichen Regionen leisten. 

Handwerksunternehmen müssen in die Handwerksrolle 
bzw. im Verzeichnis für das zulassungsfreie Handwerk, 
Unternehmen des handwerkähnlichen Gewerbes im 
Verzeichnis der handwerkähnlichen Betriebe eingetra-
gen sein. 

Unternehmen der Gebäudereinigung, der Finanz-
dienstleistungen und der Leiharbeit werden nicht ge-
fördert. 

Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“) sind nicht an-
tragsberechtigt. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Grundsätzlich förderfähige Investitionsvorhaben 

Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder grundle-
gende Rationalisierung/Modernisierung, Erwerb und 
Verlagerung einer gewerblichen Betriebsstätte; Maß-
nahmen zur Diversifikation oder marktwirksamen An-
wendung neuer Technologien. 

2.2 Besondere Bestimmungen 

Der Erwerb einer stillgelegten oder von Stillegung be-
drohten Betriebsstätte kann einschließlich etwaiger zu-
sätzlicher Investitionen gefördert werden, wenn ein Un-
ternehmen darin eine förderfähige Tätigkeit aufnimmt 
bzw. fortführt. 

Bei Betriebsverlagerungen sind die Kosten der Erwei-
terung förderfähig. Aus der Veräußerung der bisheri-
gen Betriebsstätte erzielte bzw. erzielbare Erlöse und 
evtl. Entschädigungsbeträge sind von den förderfähi-
gen Kosten abzuziehen. 

Das Investitionsvorhaben muss zu einer nicht unwe-
sentlichen unmittelbaren und dauerhaften Erhöhung 
des Gesamteinkommens im jeweiligen Wirtschaftsraum 
führen (Primäreffekt). In den Fördergebieten sind neue 
Dauerarbeits- und/oder Ausbildungsplätze zu schaffen 
oder vorhandene zu sichern. Mit der Realisierung des 
Investitionsvorhabens muss eine besondere Anstren-
gung des Betriebes verbunden sein. 

Im Tourismusbereich werden vorrangig Maßnahmen 
zur qualitativen Verbesserung des touristischen Ange-
bots gefördert. Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der 
Beherbergungskapazitäten führen, werden nur geför-
dert, sofern neue bzw. nicht ausgeschöpfte Nachfra-
gepotentiale vorhanden sind. 

Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben neu ge-
schaffenen Arbeitsplätzen sind unter gewissen Um-
ständen auch Lohnkosten förderfähig, die während ei- 
nes Jahres anfallen. Die neu geschaffenen Arbeits-
plätze müssen mindestens 5 Jahre bestehen bleiben. 

Förderfähig sind im Anlagevermögen aktivierte An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investiti-
onsvorhaben zählenden Wirtschaftsgüter des Sach-
anlagevermögens, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Anschaffungskosten immaterieller oder ge-
leaster Wirtschaftsgüter. 

Aufwendungen für den Erwerb von gebrauchten Wirt-
schaftsgütern sind förderfähig, es sei denn, diese wer-
den von verbundenen oder auf sonstige Weise ver-
flochtenen Unternehmen angeschafft. Auch darf für die 
Güter in den letzten 7 Jahren kein Zuschuss gewährt 
worden sein (bei Immobilien 10 Jahre). 

Nicht förderfähig sind 
- Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen, 
- Kosten für Pkw, Kombifahrzeuge, Lkw, Omnibusse, 

Luftfahrzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge und 
sonstige im Straßenverkehr zugelassene Fahr-
zeuge, die primär dem Transport dienen, 

- Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken.  

3 Art der Förderung 

Die Zuwendung wird von der zuständigen Bezirksre-
gierung auf Antrag gewährt. Sie kann vom Zuwen-
dungsempfänger als Investitionszuschuss oder als 
Zinszuschuss zur Verbilligung eines von der LfA aus-
zureichenden Regionalkredits (RK5) eingesetzt wer-
den. 

Eine Kombination beider Förderarten ist möglich. 

Soll mit Hilfe der Zuwendung ein Regionalkredit verbil-
ligt werden, besteht die Möglichkeit, das Darlehen je 
nach Bedarf auszugestalten. Dafür stehen verschie-
dene Darlehenstypen mit unterschiedlichen Laufzeiten 
(5 bis 20 Jahre) und Tilgungsfreijahren (1 bis 3 Jahre) 
zur Verfügung. Die Festlegung des Darlehenstyps und 
der risikoabhängigen Zinsobergrenzen erfolgt im Rah-
men eines Beratungsgesprächs bei der zuständigen 
Bezirksregierung. Der endgültige - von Bonität und Be-
sicherung des Endkreditnehmers abhängige - Zinssatz 
wird zwischen Hausbank und Endkreditnehmer verein-
bart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum ri-
sikogerechten Zinssystem“). 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszu-
sage der LfA an) grundsätzlich eine Bereitstellungspro-
vision von 2 % p a. berechnet. Bei Darlehensbeträgen 
bis einschließlich 500.000 EUR wird keine Bereit-
stellungsprovision erhoben. Bei Darlehen über 
500.000 EUR wird von der Erhebung einer Bereitstel-
lungsprovision abgesehen, wenn der LfA innerhalb der 
 bereitstellungsprovisionsfreien Zeit ein vom Kredit-
nehmer einzuhaltender Abrufplan vorgelegt wird, aus 
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dem der Zeitpunkt und die Höhe der einzelnen Darle-
hensabrufe ersichtlich sind. Die Abruffrist endet einen 
Monat vor Tilgungsbeginn, bei verbürgten Darlehen be-
trägt die Abruffrist 6 Monate nach Darlehenszusage 
der LfA. 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovi-
sion sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12.  

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

4 Umfang der Förderung 

Der Beihilfewert (siehe Tz. 4 des Merkblatts „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“) 
der für das Investitionsvorhaben aus öffentlichen Mit-
teln insgesamt gewährten Förderung darf bestimmte 
von der Europäischen Union vorgegebene Förder-
höchstsätze nicht überschreiten. 

Für die Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW) wird der Förderhöchstsatz im jeweils gültigen 
Koordinierungsrahmen festgelegt. 

Außerhalb der GRW-Gebiete gelten die in Artikel 17 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union) in der 
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 
14.06.2017 festgelegten Förderhöchstsätze von 10 % 
für mittlere und 20 % für kleine Unternehmen. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Höchst-
beihilfewerte und der durch die Richtlinien vorgege-
bene Förderrahmen im Vollzug - insbesondere auch 
wegen der Mittelknappheit - in der Regel nicht voll 
ausgeschöpft werden können. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinie 

Für die Gewährung von Finanzierungshilfen aus den 
bayerischen regionalen Förderungsprogrammen gilt 
die durch das Bayerische Wirtschaftsministerium be-
kannt gemachte Richtlinie in der jeweils gültigen Fas-
sung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage des Regionalkredits 

Die von der Bezirksregierung gewährte Zuwendung 
stellt eine Beihilfe nach den EU-Regularien dar. Das 
LfA-Darlehen selbst ist beihilfefrei. 

5.2 Beginn/Dauer des Vorhabens 

Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens bei der 
zuständigen Regierung eingegangen sein. Es wird 
empfohlen, mit dem Investitionsvorhaben erst nach 
Rücksprache mit der Regierung bzw. erst nach Erhalt 
deren schriftlicher Bestätigung über die grundsätzliche 
Förderfähigkeit des beantragten Vorhabens zu begin-
nen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn schließt die 
Förderfähigkeit aus. Beginn ist dabei grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen 
lten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb 
nicht als Vorhabensbeginn. 

Das Vorhaben muss so weit vorbereitet sein, dass es 
nach Bewilligung der beantragten Mittel kurzfristig in 
Angriff genommen werden kann. 

Förderfähig sind grundsätzlich nur Investitionsvorha-
ben, die innerhalb von 36 Monaten durchgeführt wer-
den. 

5.3 Eigenmitteleinsatz/ Durchfinanzierung 

Der Kreditnehmer hat entsprechend seiner Vermö-
gens-, Liquiditäts- und Ertragslage für die Finanzierung 
in angemessenem Umfang Eigen- oder nicht zinsver-
billigte sonstige Fremdmittel einzusetzen. In jedem Fall 
wird eine angemessene Eigenbeteiligung des Investors 
vorausgesetzt. 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesi-
chert sein. 

6 Mehrfachförderung 

Im Rahmen der jeweiligen Beihilfehöchstwerte ist eine 
Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen des 
Bundes und des Landes grundsätzlich möglich. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 2 Mio. EUR bankmäßig nicht 
ausreichend abgesichert werden kann, ist eine 60%ige 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechen-
des Merkblatt) möglich. 

Alternativ und bei Darlehen über 2 Mio. EUR kann bei 
nicht ausreichender Absicherung eine Staats-/LfA-
Bürgschaft bzw. eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank 
Bayern GmbH beantragt werden. 

Die Splittung eines beantragten Regionalkredits in ein 
haftungsfreigestelltes Darlehen und ein Darlehen ohne 
„HaftungPlus“ ist grundsätzlich möglich. Eine Darle-
henssplittung in einen haftungsfreigestellten Darle-
hensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

8 Antragsverfahren 

Für die Antragstellung ist der Vordruck 90 IH „Antrag 
auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen an die 
gewerbliche Wirtschaft - Industrie, Handwerk und sons-
tiges Dienstleistungsgewerbe -“ bzw. der Vordruck 90 
FV „Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungs-
hilfen an die gewerbliche Wirtschaft - Tourismus -“ zu 
verwenden. 

Der Antrag ist zusammen mit der „Finanzierungsbe-
stätigung der Hausbank“ (Anlage zum jeweiligen An-
trag) und - soweit es sich um ein Bauvorhaben han-
delt - einer Erklärung über den Stand des Baugeneh-
migungsverfahrens, bei der zuständigen Bezirksregie-
rung einzureichen, die den Antragsteller auch über die 
Möglichkeiten der Auszahlung berät (siehe Tz. 3). Die 
Entscheidung der Regierung über den Antrag wird dem 
Antragsteller durch Bescheid bekannt gegeben. 

Bei Regionalkrediten über 500.000 EUR (ohne Risiko-
übernahme) ist im Rahmen der Antragstellung zusätz-
lich die „Ergänzungserklärung zum Antragsvordruck 
Nr.  90 IH bzw. Nr. 90 FV“ (Vordruck 111) einzu-
reichen. 

Wird gleichzeitig eine Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“ oder eine Bürgschaft beantragt, ist hierfür 
zusätzlich der Standardantrag der LfA (Vordruck 100) 
einzureichen. Die ggf. zusätzlich einzureichenden An-
tragsunterlagen können dem diesbezüglichen Merk-
blatt entnommen werden. 



 
 
 

Merkblatt „Akutkredit“ (AK5) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
 
Der Akutkredit wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zinsverbilligt, und 
von der LfA Förderbank Bayern zinsgünstig refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Die Darlehen sollen vorwiegend mittelständischen Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft zugute kom-
men. Es können nur tragfähige gewerbliche Voller-
werbstätigkeiten berücksichtigt werden. 

Antragsberechtigt sind auch nicht gewerblich betriebe-
ne Kur- und Rehabilitationseinrichtungen. 

Unternehmen in den Fördergebieten werden mit Vor-
rang berücksichtigt. 

Nicht antragsberechtigt sind 

 freiberuflich Tätige, 

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich 
beteiligt ist, 

 Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren 
befinden oder die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen,  

 Unternehmen, deren Bonitätseinstufung eine Einjah-
res-Ausfallwahrscheinlichkeit von 10,00 % übersteigt. 

2 Verwendungszweck 

Durch die Gewährung der Darlehen sollen Betrieben, 
die in Liquiditäts- und Rentabilitätsschwierigkeiten ge-
raten sind, im Interesse der Erhaltung von Arbeitsplät-
zen umfassende Hilfen geboten werden. 

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung sind des-
halb folgende Maßnahmen durch langfristiges Fremd-
kapital förderfähig: 

 Umschuldungen kurzfristiger Verbindlichkeiten: 

− Umschuldungen aus dem Kontokorrent, 

− Umschuldungen sonstiger Verbindlichkeiten (auch 
für noch nicht endgültig finanzierte Investitionen, 
deren Bilanzausweis nicht länger als 3 Jahre zu-
rückliegt) und von innerhalb eines Jahres fälligen 
Tilgungsraten, 

− Ablösung von Lieferantenverbindlichkeiten, 

 Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfä-
higkeit, 

 Investitionen zur Anpassung an geänderte Umfeld-
bedingungen. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indi-
viduell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinfor-
mation zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu 
Darlehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz kön-
nen unserer aktuellen Übersicht der Darlehenskondi-
tionen entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. 
Die Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zu-
sage der LfA entsprechend unterrichten und die Kondi-
tionen vereinbaren.  

Zwischen den angebotenen Laufzeittypen kann frei 
gewählt werden. Auf Wunsch können für ein Vorhaben 
auch verschiedene Laufzeittypen sowie abweichend 
von den Standardlaufzeiten verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungsfrei-
jahre (mindestens 1 Freijahr) beantragt werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ab-
lauf eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums 
von 6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehens-
zusage der LfA an) bis zum  vollständigen Abruf oder 
einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum 
Ablauf der Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Til-
gungsbeginn) eine Bereitstellungsprovision von 
2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten Darlehen beträgt 
die Abruffrist 6 Monate nach Darlehenszusage der 
LfA.  

Die Zins- und Tilgungszahlung und ggf. der Bereitstel-
lungsprovision erfolgt monatlich jeweils zum Monats-
ende. 

Außerplanmäßige Tilgungen sind ohne Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung möglich. 

3.2 Höhe der Förderung 

Die förderfähigen Maßnahmen können zu 100 % finan-
ziert werden. 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt für alle Laufzeitty-
pen 2.000.000 EUR. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden als sogenannte De-minimis-Bei-
hilfen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amts-
blatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, vergeben.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeb-
lich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeit-
punkt der Kreditzusage zugrunde legt.  

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definiti-
onen“. 

4.2 Konsolidierungsanlass 

Akzeptierbare Gründe für die bestehenden Liquiditäts- 
und Rentabilitätsschwierigkeiten können z. B. sein: 

 schwache Branchenkonjunktur, 

 Forderungsausfälle, 

 Verlust eines Hauptabnehmers, 

 Anlaufverluste, 

 kurzfristige Finanzierung von Investitionen, 
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 unzureichende Rentabilität wegen Managementfeh-
lern. 

Kein Anlass für die Gewährung von Akutkrediten sind: 

 Verluste aufgrund unverhältnismäßig hoher Privat-
entnahmen bzw. zu hoher Geschäftsführergehälter. 

 Überschuldung des Unternehmens, sofern dem Mi-
nuskapital nicht in ausreichendem Umfang stille Re-
serven, nachrangige Gesellschaftermittel oder be-
trieblich haftendes Privatvermögen gegenüberstehen. 
Ausnahmsweise kann auch akzeptiert werden, dass 
die Überschuldung mittelfristig (i. d. R. bis zu 2 Jahre) 
weggefertigt wird, sofern die künftige Ertragskraft mit-
telfristig eine Fortführung des Unternehmens objektiv 
erwarten lässt (Überlebens- oder Fortbestehens-
prognose). 

 Notwendigkeit der Umschuldung langfristiger Darle-
hen. 

4.3 Konsolidierungskonzept 

Voraussetzung für einen Akutkredit ist das Vorliegen 
eines tragfähigen Gesamtkonsolidierungskonzepts, 
das eine nachhaltige Verbesserung der betrieblichen 
Situation erwarten lässt und Beiträge des Darlehens-
nehmers und der Hausbank enthält. 

Mögliche Beiträge des Darlehensnehmers sind: 

 Rentabilitätsverbessernde Maßnahmen wie Um-
stellungen, Rationalisierungen, Erschließung neuer 
Absatzmärkte, 

 Verbesserungen im Kosten-/Rechnungswesen, 

 Veräußerung nicht benötigten betrieblichen Anla-
gevermögens, 

 Einbringen von Eigenmitteln. 

Beitrag der Hausbank muss in jedem Fall sein, das 
Konsolidierungsvorhaben im Rahmen des vorgelegten 
Konzepts mit zu tragen und den bisherigen Gesamt-
kreditrahmen während der Laufzeit des Akutkredits 
aufrechtzuerhalten. 

Im Konsolidierungskonzept ist anhand einer Umsatz- 
und Ertragsplanung für das laufende und das folgende 
Geschäftsjahr darzulegen, dass der zukünftige Kapital-
dienst erbracht und eine angemessene Eigenkapital-
ausstattung erreicht werden kann. 

Die Hausbank hat im Antrag das Vorliegen eines ak-
zeptierten Konsolidierungsanlasses und eines plausib-
len Konsolidierungskonzepts zu bestätigen (vgl. Tz. 6 
des Merkblatts). 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilfe-
rechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“, 
insbesondere Tzn. 5 und 10) kann der Akutkredit mit 
anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert 
werden. 

6 Antragsverfahren 

Die Anträge sind bei der Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) einzureichen. Die Darlehen werden über die 
Hausbanken unter deren Eigenhaftung ausgereicht. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Dar-
über hinaus ist der Vordruck 120 (Erklärung zum An-
trag auf Gewährung eines Darlehens/einer Bürgschaft 
bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen.  

In Tz. 4.2 „Vorhabensbeschreibung“ des Vordrucks 
100 ist anzugeben, ob der Kredit überwiegend der Um-
schuldung, der Finanzierung von zusätzlichen Be-
triebsmitteln oder von Neuinvestitionen dient. 

In Tz. 9.5 „Ggf. weitere Erläuterungen“ des Vordrucks 
100 hat die Hausbank das Vorliegen des in Tz. 4.2 und 
4.3 des Merkblatts benannten Konsolidierungsanlasses 
und -konzepts zu bestätigen. Werden nicht alle Vo-
raussetzungen erfüllt bzw. handelt es sich um Grenz- 
oder Zweifelsfälle, ist der LfA das Konsolidierungskon-
zept vorzulegen. 

Bei kleineren Förderfällen mit einem Darlehensbetrag 
von bis zu 100.000 EUR wird auf die Erstellung eines 
Konsolidierungskonzepts verzichtet, wenn die Haus-
bank im Antrag (Vordruck 100) in Tz. 9.5 folgende Er-
klärung abgibt: "Bei dem Unternehmen liegt ein akzep-
tierbarer Konsolidierungsanlass entsprechend Tz. 4.2 
des LfA-Merkblatts "Akutkredit" vor und plausible Kon-
solidierungsmaßnahmen sind eingeleitet bzw. geplant, 
die wir mittragen. Hauptsächlich handelt es sich dabei 
um folgende Maßnahmen: <stichwortartige Aufzäh-
lung>". 

Soweit ein Darlehen bankmäßig nicht ausreichend ab-
gesichert werden kann, besteht die Möglichkeit, eine 
Staats-/LfA-Bürgschaft auf Basis der "Richtlinie für die 
Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft (Bürgschaftsrichtlinie gewerb-
liche Wirtschaft – BürggWR)“ in der jeweils geltenden 
Fassung bzw. eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank 
Bayern GmbH zu beantragen. 

Wird gleichzeitig eine Bürgschaft beantragt, können die 
bei Staats-/LfA-Bürgschaften bzw. Bürgschaften der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH zusätzlich einzu-
reichenden Antragsvordrucke und Unterlagen dem 
Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen werden. Die 
Vorlage des Konsolidierungskonzepts wird in diesen 
Fällen immer vorausgesetzt. 

Vorgespräche zur Klärung von Zweifelsfällen sind mög-
lich. 



  
 
 

Merkblatt „Infrakredit Kommunal“ 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 116 Tz. 10 Erklärung des Antragstellers) 
 
Mit dem „Infrakredit Kommunal“ der LfA steht Kommunen eine zinsgünstige, langfristige Finanzierungsmöglichkeit zur 
Verfügung. Der „Infrakredit Kommunal“ wird zinsgünstig von der KfW (aus dem Programm „IKK - Investitionskredit Kom-
munen“) refinanziert und von der LfA Förderbank Bayern zinsverbilligt. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind bayerische 

 kommunale Gebietskörperschaften, 

 rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kom-
munalen Gebietskörperschaften sowie 

 kommunale Zweckverbände und Verwaltungsge-
meinschaften, die jeweils wie kommunale Gebiets-
körperschaften behandelt werden können und die 
gemäß Artikel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 
(2) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen (Capital Requirements Regulation – 
CRR) nach dem Standardansatz ein Risikogewicht 
von Null haben. 

Ausgenommen sind solche kommunalen Zweck-
verbände, an denen natürliche oder insolvenzfähige 
juristische Personen beteiligt sind. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Kreditzusage durch die LfA nicht 
möglich. 

2 Verwendungszweck 

Mitfinanziert werden Investitionen sowie Investitions-
fördermaßnahmen im Rahmen des Vermögenshaus-
haltes/-planes des aktuellen Haushaltsjahres (inkl. 
Haushaltsreste des Vorjahres) in die kommunale Infra-
struktur *): 

 Verkehrsinfrastruktur (incl. Öffentlicher Personen-
nahverkehr) 

 Ver- und Entsorgung (incl. Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung) 

 Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen, 
einschließlich Aufwendungen für Grunderwerb (nur 
nicht-umlagefähige Kosten) 

 Allgemeine Energieeinsparung und Umstellung auf 
umweltfreundliche Energieträger, soweit diese nicht 
im Infrakredit Energie förderfähig sind. 

 touristische Infrastruktur 

 Wissenschaft, Technik, Kulturpflege 

Es werden nicht nur bauliche, sondern auch sonstige 
investive Infrastrukturmaßnahmen finanziert. 

Der Erwerb eines Tauschgrundstückes ist finanzierbar, 
wenn dieser Kauf eng mit einem konkret anstehenden 
Investitionsvorhaben verbunden ist (z. B. Bau einer 
Straße). Eine Finanzierung von Grundstücken „auf Vor-
rat“ ist nicht möglich, sondern nur im Zusammenhang 

mit konkret dazugehörenden Investitionen (z. B. Bau-
maßnahmen, Installierung technischer Anlagen). 

Die Mitfinanzierung von Kassenkrediten sowie die Um-
schuldung bereits abgeschlossener und durchfinanzier-
ter Vorhaben sowie von Vorhaben außerhalb Bayerns 
ist ausgeschlossen. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK - Investiti-
onskredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbin-
dungsperiode. Für das Darlehen kommt der am Tag 
der Auszahlung geltende Programmzinssatz zur An-
wendung. Der Zinssatz wird für 10 Jahre festgeschrie-
ben. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert. 

Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de im 
Geschäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 15.02., 15.05., 
15.08 und der 15.11. 

Außerplanmäßige Tilgungen können nur gegen Zah-
lung einer Vorfälligkeitsentschädigung vorgenommen 
werden. 

3.2 Kreditlaufzeiten 

Die Kreditlaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 tilgungs-
freien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 tilgungsfreien 
Anlaufjahren oder 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien 
Anlaufjahren. 

3.3 Finanzierungshöhe 

Bei Kreditbeträgen bis 2 Mio. EUR kann der Finanzie-
rungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Investiti-
onskosten betragen. 

Der Finanzierungsanteil beträgt bei Kreditbeträgen 
über 2 Mio. EUR maximal 50 % der förderfähigen 
Investitionskosten. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Vorhabensbeginn 

Die Antragstellung kann im laufenden Haushaltsjahr für 
Vorhaben gemäß genehmigtem aktuellen Vermögens-
haushalt (incl. Haushaltsreste des Vorjahres) unab-
hängig vom Vorhabensbeginn erfolgen. Vorhaben kön-
nen jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie noch 
nicht langfristig durchfinanziert sind. 

4.2 Sicherheiten 

Die Kreditvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. 
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5 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen ist 
zulässig, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen 
und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht 
übersteigt. Falls Mittel aus dem „Infrakredit Kommunal“ 
und aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der 
KfW (einschließlich der aus diesem refinanzierte Dar-
lehen) beantragt werden, sind die Obergrenzen der 
KfW zu beachten. 

6 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
kredit. Anträge sind bei der LfA Förderbank Bayern 
einzureichen. Sie können vorab per Fax übersandt 
werden, müssen aber unverzüglich rechtlich verbind-
lich im Original unterzeichnet nachgereicht werden. Die 
Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 116. Eine de-
taillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen ist nicht er-
forderlich. Zweckverbände haben die veröffentlichte 
Verbandssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung bei Antragstellung vorzulegen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antragsvor-
druck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die 
LfA kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung 
des Kreditantrages beim Antragsteller anfordern. 

Bei Anträgen von öffentlich-rechtlichen Kreditnehmern, 
die zu einem Gesamtobligo bei der LfA von über  
50 Mio. EUR führen, sind der Vorbericht zum jeweili-
gen Haushalt, für den der Kreditantrag gestellt wird, 
und eine Kurzfassung des neuesten Haushaltsplans 
mit einzureichen (kann ggf. nachgereicht werden). 

Sofern die Haushaltsrechnung/-planung auf Grundlage 
der doppelten Buchführung (Doppik) erfolgt, sind ne-
ben dem Vorbericht zum jeweiligen Haushaltsplan, der 
aktuelle Ergebnisplan und Finanzplan sowie der aktuel-
le Jahresabschluss einzureichen. 

 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 

Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder  

 infra@lfa.de 

7 Abruf der Kreditmittel 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder 
in 2 Teilbeträgen ausgezahlt. Der erste Abruf kann frü-
hestens erfolgen, nachdem mit dem Vorhaben begon-
nen wurde und die LfA das Vorliegen der Abrufvoraus-
setzungen bestätigt hat. Hierzu sind der LfA im Vorfeld 
die folgenden rechtswirksam unterzeichneten und ge-
siegelten Unterlagen vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Probenblatt einreichen). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnah-
mebeschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Kredites. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung. 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Kreditnehmer die Bereitstellungsmittei-
lung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

8 EU-Beihilfebestimmungen 

Investitionsvorhaben in Bereichen, in denen kommuna-
le Gebietskörperschaften, deren rechtlich unselbst-
ständigen Eigenbetriebe oder kommunale Zweckver-
bände eine im Widerspruch zum EU-Beihilferecht ste-
hende wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sind nicht för-
derfähig. 
                                                                       
*) Parallel bietet die BayernLabo in Kooperation mit der 

KfW den Kommunen das Kreditprogramm „Invest-
kredit Kommunal Bayern“ an, in dem folgende Inves-
titionen gefördert werden: 

Allgemeine Verwaltung (z. B. Rathäuser, Bau- und 
Betriebshöfe) 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (z. B. Feuer-
wehrhäuser, Brandschutz, präventiver Katastro-
phenschutz) 

Stadt- und Dorfentwicklung 

Kommunale und soziale Infrastruktur (z. B. Kinder-
tagesstätten, Schulen, Krankenhäuser, Senioren- 
und Pflegeheime, Sporthallen) 

Informationstechnologie 

Erschließung (ohne Gewerbe- und Industrieflächen) 

Wohnwirtschaftliche Investitionen. 

Bei thematischen Überschneidungen ist für die Wahl 
des Förderinstituts der Schwerpunkt der Investitionen 
entscheidend. In Zweifelsfällen beraten wir Sie gerne. 



 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Infrakredit Energie“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 112 Tz. 11 Erklärung des Antragstellers) 

Der „Infrakredit Energie“ wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zins-
verbilligt und zinsgünstig aus dem KfW-Programm „IKK – Investitionskredit Kommunen“ refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind bayerische 

 kommunale Gebietskörperschaften, 

 rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kom-
munalen Gebietskörperschaften sowie  

 kommunale Zweckverbände und Verwaltungsge-
meinschaften, die jeweils wie kommunale Gebiets-
körperschaften behandelt werden können und die 
gemäß Artikel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 
(2) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen (Capital Requirements Regulation – 
CRR) nach dem Standardansatz ein Risikogewicht 
von Null haben. 

Ausgenommen sind solche kommunalen Zweck-
verbände, an denen natürliche oder insolvenzfähige 
juristische Personen beteiligt sind. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Kreditzusage durch die LfA nicht 
möglich. 

2 Verwendungszweck 

Die Kredite werden vorhabensbezogen vergeben. Vor-
haben, die eine Förderung nach dem „Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) erhalten, können nicht ge-
fördert werden. Mitfinanziert werden Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur zur allgemeinen Energieein-
sparung und Umstellung auf erneuerbare Energieträ-
ger. Die Investitionsmaßnahmen – außer bei Umstel-
lung auf erneuerbare Energieträger – müssen zu einer 
Energieeinsparung von mindestens 20 % führen. 

Die energetische Sanierung bzw. Neuerrichtung kom-
munaler Gebäude sowie der Erwerb von Grundstücken 
sind nicht förderfähig. 

3 Nachweis der Energieeffizienz 

Bei Antragstellung ist die „Bestätigung zum Antrag 
Infrakredit Energie – Allgemeine Energieeinsparung“ 
(LfA-Vordruck Nr. 488) einzureichen. Sie ist von einem 
fachkundigen Dritten (z. B. externes Planungsbüro  
oder Anlagenhersteller) oder einem Sachverständigen 
(auch verwaltungsinterne Person einer Kommune) un-
ter Angabe der mit der Maßnahme erreichbaren jährli-
chen Energieeinsparung durchzuführen.  

Bei Vorhaben zur Umstellung auf erneuerbare Energie-
träger genügt als Nachweis eine detaillierte Beschrei-
bung des Vorhabens. 

Die Bestätigung ist unter www.lfa.de im Geschäftsfeld 
Infrastruktur bzw. Download Anträge abrufbar. 

4 Darlehensbedingungen 

4.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK - Investiti-
onskredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbin-
dungsperiode. 

Für das Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung 
geltende Programmzinssatz zur Anwendung. Der Zins-
satz wird für 10 Jahre festgeschrieben. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert. Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de 
im Geschäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 15.02., 15.05., 
15.08 und der 15.11. 

Außerplanmäßige Tilgungen können nur gegen Zah-
lung einer Vorfälligkeitsentschädigung vorgenommen 
werden. 

4.2 Kreditlaufzeiten 

Die Kreditlaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 tilgungs-
freien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 tilgungsfreien 
Anlaufjahren oder 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien 
Anlaufjahren. 

4.3 Finanzierungsanteil und Darlehenshöchstbetrag 

Bei Kreditbeträgen bis 2 Mio. EUR beträgt der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Investi-
tionskosten. Bei Kreditbeträgen über 2 Mio. EUR 
beträgt der Finanzierungsanteil maximal 50 % der 
förderfähigen Investitionskosten.  

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 4 Mio. EUR. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Vorhabensbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
LfA zu stellen. Als Vorhabensbeginn gilt der Abschluss 
eines dem Vorhaben zuzurechnenden Vertrags. Pla-
nungs- und Projektierungsaufträge gelten nicht als 
Vorhabensbeginn. 

5.2 Sicherheiten 

Die Kreditvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. 

6 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen ist 
möglich, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen 
und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht 
übersteigt. 

Falls Mittel aus dem „Infrakredit Energie“ der LfA und 
aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der KfW 
(einschließlich der aus diesem refinanzierte Darlehen) 
beantragt werden, sind die Obergrenzen der KfW zu 
beachten. 
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7 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
kredit. Anträge sind bei der LfA Förderbank Bayern 
einzureichen. Sie können vorab per Fax übersandt 
werden, müssen aber unverzüglich rechtlich verbind-
lich im Original unterzeichnet nachgereicht werden. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 112 
sowie dem unter Tz. 3 genannten Nachweis. Zweck-
verbände haben die veröffentlichte Verbandssatzung 
sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung bei An-
tragstellung vorzulegen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antrags-
vordruck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die 
LfA kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung 
des Kreditantrages beim Antragsteller anfordern. 

Bei Anträgen von öffentlich-rechtlichen Kreditnehmern, 
die zu einem Gesamtobligo bei der LfA von über 
50 Mio. EUR führen, sind der Vorbericht zum jeweili-
gen Haushalt, für den der Kreditantrag gestellt wird, 
und eine Kurzfassung des neuesten Haushaltsplans 
mit einzureichen (kann ggf. nachgereicht werden). 

Sofern die Haushaltsrechnung/-planung auf Grundlage 
der doppelten Buchführung (Doppik) erfolgt, sind ne-
ben dem Vorbericht zum jeweiligen Haushaltsplan, der 
aktuelle Ergebnisplan und Finanzplan sowie der aktu-
elle Jahresabschluss einzureichen. 

 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 
Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder 
 infra@lfa.de 
 

8 Abruf der Kreditmittel 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder 
in 2 Teilbeträgen ausgezahlt. Die Mittel dürfen nur in-
soweit und nicht eher abgerufen werden, als sie inner-
halb von 2 Monaten ab Valutierung für Zahlungen im 
Rahmen des Verwendungszwecks benötigt werden. 

Der erste Abruf kann frühestens erfolgen, nachdem mit 
dem Vorhaben begonnen wurde und die LfA das Vor-
liegen der Abrufvoraussetzungen bestätigt hat. Hierzu 
sind der LfA im Vorfeld die folgenden rechtswirksam 
unterzeichneten und gesiegelten Unterlagen vorzule-
gen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Unterschriftenprobenblatt einrei-
chen.). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnah-
mebeschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Kredites. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung. 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Kreditnehmer die Bereitstellungsmittei-
lung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

9 EU-Beihilfebestimmungen 

Investitionsvorhaben in Bereichen, in denen kommuna-
le Gebietskörperschaften, deren rechtlich unselbst-
ständige Eigenbetriebe oder kommunale Zweckver-
bände eine im Widerspruch zum EU-Beihilferecht ste-
hende wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sind nicht för-
derfähig. 



  
 
 

Merkblatt „Infrakredit Breitband“ 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 113 Tz. 10 Erklärung des Antragstellers) 
 
Der „Infrakredit Breitband“ wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zins-
verbilligt und zinsgünstig von der KfW (aus dem Programm „IKK - Investitionskredit Kommunen“) refinanziert. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Zusammenschlüs-
se von Gemeinden und Gemeindeverbände in Bayern. 

Antragsberechtige Zusammenschlüsse von Gemein-
den sind kommunale Zweckverbände, wenn sie nur 
aus gemeindlichen Mitgliedern bestehen, und Verwal-
tungsgemeinschaften. Sie müssen wie kommunale 
Gebietskörperschaften behandelt werden können und 
gemäß Artikel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 (2) 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsan-
forderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
(Capital Requirements Regulation – CRR) nach dem 
Standardansatz ein Risikogewicht von Null haben. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Kreditzusage durch die LfA nicht 
möglich. 

2 Verwendungszweck 

Mit dem Infrakredit Breitband wird die von der zustän-
digen Bezirksregierung gewährte Zuschussförderung 
flankiert. Es können nur Vorhaben berücksichtigt wer-
den, die eine Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-
netzen im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie – BbR) 
bzw. der Richtlinie über die Kofinanzierung der Breit-
bandförderung durch den Bund im Freistaat Bayern 
(Kofinanzierungs-Breitbandrichtlinie - KofBbR) erhalten 
(siehe Tz. 4.1 dieses Merkblatts). 

Die Kredite werden vorhabensbezogen vergeben. Auf 
Grundlage der BbR werden Ausgaben des Antragstel-
lers an einen Netzbetreiber zur Schließung der Wirt-
schaftslichkeitslücke bei diesen Betreibern für Investiti-
onen in Breitbandinfrastrukturen mitfinanziert. 

Im Falle einer Breitbandförderung gemäß KofBbR kön-
nen sowohl Ausgaben des Antragstellers zur Schlie-
ßung der Wirtschaftlichkeitslücke des Netzbetreibers 
als auch Ausgaben zur Realisierung eines Betreiber-
modells gemäß Nr. 3.1 und 3.2 der Bundesförderricht-
linie Breitbandausbau (Tz. 4.1 dieses Merkblatts) mitfi-
nanziert werden. 

Bemessungsgrundlage für die Höhe des LfA-Darlehens 
sind die von der Bezirksregierung als förderfähig aner-
kannten Aufwendungen der Gemeinde. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Die Darlehen werden über die KfW refinanziert. Die LfA 
vergünstigt den Zinssatz für die erste Zinsbindungspe-
riode. 

Für die Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung 
geltende Programmzinssatz zur Anwendung. Der Zins-
satz wird für 10 Jahre festgeschrieben. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird täglich neu festgelegt. Die Darle-
henskonditionen sind unter www.lfa.de im Geschäfts-
feld Infrastruktur abrufbar.  

Zins- und Tilgungstermine sind je nach Zusagedatum 
der 15.02., 15.05., 15.08. und der 15.11. 

Außerplanmäßige Tilgungen können nur gegen Zah-
lung einer Vorfälligkeitsentschädigung vorgenommen 
werden. 

3.2 Kreditlaufzeiten 

Die Kreditlaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 tilgungs-
freien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 tilgungsfreien 
Anlaufjahren oder 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien 
Anlaufjahren. 

3.3 Darlehenshöchstbetrag und Finanzierungsanteil  

Das Darlehen kann maximal bis zur Höhe der Differenz 
zwischen den von der Bezirksregierung als förderfähig 
anerkannten Ausgaben der Gemeinde und der staatli-
chen Zuwendung gewährt werden. 

Bei Kreditbeträgen bis 2 Mio. EUR beträgt der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Ausga-
ben. Bei Kreditbeträgen über 2 Mio. EUR beträgt der 
Finanzierungsanteil maximal 50 % der förderfähigen 
Ausgaben. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinie 

In Abhängigkeit davon, ob der Antragsteller eine Zu-
schussförderung ausschließlich durch den Freistaat 
Bayern oder eine Kofinanzierung der Breitbandförde-
rung durch den Bund vom Freistaat Bayern nutzt, gel-
ten für den Infrakredit Breitband entweder  

 die durch das Bayerische Staatsministerium der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und Heimat be-
kannt gemachte Richtlinie zur Förderung des Auf-
baus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat 
Bayern (Breitbandrichtlinie – BbR) oder  

 die Richtlinie über die Kofinanzierung der Breit-
bandförderung durch den Bund im Freistaat Bayern 
(Kofinanzierungs-Breitbandrichtlinie – KofBbR) in 
Verbindung mit der durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur bekannt ge-
machten Richtlinie „Förderung zur Unterstützung 
des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland“ (Bundesförderrichtlinie Breitbandaus-
bau) 

in der jeweils gültigen Fassung. 

4.2 Vorhabensbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der 
LfA zu stellen. Als Vorhabensbeginn gilt gemäß Nr. 7.2 
der BbR der Abschluss eines Vertrages des Antragstel-
lers mit einem Netzbetreiber. 
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Für Förderungen auf Basis der KofBbR in Verbindung 
mit der Bundesförderrichtlinie Breitbandausbau gilt 
gemäß Nr. 7.3 der Bundesförderrichtlinie Breitband-
ausbau als Vorhabensbeginn für die Wirtschaftlich-
keitslückenförderung der Abschluss eines Vertrages 
des Antragstellers mit einem Netzbetreiber und für die 
Förderung des Betreibermodells der Abschluss eines 
Vertrages mit einer Baufirma oder im Falle der Eigen-
vornahme der Beginn der Baumaßnahme. 

4.3 Kreditvergabe 

Die Kreditvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. Durch 
die Bewilligung einer Zuwendung durch die jeweilige 
Bezirksregierung entsteht kein Rechtsanspruch auf ei-
ne Darlehensgewährung. 

5 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Darlehensmitteln ist 
möglich, sofern die Summe aus Krediten und Zuschüs-
sen die Bemessungsgrundlage für das geförderte Vor-
haben (siehe Tz. 2) nicht übersteigt. 

Falls Mittel aus dem „Infrakredit Breitband“ und aus 
dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der KfW (ein-
schließlich der aus diesem refinanzierte Darlehen wie 
der Infrakredit Kommunal der LfA) beantragt werden, 
sind die Höchstbeträge und maximalen Finanzierungs-
anteile der jeweils betroffenen Programme der KfW zu 
beachten. 

Der Netzbetreiber bzw. die Baufirma darf für das geför-
derte Vorhaben gleichzeitig weitere öffentliche Finan-
zierungshilfen (auch Förderdarlehen der LfA) in An-
spruch nehmen. Beihilferechtliche Grenzen sowie ggf. 
Höchstbeträge und maximale Finanzierungsanteile der 
jeweils betroffenen KfW-Programme sind zu beachten. 

6 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
kredit. Kreditanträge sind bei der LfA Förderbank Bay-
ern einzureichen und können zeitgleich mit dem Zu-
wendungsantrag bei der jeweils zuständigen Bezirks-
regierung gestellt werden. Bei einer Förderung nach 
der KofBbR i. V. m. einer Bundesförderung ist die An-
tragstellung der Gemeinde erst nach Erlass des zwei-
ten Bundesförderbescheids, mit dem die Festlegung 
der förderfähig anerkannten Aufwendungen erfolgt, 
möglich. Kreditanträge können vorab per Fax über-
sandt werden, müssen aber unverzüglich rechtlich ver-
bindlich im Original unterzeichnet nachgereicht wer-
den. Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 
113. Zweckverbände haben die veröffentlichte Ver-
bandssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Geneh-
migung bei Antragstellung vorzulegen. Die LfA kann 
ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung des Kredi-
tantrages beim Antragsteller anfordern. 

Teil des Antragsverfahrens sind auch die im Zusam-
menhang mit der Beantragung einer Zuwendung bei 
der zuständigen Bewilligungsbehörde (Bezirksregie-
rung sowie zusätzlich bei einer Förderung nach der 
KofBbR: Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur) eingereichten Unterlagen. Der Antragstel-
ler willigt ein, dass die zuständige Bewilligungsbehörde 
und die LfA Daten bzw. Unterlagen austauschen. Der 
Verwendungsnachweis für das Gesamtvorhaben ist 
gegenüber der Bezirksregierung zu führen, die diesen 
überprüft und die LfA über das Prüfergebnis unterrich-
tet. 

Anträge sind zu richten an:  

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 
Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder 

infra@lfa.de 

7 Abruf der Kreditmittel 

Die Darlehen können frühestens mit Erlass des Zu-
wendungsbescheids (siehe Tz. 2) durch die Bezirksre-
gierung zugesagt und darauffolgend abgerufen wer-
den. Bei einer Förderung nach der KofBbR ist dies erst 
mit Erlass des zweiten Zuwendungsbescheides, der 
nach Durchführung des Auswahlverfahrens erstellt 
wird, möglich. Die Darlehen werden wahlweise in einer 
Summe oder in 2 Teilbeträgen ausgezahlt. Die Mittel 
dürfen nur insoweit und nicht eher abgerufen werden, 
als sie innerhalb von 2 Monaten ab Valutierung für 
Zahlungen im Rahmen des Verwendungszwecks benö-
tigt werden. Der erste Abruf kann frühestens erfolgen, 
nachdem mit dem Vorhaben begonnen wurde und die 
LfA das Vorliegen der Abrufvoraussetzungen bestätigt 
hat. 
Hierzu sind der LfA im Vorfeld die folgenden rechts-
wirksam unterzeichneten und gesiegelten Unterlagen 
vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Unterschriftenprobenblatt einrei-
chen.) 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnah-
mebeschluss des Repräsentativorgans 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Kredites 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung 

e) Annahmeerklärung. 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Kreditnehmer die Bereitstellungsmittei-
lung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

8 Beihilferechtliche Einstufung 

Die Förderung erfolgt entweder im Rahmen der BbR, 
die in überarbeiteter Form am 09.07.2014 von der EU-
Kommission genehmigt wurde, oder im Rahmen der 
Bundesförderrichtlinie Breitbandausbau und der 
KofBbR, die auf der Rahmenregelung der Bundesre-
publik Deutschland zur Unterstützung des Ausbaus ei-
ner flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-
Breitbandversorgung (NGA-RR) basieren, welche von 
der EU-Kommission auf Grundlage der EU-Breit-
bandleitlinien am 15. Juni 2015 genehmigt wurden. 
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1 Kreditnehmerkreis 
Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen 
sowie kommunale Gebietskörperschaften, Eigenbe-
triebe und Zweckverbände. 

Nicht antragsberechtigt sind: 
 Hersteller von förderfähigen Anlagen und Systemen 

oder deren Komponenten, 
 Bund, Bundesländer sowie deren Einrichtungen, 
 Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 

aufgrund einer früheren Entscheidung der EU-
Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit 
und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Ge-
meinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferecht-
licher Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“). 

2 Verwendungszweck/Art und Umfang der Förderung 

2.1 Grundsätzlich förderfähige Investitionsvorhaben 

Förderfähig sind die Investitionskosten für die Errich-
tung oder Erweiterung eines Wärmenetzes (ein-
schließlich Hauptanbindungsleitung, Hausübergabe-
stationen und Hausanschlussleitungen abzüglich Bau-
kostenzuschüsse und Anschlusskostenbeiträge), so-
fern überwiegend Wärme aus Tiefengeothermieanla-
gen in das Wärmenetz eingespeist wird. 

Eine Förderung erfolgt grundsätzlich nur, sofern das 
Vorhaben auch im Rahmen des KfW-Programms „Er-
neuerbare Energien“ gefördert wird. 

Das geförderte Wärmenetz muss ab Inbetriebnahme 
mindestens sieben Jahre lang zweckentsprechend 
betrieben werden (Bindungsfrist). Werden die geför-
derten Gegenstände innerhalb dieser Bindungsfrist 
entgegen dem Zuwendungszweck verwendet (z. B. 
durch Stilllegung eines Betriebs), so kann die Zu-
wendung ganz oder teilweise nach Maßgabe der tat-
sächlichen Betriebsdauer zurückgefordert werden. 

2.2 Nicht förderfähig sind 
 Sanierung oder Ersatz bestehender Wärmenetze 

oder von Teilen davon, 
 Wärmenetze, die nach dem Gesetz für die Erhal-

tung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK-Gesetz) gefördert werden, 

 Mitfinanzierung von Umschuldungen bereits abge-
schlossener und durchfinanzierter Vorhaben, 

 Vorhaben außerhalb Bayerns. 

2.3 Art der Förderung 

Die Zuwendung wird auf Antrag gewährt. Sie kann 
vom Zuwendungsempfänger als Investitionszuschuss 
oder als Zinszuschuss zur Verbilligung eines von der 
LfA auszureichenden Darlehens eingesetzt werden. 
Es, besteht die Möglichkeit, das LfA-Darlehen je nach 
Bedarf auszugestalten. Dafür stehen verschiedene 
Laufzeittypen zur Verfügung. Die Festlegung erfolgt 
nach Absprache. 

2.4 Höhe der Förderung 

Die Höhe der Förderung orientiert sich an dem Ziel, für 
die Wärme aus dem Wärmenetz einen wettbewerbs-
fähigen Abnahmepreis zu ermöglichen. 
Wärmenetze sind nur förderfähig, sofern im Mittel über 
das gesamte Netz ein Wärmeabsatz zwischen 0,5 und 
3,0 MWh pro Jahr und Meter Trasse nachgewiesen 
wird. Die spezifische Förderung beträgt 
 im Wärmeabsatzbereich von 0,5 bis 1,5 MWh bis zu 

60 EUR je Meter Trassenlänge, 
 im Wärmeabsatzbereich über 1,5 bis 3,0 MWh bis 

zu 40 EUR je Meter Trassenlänge. 

Der Förderhöchstbetrag pro Vorhaben beträgt: 
 für Neuprojekte 500 TEUR und 
 für Erweiterungsprojekte 200 TEUR. 
Die Höhe der für das Vorhaben aus öffentlichen Mit-
teln insgesamt gewährten Förderungen darf 30 % der 
förderfähigen Investitionskosten nicht überschreiten. 

3 Antragsverfahren 

3.1 Vorhabensbeginn 

Der Förderantrag ist vor Vorhabensbeginn schriftlich 
zu stellen. Es werden nur Vorhaben gefördert, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung (Eingang des Antrags bei 
LfA bzw. Hausbank) noch nicht begonnen worden 
sind. Als Vorhabensbeginn gilt der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages für den Wärmenetzausbau. Pla-
nung, Beantragung, Bewilligung der Baugenehmigung, 
Bodenuntersuchung und Grunderwerb gelten nicht als 
Vorhabensbeginn; ebenso nicht Erkundungsarbeiten 
wie Seismik oder Tiefenbohrungen. 

3.2 Allgemeines 
 Anträge auf Investitionszuschüsse sind direkt bei 

der LfA Förderbank Bayern zu stellen. Die Antrag-
stellung erfolgt mit den Vordrucken 100 sowie 118. 

 Darlehensanträge von kommunalen Gebietskör-
perschaften, Eigenbetrieben und Zweckverbänden 
sind direkt bei der LfA Förderbank Bayern mit den 
Vordrucken 117 und 118 zu stellen. 

 Darlehensanträge von gewerblichen Unternehmen 
sind über die jeweilige Hausbank bei der LfA För-
derbank Bayern einzureichen. Die Antragstellung 
erfolgt mit den Vordrucken 100 und 118. 

Dem Antrag sind eine Erklärung über den Stand des 
Baugenehmigungsverfahrens, eine Vorhabensbe-
schreibung, die bergrechtliche Erlaubnis zur Aufsu-
chung von Erdwärme mit den Ergebnissen der ersten 
Tiefbohrung (alternativ - soweit bereits vorliegend - die 
Bewilligung zur Gewinnung von Erdwärme), ein Kos-
ten-, ein Zeit- und ein Finanzierungsplan, Planzahlen 
zum erwarteten Betriebsgewinn, eine Wirtschaftlich-
keitsabschätzung sowie bei einem antragstellenden 
Unternehmen die Jahresabschlüsse der letzten zwei 
Jahre beizufügen. 

Es ist nachzuweisen, dass die Gesamtfinanzierung 
des Vorhabens gesichert ist. 
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Handelt es sich beim Antragsteller um ein gewerbli-
ches Unternehmen, das kein kleines oder mittleres 
Unternehmen (KMU, siehe Merkblatt „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“) ist, so 
muss ein Anreizeffekt nach den Vorgaben von Art. 6 
Abs. 3 der AGVO (siehe Tz. 10) in den Antragsunter-
lagen nachgewiesen werden. Liegt für das relevante 
Vorhaben bereits ein Darlehensvertrag aus dem KfW-
Programm „Erneuerbare Energien“ vor, ist dieser dem 
Antrag beizufügen. 

Der Antragsteller hat bei öffentlichkeitswirksamen 
Darstellungen des Vorhabens (z. B. Pressemittei-
lungen, Bautafeln) auf die Landesförderung hinzu-
weisen. Der hierbei zu verwendende Text lautet: 
„Gefördert durch die LfA Förderbank Bayern mit 
Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Energie und Technologie“. 

3.3 Antragsprüfung 

Die Antragsprüfung erfolgt durch die LfA Förderbank 
Bayern. Soweit erforderlich, kann die LfA weitere 
Unterlagen anfordern und/oder die Einschaltung eines 
Sachverständigen verlangen. Den Auftrag hierzu 
erteilt der Antragsteller in Abstimmung mit der LfA. Die 
LfA übernimmt keine Kosten, die dem Antragsteller im 
Rahmen des Antragsverfahrens entstehen. 

4 Zuwendungsentscheidung 

Die LfA trifft die Förderentscheidung auf Grund pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der durch den Frei-
staat Bayern zur Verfügung gestellten Mittel. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

Die Zuteilung der vorhandenen Fördermittel erfolgt für 
das jeweilige Programmjahr nach Eingang bearbei-
tungsreifer Anträge bei der LfA Förderbank Bayern. 
Ein Antrag ist bearbeitungsreif, sobald alle Antragsun-
terlagen inkl. Darlehensvertrag aus dem KfW-Pro-
gramm „Erneuerbare Energien“ vollständig vorliegen. 

Mit dem Vorhaben ist zeitnah nach Erlass des Zuwen-
dungsbescheides zu beginnen. Wurde mit dem Vorha-
ben 24 Monate nach Bekanntgabe des Zuwen-
dungsbescheides noch nicht begonnen, kann die 
Förderung widerrufen werden. 

5 Darlehensbedingungen 

5.1 Konditionen 

Die Zinskonditionen werden aus Mitteln des Freistaa-
tes Bayern vergünstigt. Der Zinssatz wird individuell 
berechnet. 

Zinsen und Tilgungen sind halbjährlich nachträglich 
zum 15.05. und 15.11. eines jeden Jahres fällig. 

5.2 Darlehenslaufzeit / Zinsbindung 

Die Darlehenslaufzeit beträgt maximal 20 Jahre, 
davon bis zu 3 Jahre tilgungsfrei. Die Zinsbindung 
beträgt maximal 10 Jahre. 

5.3 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR, ma-
ximal 50 % des für die Finanzierung des Vorhabens 
benötigten Kreditbedarfs. 

6 Auszahlung 

6.1 Investitionszuschuss 

Die Auszahlung des Investitionszuschusses erfolgt 
nach Abruf und Vorliegen der Abrufvoraussetzungen 
direkt durch die LfA. 

6.2 Darlehen 

Die Auszahlung der zinsverbilligten Darlehen erfolgt 
bei gewerblichen Unternehmen über die Hausbank bei 

 

sonstigen Antragstellern direkt durch die LfA. Die 
Darlehen werden grundsätzlich in Tranchen von 
mindestens 500 TEUR ausbezahlt. Der erste Abruf 
von Darlehensmitteln kann nach Vorliegen des 
Anerkenntnisses der Darlehenszusage sowie der 
Abrufvoraussetzungen frühestens mit Beginn des 
Vorhabens erfolgen. 

7 Verwendungsnachweis 

7.1 Allgemein 

Der vom Zuwendungsempfänger zu führende Nach-
weis der zweckentsprechenden Verwendung der  
Zuwendung erfolgt unter Verwendung des Vordrucks 
562 und ist bei der LfA spätestens 6 Monate nach 
Ende des Bewilligungszeitraums einzureichen (Ver-
wendungsbestätigung). 

7.2 Inhalt 

Die Verwendungsbestätigung besteht aus einem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis: 
 Der Sachbericht muss neben den für Nah-/Fern-

wärmeversorgung typischen Kennzahlen insbe-
sondere eine Bestätigung über die Abnahme bzw. 
die Inbetriebnahme des Wärmenetzes enthalten. 

 Im zahlenmäßigen Nachweis sind u. a. die ange-
fallenen Ausgaben nachzuweisen. 

8 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

8.1 Richtlinie 

Für die Gewährung der Finanzierungshilfen gelten die 
vom Bayerischen Wirtschaftsministerium bekannt 
gemachten „Richtlinien zur Durchführung des 
Bayerischen Programms zum verstärkten Ausbau von 
Tiefengeothermie-Wärmenetzen (Richtlinien Geother-
mie-Wärmenetze - BayGW)“ in der Fassung vom 
12. März 2015 (vgl. AllMBL Nr. 3/2015, S. 175-177). 

8.2 Durchfinanzierung 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesi-
chert sein. 

9 Mehrfachförderung 

Die Höhe der für das Vorhaben aus öffentlichen Mit-
teln insgesamt gewährten Förderungen darf 30 % der 
förderfähigen Investitionskosten nicht überschreiten. 
Die Förderung der LfA ist im Rahmen der Programm-
vorgaben bis zu diesem Anteilswert mit anderen öf-
fentlichen Förderungen kumulierbar, sofern dies bei-
hilferechtlich zulässig ist. 

10 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Förderung erfolgt auf Basis von Art. 46 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014, veröffentlicht im Amtsblatt der EU 
Nr. L 187/1 vom 26.06.2014), in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 14.06.2017 
(veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 
20.06.2017), als Investitionsbeihilfen für energieeffi-
ziente Fernwärme und Fernkälte. 

11 Laufzeit des Programms 

Der Erlass von Zuwendungsbescheiden ist bis zum 
31.12.2018 möglich. Anträge sind – ggf. über die je-
weilige Hausbank (siehe Tz. 3.2) – zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung (KI2) 
Königinstr. 17 
80539 München 

Rückfragen: per Telefon 089/2124-2262, per Fax 
089/2124-2561 oder per E-Mail infra@lfa.de. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Das Angebot richtet sich an mittelständische Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige 
der Freien Berufe (nachfolgend einheitlich als Unter-
nehmen bezeichnet) mit Sitz oder Niederlassung in 
Bayern, deren Jahresumsatz (Konzernumsatz) 
500 Mio. EUR nicht überschreiten sollte. 

Angesprochen sind Unternehmen, die auftragsbezoge-
ne Finanzierungserfordernisse an Aval- und Betriebs-
mitteln aufweisen, insbesondere mit projektbezogener 
Geschäftstätigkeit. Typischerweise trifft dies auf Unter-
nehmen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus, 
des Bau(neben)gewerbes sowie beratende Ingenieur-
büros zu. 

Die Unternehmen müssen in kaufmännischer und tech-
nischer Hinsicht in der Lage sein, den zu finanzieren-
den Auftrag ordnungsgemäß durchzuführen. Es sollten 
gegebenenfalls Erfahrungen im Auslandsgeschäft be-
stehen. 

Es können nur Unternehmen berücksichtigt werden, die 
über eine ausreichende Bonität verfügen.  

Für Unternehmen in Schwierigkeiten (siehe Tz. 7 des 
Merkblatts „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen 
und Definitionen“) können keine Auftragsgarantien 
übernommen werden. 

2 Verwendungszweck 

Um mittelständische Unternehmen bei der Finanzie-
rung ihrer Aufträge aus dem In- und Ausland zu unter-
stützen, ihnen den Zugang zu internationalen Märkten 
zu erleichtern und ihre Leistungskraft und Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern, übernimmt die LfA Auf-
tragsgarantien für  

 Bietungs-,  Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Liefe-
rungs-, Leistungsgarantien und ähnliche Avale bei 
Auslandsaufträgen (Exportgarantien), 

 Bietungs-,  Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Liefe-
rungs-, Leistungsgarantien und ähnliche Avale bei 
Inlandsaufträgen (Inlandsavale), 

 auftragsbezogene Betriebsmittelkredite und sonsti-
ge auftragsbezogene Vorfinanzierungen bei In- und 
Auslandsaufträgen (Vorfinanzierungen), 

die von den Hausbanken der Antragsteller über-
nommen bzw. eingeräumt werden. 

Neben Hausbanken können auch Versicherungs-
unternehmen Exportgarantien und Inlandsavale in An-
spruch nehmen (nachfolgend wird einheitlich der Begriff 
Hausbank verwendet). Der Sitz der Hausbank muss in 
der Europäischen Union liegen. 

Die Wertschöpfung des Auftrages hat grundsätzlich 
überwiegend in Bayern stattzufinden. 

Es werden keine Auftragsgarantien übernommen für 
sonstige Aval- und Betriebsmittelkredite, die nicht in di-
rektem Zusammenhang mit konkreten Aufträgen ste-
hen. 

3 Garantiebedingungen 

 Die Auftragsgarantien sind stets auftragsbezogen. 
Bei mehreren gleichartigen Aufträgen können Rah-
menvereinbarungen getroffen werden. Diese Aval-
rahmen mit einer Laufzeit von i. d. R. längstens 
2 Jahren können durch einzelne Exportgarantien, 
Inlandsavale und Vorfinanzierungen revolvierend 
ausgenutzt werden. Prolongationen sind i. d. R. 
möglich. 

 Die nachträgliche Übernahme von bereits beste-
henden Bankobligos ist grundsätzlich nicht  
möglich. 

 Die von der Bundesrepublik Deutschland angebote-
nen Möglichkeiten der Versicherung des Aus-
landsrisikos (z. B. Euler Hermes Kreditversiche-
rungs-AG) sind grundsätzlich auszuschöpfen sofern 
Zahlungen aus dem Ausland nicht anderweitig gesi-
chert sind (z. B. über bestätigte Akkreditive). 

 Die Auftragsgarantien umfassen die Aval- bzw. 
Kreditforderung sowie die Kosten der Abwicklung 
und Rechtsverfolgung nach näherer Maßgabe des 
Vertrages über die Auftragsgarantie. 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Übernahme ei-
ner Auftragsgarantie. 

 Hausbanken können die Forderungen aus Auf-
tragsgarantien erst geltend machen, wenn sie aus 
dem Aval in Anspruch genommen worden sind, die 
Zahlungsunfähigkeit des begünstigten Unterneh-
mens durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des In-
solvenzverfahrens, durch Abgabe einer Vermö-
gensauskunft nach § 802c Zivilprozessordnung  
oder auf andere Weise erwiesen ist und nennens-
werte Eingänge aus der Verwertung von Sicherhei-
ten oder aus sonstigem Vermögen des begünstig-
ten Unternehmens nicht mehr zu erwarten sind. Die 
LfA ist berechtigt, Abschlagszahlungen zu leisten. 

 Die Hausbank ist verpflichtet, sich nach einer Leis-
tung der LfA aus der Auftragsgarantie um die Ein-
ziehung der Regressforderung zu bemühen und ge-
stellte Sicherheiten zu verwerten.  

4 Höhe der Auftragsgarantien 

Das Risiko aus Auftragsgarantien soll den Höchst-
betrag von 5 Mio. EUR pro Kreditnehmer grundsätzlich 
nicht überschreiten.  

Auftragsgarantien können bis zu einem Höchstbetrag 
von maximal 50 % des Gegenwertes des von der 
Hausbank zu stellenden Avals bzw. des eingeräumten 
Kredites übernommen werden. Der Haftungsanteil der 
Hausbank muss ebenfalls mindestens 50 % betragen. 

Bei Vorhaben, die von mehreren Hausbanken oder 
mehreren Konsorten finanziert werden, übernimmt die 
LfA grundsätzlich eine quotale Beteiligung. 

Auftragsgarantien werden ausschließlich in Euro über-
nommen. Falls die Hausbank ihr Aval / ihren Kredit in 
Fremdwährung übernimmt bzw. ausreicht, wird der 
Währungsbetrag als Basis für die Auftragsgarantie am 
Tag der Übernahme in Euro umgerechnet.  
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5 Bearbeitungsgebühr und Provision 

Bei Neueinräumung bzw. Verlängerung von Auftrags-
garantien bzw. Avalrahmen erhebt die LfA eine einzel-
fallabhängige einmalige Bearbeitungsgebühr.  

Die laufende Provision bemisst sich in Abhängigkeit 
des Einzelfalls insbesondere an der Bonität des Antrag 
stellenden Unternehmens, dem Risiko des zugrunde 
liegenden In- oder Auslandsgeschäfts und der Absiche-
rung. Sie wird von der Hausbank aus der von dem Un-
ternehmen vereinnahmten Avalprovision bzw. den ver-
einnahmten Kreditzinsen entrichtet und im Einzelfall mit 
der Hausbank vereinbart.  

6 Sicherheiten 

Die Avale und Kredite, für die Auftragsgarantien der LfA 
beantragt werden, sind im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten abzusichern. In der Regel sind zumin-
dest folgende Sicherheiten zu stellen: 

 Übernahme der persönlichen Haftung der Gesell-
schafter, 

 Abtretung sämtlicher Forderungen aus den dem 
Aval/Kredit zugrunde liegenden Liefer- und Leis-
tungsgeschäften und eventuell Abtretung der Forde-
rungen gegenüber Subunternehmern, 

 Abtretung der Ansprüche auf Zahlungen aus Akkre-
ditiven sowie eventueller Ansprüche gegen Versi-
cherungen. 

Die Sicherheiten haften anteilig und gleichrangig für 
den Anteil der LfA und der Hausbank. 

7 Beihilferechtliche Einstufung 

Die Auftragsgarantien der LfA beinhalten keine Beihil-
feelemente (Kapitalmarktinvestorprinzip) und können 
grundsätzlich mit allen Finanzierungshilfen des Bundes 
und des Landes kumuliert werden. 

8 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100 über 
die Hausbank. 

Anträge sind zu stellen, bevor von der Hausbank ein 
Aval übernommen bzw. ein Kredit eingeräumt wird.  

Die Hausbank hat im Antrag insbesondere zur Kredit-
würdigkeit des Antrag stellenden Unternehmens, seiner 
Leistungsfähigkeit, gegebenenfalls seinen Erfahrungen 
im Auslandsgeschäft, zur vorgesehenen Absicherung 
sowie zur Durchfinanzierung der einzelnen Aufträge 
Stellung zu nehmen. 

Bei Antragsstellung sind stets folgende Unterlagen ein-
zureichen: 

 LfA-Antragsset (Vordruck 100 bis 104) 

 Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre 

 Unternehmensplanung 

 Liquiditätsplanung 

 Banken-/Verbindlichkeitenspiegel 

 aktuelle Auftragsübersicht 

Die LfA kann gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen 
anfordern. 

 

 

Ansprechpartner: 

LfA Förderbank Bayern 
Team KS4 

Frau Rostock 089 / 21 24 - 26 64 oder 

Frau Sierla 089 / 21 24 - 22 20 

oder auftragsgarantie@lfa.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

München, 20.07.2018 



 
 
 
 
 
Merkblatt „Kombiprodukt Bürgschaft und Beteiligung“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck "Kombiprodukt Bürgschaft und Beteiligung" der Bürgschaftsbank Bay-
ern GmbH sowie entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen der LfA Förderbank Bayern)  
 
 

BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH  Königinstraße 23  80539 München  Telefon 089 / 122280-100  Fax: 089 122280-101  www.baybg.de 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH  Max-Joseph-Str. 4  80333 München  Telefon: 089 / 54 58 57 - 0  Telefax: 089 / 54 58 57 - 9  www.bb-bayern.de 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de 

Das „Kombiprodukt Bürgschaft und Beteiligung“ ist ein 
Gemeinschaftsangebot der BayBG Bayerische Beteili-
gungsgesellschaft mbH, der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH (BBB) und der LfA Förderbank Bayern. Es kombi-
niert verbürgte Darlehen in einem festen Verhältnis mit 
einer typisch stillen Beteiligung der BayBG.  

1 Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(siehe LfA-Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Best-
immungen und Definitionen“, KMU-Kriterium) der ge-
werblichen Wirtschaft und des Gartenbaus mit Sitz oder 
Niederlassung in Bayern, die mindestens 5 Jahre alt 
sind.  

Nicht antragsberechtigt sind  

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich 
beteiligt ist,  

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtli-
cher Definition (siehe LfA-Merkblatt „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“),  

 Unternehmen, deren Bonitätseinstufung eine Einjah-
resausfallwahrscheinlichkeit von mehr als 3 % ergibt. 

2 Verwendungszweck 

Finanzierung des Investitions- und Betriebsmittelbe-
darfs. 

3 Finanzierungshöhe 

Der Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % des för-
derfähigen Vorhabens. Darlehens- und Beteiligungsbe-
trag stehen im Verhältnis von 75 : 25 zueinander. 

Der Darlehensmindestbetrag ist auf 75.000 EUR fest-
gelegt, der Beteiligungsmindestbetrag auf 25.000 EUR. 
Es können somit Vorhaben mit förderfähigen Aufwen-
dungen ab 100.000 EUR berücksichtigt werden. 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 375.000 EUR, der 
Beteiligungshöchstbetrag 125.000 EUR. Der Finanzie-
rungshöchstbetrag aus Darlehen und Beteiligung be-
trägt somit 500.000 EUR. 

4 Bürgschaft 

4.1 Bürgschaftshöhe 

Der Bürgschaftssatz beträgt einheitlich 80 % der Darle-
henssumme.  

4.2 Zuständigkeit 

Die Bürgschaftsbank Bayern GmbH übernimmt Bürg-
schaften für Unternehmen in den Bereichen Handwerk, 
Handel, Hotel und Gaststätten sowie Gartenbau.  

Die LfA Förderbank Bayern übernimmt beim Kombipro-
dukt Bürgschaften aus den Bereichen der mittelständi-
schen Industrie und des Dienstleistungsgewerbes. 

4.3 Vergabegrundsätze (Konditionen, Verwendungszweck) 

In Abhängigkeit von der Zuständigkeit gelten die 
Vergabegrundsätze der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH (Allgemeine Bürgschaftsbestimmungen – Kredit) 
bzw. der LfA Förderbank Bayern (Bürgschaften der LfA 
– Bewilligungsgrundsätze), die unter www.bb-
bayern.de (Formularcenter) bzw. www.lfa.de (Produkt-
übergreifende Merkblätter im Downloadbereich) abge-
rufen werden können und die Regelungen insbesonde-
re hinsichtlich der Konditionen und des Verwendungs-
zwecks der Bürgschaft enthalten. Verbürgt werden 
können grundsätzlich öffentliche Förderdarlehen sowie 
Hausbankdarlehen mit einer Mindestlaufzeit von 7 Jah-
ren. Ausgeschlossen sind Kontokorrentkredite. 

5 Beteiligung 

5.1 Voraussetzungen 

Eine typisch stille Beteiligung kann im Rahmen des 
Kombiprodukts nur gewährt werden, wenn gleichzeitig 
von der Hausbank ein verbürgtes Darlehen ausgereicht 
wird. 

Eine Beteiligung kann nur bei einer angemessenen Ei-
genkapitalausstattung eingegangen werden, die der 
Höhe der Beteiligung entsprechen sollte. 

Die persönliche Haftung der Gesellschafter/Inhaber ist 
erforderlich.  

5.2 Laufzeit  

Die Laufzeit der Beteiligung beträgt 8 Jahre, die ersten 
5 Jahre sind tilgungsfrei, anschließende Tilgung in drei 
gleichen Jahresraten. 

5.3 Konditionen  

 7,0 % p. a. festes Entgelt 

 1,5 % p. a. gewinnabhängiges Entgelt 

 2,0 % Abschlussgebühr (zuzüglich der  
gesetzlichen Umsatzsteuer) 

5.4 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Beteiligung wird als sogenannte De-minimis-
Beihilfe im Sinn der von der EU aufgestellten Kriterien 
gewährt (siehe LfA-Merkblatt „Beihilferechtlich relevan-
te Bestimmungen und Definitionen“). 

5.5 Vorhabensbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragsein-
gangs bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) bereits 
begonnen war, können nicht gefördert werden.  

Details zu den Voraussetzungen einer fristgerechten 
Antragstellung siehe Tz. 13 des LfA-Merkblatts „Beihil-
ferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

5.6 Kündigung 

Der Beteiligungsnehmer kann die Beteiligung unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten ganz 
oder teilweise kostenfrei kündigen, frühestens jedoch 
nach 5 Jahren. 
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6 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Spar-
kassen) einzureichen. Die Antragstellung erfolgt je 
nach Zuständigkeit (siehe Tz. 4.2) entweder bei der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH (BBB) mit dem BBB-
Antragsformular "Kombiprodukt Bürgschaft und Beteili-
gung" oder bei der LfA Förderbank Bayern mit dem 
LfA-Vordruck 100. Im LfA-Antragsvordruck 100 sind un-
ter „Beantragte Kredite“ Bürgschafts- und Beteiligungs-
teil separat anzugeben. 

Für alle Anträge gilt: 

Die einzureichenden Vordrucke und Unterlagen können 
dem LfA-Merkblatt „Antragsunterlagen“ entnommen 
werden. Maßgeblich sind hierbei die Unterlagenspalten 
1 – 5, die grundsätzlich für ein „LfA-Risiko über 
750.000 EUR“ zur Anwendung kommen. 

Die „Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines Dar-
lehens/einer Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen“ wird 
auf dem LfA-Vordruck 120 abgegeben.  

Die Erklärung auf dem LfA-Vordruck 120 gibt das an-
tragstellende Unternehmen gegenüber der BayBG 
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, der BGG 
Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständi-
sche Beteiligungen, der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH (BBB) und der LfA Förderbank Bayern ab. 

Bei Anträgen, die bei der LfA gestellt werden, ist zu-
sätzlich die „Datenschutzerklärung für Beteiligungen“ 
mit einzureichen, die im Downloadbereich unter 
www.lfa.de unter „Anträge“ abrufbar ist.  

Alle Unterlagen sind zweifach einzureichen. 



 
 
 

Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 
 
 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

1 Begriff 

Als „Beihilfen“ (Subventionen) gelten vereinfachend öf-
fentliche Zuwendungen, die dem Begünstigten einen 
wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Beispiele sind 
zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, 
Garantien oder Beteiligungen. Beihilfen an Unterneh-
men sind nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) nur mit dem gemeinsa-
men Markt vereinbar, soweit sie sich nicht negativ auf 
den innergemeinschaftlichen Wettbewerb auswirken. 

In Beihilferegelungen, beispielsweise sog. Gruppen-
freistellungsverordnungen, hat die Europäische Kom-
mission festgelegt, unter welchen Bedingungen und in 
welchem Umfang Fördermaßnahmen statthaft sind. 
Zulässig sind zudem Finanzierungshilfen, die aufgrund 
ihrer am Markt ausgerichteten Konditionen beihilfefrei 
sind. 

2 Kriterien der beihilferechtlichen Einordnung 

In den Programmmerkblättern der LfA Förderbank 
Bayern (LfA) ist geregelt, unter welchen Vorausset-
zungen eine Förderung möglich ist. Beihilferechtlich 
entscheidend ist dabei u. a., 

 ob der Antragsteller als kleines, mittleres oder gro-
ßes Unternehmen im Sinne der EU einzuordnen ist 
(siehe Tz. 6) und 

 ob er als wirtschaftlich gesundes Unternehmen 
oder Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-
beihilferechtlicher Definition zu klassifizieren ist 
(siehe Tz. 7). 

Darüber hinaus sind zu beachten: 

 der Verwendungszweck, z. B. materielle oder im-
materielle Investitionen, Betriebsmittelfinanzierung, 
etc. (siehe jeweilige Programmmerkblätter) und  

 die Branche des antragstellenden Unternehmens, 
da für Beihilfen zugunsten von Unternehmen be-
stimmter Wirtschaftszweige Sonderbestimmungen 
(siehe Tz. 8) gelten. 

3 Beihilferegelungen 

Auf welcher beihilferechtlichen Grundlage die LfA Bei-
hilfen gewährt, ergibt sich aus den jeweiligen Pro-
grammmerkblättern. Dieses Merkblatt listet die für die 
LfA relevanten beihilferechtlichen Grundlagen auf und 
skizziert deren Bedingungen. Zu unterscheiden sind 
zinsverbilligte Darlehen bzw. Bürgschaften auf Basis 

 von Artikel 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO) für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU; siehe Tz. 9), 

 der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 10), 

 von Artikel 25 der AGVO (betrifft nur den Techno-
kredit) sowie 

 der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unterneh-
men in Schwierigkeiten (siehe Tz. 11). 

4 Beihilfewert 

Unter dem „Beihilfewert“ versteht man den Vorteil, den 
ein Unternehmen aus einer Beihilfe (Förderung) zieht. 

 

Wird dieser ins Verhältnis zu den förderfähigen Kosten 
gesetzt, ergibt sich die sog. „Beihilfeintensität“ in Pro-
zent. 

Bei Zuschüssen stellt die Höhe des Zuschusses den 
Beihilfewert dar. 

Bei zinsverbilligten Darlehen wird der Beihilfewert als 
Zinsvorteil festgelegt, der sich aus der Differenz zwi-
schen Effektivzinssatz des Förderdarlehens und ei-
nem Normalzinssatz (sog. Referenzzinssatz) finanz-
mathematisch errechnet. Der Referenzzins wird nach 
einem speziellen, durch die EU-Kommission festgeleg-
ten Verfahren ermittelt.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Die Beihilfe-
werte dienen der Orientierung in der Informations- und 
Beratungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich  
sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt 
der Kreditzusage zugrunde legt. 

5 Beihilfehöchstwert 

Die EU-Beihilferegelungen bestimmen, bis zu welcher 
maximalen Höhe Beihilfen gewährt werden dürfen. 
Dabei gelten verschiedene relative (maximale Beihil-
feintensität) oder absolute Beihilfehöchstwerte. 

Alle für dasselbe Vorhaben gewährten Beihilfen müs-
sen addiert („kumuliert“) werden. Dabei sind die Ku-
mulierungsregeln gemäß Art. 8 der AGVO zu beach-
ten; sofern Beihilfen für dieselben förderfähigen Kos-
ten auf Grundlage der AGVO mit weiteren AGVO-
Beihilfen, Beihilfen nach anderen Beihilferegelungen 
bzw. der De-minimis-Verordnung kumuliert werden, 
gilt demnach – soweit der Kumulierung nicht pro-
grammspezifische oder beihilferechtliche Bestimmun-
gen entgegenstehen – immer die/der höchste nach 
der AGVO geltende Beihilfeintensität/Beihilfebetrag. 

Beihilfehöchstwerte von Beihilferegelungen, die nicht 
als Grundlage für Produkte der LfA dienen, sind im 
Einzelfall bei dem jeweiligen Fördermittelgeber zu er-
fragen. 

6 KMU-Kriterium 

6.1 Definition 

Bestimmte Beihilfen dürfen nur zugunsten sog. KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) gewährt werden. 
Die Einstufung als kleines bzw. mittleres Unternehmen 
spielt zudem oft bei den zulässigen Beihilfehöchstwer-
ten (siehe auch Tz. 5) eine Rolle. 

In der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG vom 
06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinstunter-
nehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom 20.05.2003) wer-
den kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Un-
ternehmen definiert, die 

 weniger als 250 Personen beschäftigen 

 und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mio. EUR haben. 
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Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die 

 weniger als 50 Personen beschäftigen 

 und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
10 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
10 Mio. EUR haben. 

6.2 Erläuterungen 

Die Angaben zur Berechnung der Schwellenwerte 
(Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme) beziehen sich 
auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss und 
werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom 
Stichtag des Jahresabschlusses an berücksichtigt. 

Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch 
keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungs-
zeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte 
im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben 
geschätzt. 

Ein Unternehmen erwirbt bzw. verliert den KMU-
Status erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgen-
den Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte 
unter- bzw. überschreitet. Beruht die Unter-/Über-
schreitung der Schwellenwerte jedoch auf einer Ände-
rung der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse 
durch Verkauf oder Erwerb von Kapitalanteilen am An-
trag stellenden Unternehmen bzw. im Unternehmens-
verbund (verbundene Unternehmen und/oder Partner-
unternehmen, siehe unten), so tritt der Erwerb bzw. 
Verlust des KMU-Status unmittelbar ein. In diesen Fäl-
len sind die aktuellen Beteiligungsverhältnisse heran-
zuziehen. 

Ein Unternehmen ist grundsätzlich kein KMU, wenn 
25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimm-
rechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öf-
fentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahres-
arbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während 
eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teil-
zeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur ent-
sprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. 
Die Zeiten des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit 
werden nicht mitgerechnet. Auszubildende sind nicht 
zu berücksichtigen. 

Für die Berechnung der Schwellenwerte gilt ein diffe-
renziertes Berechnungsmodell je nach Unternehmens-
typ. Nach der zunehmenden Verflechtung des Unter-
nehmens mit anderen Unternehmen unterscheidet 
man: 

 eigenständige Unternehmen,  

 Partnerunternehmen und  

 verbundene Unternehmen. 

6.3 Eigenständige Unternehmen 

Um ein eigenständiges Unternehmen handelt es sich 
insbesondere, wenn keine Verflechtungen mit anderen 
Unternehmen vorliegen. Es darf auch kein Verbund 
mit anderen Unternehmen über eine natürliche Person 
oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher 
Personen bestehen, sofern diese Unternehmen ganz 
oder teilweise in demselben Markt oder in benachbar-
ten Märkten tätig sind. 

Bei einem eigenständigen Unternehmen werden die 
Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme ausschließ-
lich auf der Grundlage der Daten dieses Unterneh-
mens berechnet. In diesem Fall ist es ausreichend, 
 

dass die Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bi-
lanzsumme in Form einer vom Antragsteller unter-
schriebenen Selbsterklärung (z. B. mittels Vordruck 
241) in den Kreditakten bei der Hausbank dokumen-
tiert sind. 

6.4 Partnerunternehmen bzw. verbundene Unternehmen 

Hat ein Unternehmen vor- oder nachgeschaltete Part-
nerunternehmen oder verbundene Unternehmen, so 
ist es erforderlich, dass der Antragsteller den KMU-
Berechnungsbogen anhand der im „Informationsblatt 
Allgemeine Erläuterungen zur Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU)“ gegebenen Erläuterungen ausfüllt. Der 
ausgefüllte Berechnungsbogen sowie die daraus re-
sultierenden Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz und 
Bilanzsumme müssen in Form einer vom Antragsteller 
unterschriebenen Selbsterklärung in den Kreditakten 
bei der Hausbank dokumentiert sein. 

Zur detaillierten Definition der eigenständigen Unter-
nehmen, Partnerunternehmen und verbundenen Un-
ternehmen sowie zur Berechnung der Schwellenwerte 
bei Partnerunternehmen und verbundenen Unterneh-
men wird auf das Informationsblatt zur KMU-Definition 
verwiesen. 

7 Unternehmen in Schwierigkeiten 

Im Hinblick auf die Förderfähigkeit und den beizumes-
senden Beihilfewert ist es i. d. R. von Bedeutung, ob 
es sich um ein gesundes Unternehmen oder um ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten nach Definition der 
Europäischen Union handelt. 

7.1 Definition 

Ein Unternehmen gilt nach den Leitlinien der Kommis-
sion für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-
turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom 31.07.2014) 
dann als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es 
auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Ein-
stellung seiner Geschäftstätigkeiten gezwungen sein 
wird, wenn der Staat nicht eingreift. 

7.2 Kriterien 

Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unter-
nehmen in Schwierigkeiten wenn mindestens eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist – vgl. Leitlinien 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie-
rung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten 
(siehe Tz. 7.1) bzw. Art. 2 Ziffer 18 der AGVO (siehe 
Tzn. 3 und 9): 

 Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte 
des Grund-/Stammkapitals infolge aufgelaufener 
Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für 
KMU, die noch keine drei Jahre bestehen. Der Be-
griff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios.  

 Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte 
der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Ei-
genmittel infolge aufgelaufener Verluste verloren-
gegangen. Dies gilt nicht für KMU, die noch keine 
drei Jahre bestehen.  

 Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insol-
venzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag sei-
ner Gläubiger.  

Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das 
Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant. 

 Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe (siehe 
Tz. 11) erhalten und der Kredit wurde noch nicht 
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zurückgezahlt oder die Bürgschaft ist noch nicht 
erloschen bzw. das Unternehmen hat eine Um-
strukturierungsbeihilfe (siehe Tz. 11) erhalten und 
unterliegt immer noch einem Umstrukturierungs-
plan. 

 Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien 
(siehe Tz. 6) nicht erfüllen: In den vergangenen 
beiden Jahren lag  

 der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des 
Unternehmens über 7,5 und  

 das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwen-
dungen des Unternehmens unter 1,0. 

7.3 Neu gegründete Unternehmen 

Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei 
Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit als neu 
gegründet.  

Die Gewährung von Rettungs- oder Umstrukturie-
rungsbeihilfen an neu gegründete Unternehmen ist 
unabhängig von deren Größenklasse oder Finanzsitu-
ation ausgeschlossen, und zwar auch dann wenn ihre 
anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies gilt insbe-
sondere für neue Unternehmen, die aus der Abwick-
lung oder der Übernahme der Vermögenswerte eines 
anderen Unternehmens hervorgegangenen sind.  

KMU werden in den ersten drei Jahren ihres Beste-
hens grundsätzlich nur dann als Unternehmen in 
Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand ei-
nes Insolvenzverfahrens sind oder die im innerstaatli-
chen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer 
Gläubiger erfüllen.  

Für die Zwecke der Bürgschaftsmitteilung (Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in 
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften; 
veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. C 155/10 vom 
20.06.2008, geändert durch Berichtigung der Mittei-
lung im Amtsblatt der EU Nr. C 244/32 vom 
25.09.2008) wird für KMU, die vor weniger als drei 
Jahren gegründet wurden, nicht davon ausgegangen, 
dass sie sich in Schwierigkeiten befinden. 

8 Branchenspezifische Förderbeschränkungen 

Sofern für einzelne Wirtschaftszweige spezielle Be-
stimmungen der EU für staatliche Beihilfen gelten, 
sind diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten. 

In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden EU-
Beihilferegelung sind Förderbeschränkungen in der 
Praxis vor allem für Unternehmen, die im gewerbli-
chen Straßengüterverkehr tätig sind, und im Agrarbe-
reich (insbesondere Förderbeschränkungen hinsicht-
lich der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gemäß Anhang I AEUV) von Bedeutung. 

9 Investitionsbeihilfen für KMU gemäß der Allgemei-
nen Gruppenfreistellungsverordnung 

Investitionsbeihilfen für KMU (KMU-Investitions-
beihilfen) sind zulässig auf Basis von Artikel 17 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Amts-
blatt der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014) in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 
14.06.2017 (Amtsblatt der EU Nr. L 156/1 vom 
20.06.2017). 

Als KMU-Investitionsbeihilfen sind Investitionen in ma-
terielle und / oder immaterielle Vermögenswerte zur 
Errichtung einer neuen bzw. Erweiterung einer beste-
henden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Pro-
duktion einer Betriebsstätte durch neue, zusätzliche 
Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des 
gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden 
Betriebsstätte förderfähig. 

Immaterielle Vermögenswerte sind nur förderfähig, 
wenn sie in der Betriebsstätte genutzt werden, die die 
Beihilfe erhält. Sie müssen abschreibungsfähig sein, 
von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer ste-
hen zu Marktbedingungen erworben und mindestens 
drei Jahre in der Bilanz aktiviert werden.  

Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen 
gilt nicht als Investition. 

KMU-Investitionsbeihilfen sind nicht zulässig  

 für Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-
Definition (siehe Tz. 7), 
sowie gemäß Art. 1 Abs. 2 bis 5 der AGVO, insbe-
sondere nicht für 

 Unternehmen, die einer früheren Beihilferückforde-
rungsanordnung der EU-Kommission nicht nach-
gekommen sind, 

 Beihilfen für Fischerei und Aquakultur, 

 Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, ins-
besondere Beihilfen die unmittelbar mit den ausge-
führten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb ei-
nes Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Kos-
ten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusam-
menhängen, und  

 Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, 
dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführ-
ten Waren erhalten. 

Die Beihilfeintensität darf bei KMU-Investitionsbeihilfen 
folgende Sätze nicht überschreiten: 

 20 % für kleine Unternehmen,  

 10 % für mittlere Unternehmen  

der beihilfefähigen Kosten.  

Zu beachten ist zudem der absolute Beihilfehöchstbe-
trag von 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Investiti-
onsvorhaben.  

KMU-Investitionsbeihilfen der LfA sind: 

 Investivkredit 

 Energiekredit  

 Energiekredit Plus 

 Energiekredit Gebäude 

 Ökokredit 

 Technokredit bei Investitionskosten 

 Bürgschaften für mittelständische Unternehmen in 
bestimmten Konstellationen (siehe Merkblatt 
„Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze“). 

Für die genannten Darlehensprodukte kann alternativ 
eine Ausreichung auf Grundlage der De-minimis-
Verordnung (siehe Tz. 10) beantragt werden, sofern 
die Kriterien der De-minimis-Regelung eingehalten 
werden. 

10 De-minimis-Beihilfen 

Eine Beihilfe muss nicht notifiziert und genehmigt wer-
den und kann auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 
1407/2013 (Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 
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24.12.2013) als sog. De-minimis-Beihilfe gewährt wer-
den, wenn der Gesamtbetrag der beizulegenden Bei-
hilfewerte (siehe Tz. 4), die „ein einziges Unterneh-
men“ im Sinne der De-minimis-Verordnung (das be-
günstigte Unternehmen und mit ihm relevant verbun-
dene Unternehmen, Details siehe unten) innerhalb von 
drei Kalenderjahren erhält, den absoluten Höchstbe-
trag (De-minimis-Schwellenwert) von 200.000 EUR 
bzw. 100.000 EUR bei Unternehmen, die im gewerbli-
chen Straßengüterverkehr tätig sind, nicht übersteigt. 

Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist 
die Gesamtsumme der im laufenden Kalenderjahr so-
wie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
gewährten De-minimis-Beihilfen für die Anrechnung 
auf den Höchstbetrag maßgeblich. 

Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die 
Zwecke der De-minimis-Verordnung alle Unternehmen 
mit ein, die zueinander in mindestens einer der fol-
genden Beziehungen stehen: 

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrech-
te der Anteilseigner oder Gesellschafter eines an-
deren Unternehmens; 

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu 
bestellen oder abzuberufen; 

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem an-
deren Unternehmen geschlossenen Vertrag oder 
aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berech-
tigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Un-
ternehmen auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens ist, übt ge-
mäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesell-
schaftern dieses anderen Unternehmens getroffe-
nen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die 
Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseig-
nern oder Gesellschaftern aus.  

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere 
Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten 
Beziehungen stehen, werden als „ein einziges Unter-
nehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnung be-
trachtet. 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle 
De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen 
im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegan-
genen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angege-
ben werden. 

Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die 
De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, 
welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die 
De-minimis-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht 
möglich, muss eine anteilige Aufteilung auf der Grund-
lage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 
der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.  

De-minimis-Beihilfen sind i. d. R. den geförderten Un-
ternehmen zuzurechnen. Daher ist auch bei Antrag-
stellung durch eine natürliche Person die De-minimis-
Erklärung im Hinblick auf das begünstigte Unterneh-
men auszufüllen. So sind – auch im Falle des Erwerbs 
einer tätigen Beteiligung – die Vorförderungen des Un-
ternehmens und mit ihm relevant verbundener Unter-
nehmen mit anzugeben. Aus demselben Grund sind 
im Falle einer gemeinschaftlichen Existenzgründung 
durch mehrere Antragsteller die parallel beantragten 
 

Beträge aller Antragsteller für das begünstigte Unter-
nehmen und mit ihm relevant verbundener Unterneh-
men anzuführen. Um den beihilferechtlichen Vorgaben 
der EU-Kommission zu genügen, hat der Antragsteller 
ggf. die von der LfA zu erstellende De-minimis-
Bescheinigung, die die Höhe des gewährten De-
minimis-Beihilfebetrags ausweist, auch gegenüber 
dem begünstigten Unternehmen bekannt zu machen. 

Keine Antragsberechtigung besteht 

 für Unternehmen, die sich in einem Insolvenzver-
fahren befinden oder die im nationalen Recht vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger 
erfüllen bzw. – bei Nicht-KMU – deren Bonitätsein-
stufung nicht mindestens einem Rating von B-  
(oder besser) oder einer vergleichbaren Einstufung 
entspricht. 

 für exportbezogene Tätigkeiten, d. h. wenn ein 
unmittelbarer Zusammenhang der Beihilfe mit den 
ausgeführten Mengen, der Errichtung und dem Be-
trieb eines Vertriebsnetzes oder den laufenden ex-
portbezogenen Ausgaben besteht; 

 für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimi-
sche Waren Vorrang vor eingeführten Waren ha-
ben; 

 für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
güterverkehr durch Unternehmen des gewerbli-
chen Straßengüterverkehrs. 

Für Unternehmen, die in der Fischerei und Aquakultur 
tätig sind, gelten gesonderte Förderbestimmungen. 

De-minimis-Beihilfen können grundsätzlich mit ande-
ren Beihilfen, die der Empfänger aufgrund von der 
Kommission genehmigter bzw. freigestellter Regelun-
gen für dasselbe Vorhaben (dieselben förderfähigen 
Kosten) erhält oder erhalten hat (z. B. Investivkredite, 
Regionalförderung, Ökokredit), kombiniert werden, so-
fern der aus der Kombination resultierende Beihilfe-
wert nicht die Beihilfeobergrenze übersteigt, die für die 
freigestellte bzw. genehmigte Regelung festgelegt 
wurde. 

Weiterhin besteht eine Kumulierungspflicht o. g. De-
minimis-Beihilfen mit nach den gesonderten Verord-
nungen für den Agrarsektor (Primärerzeugung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse) und den Fischereisektor 
gewährten De-minimis-Beihilfen sowie De-minimis-
Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen 
(„DAWI-De-minimis-Beihilfen“). Bei Kombination mit 
DAWI-De-minimis-Beihilfen dürfen innerhalb von drei 
Kalenderjahren die gewährten sonstigen De-minimis-
Beihilfen und DAWI-De-minimis-Beihilfen den Ge-
samtbetrag von 500.000 EUR nicht übersteigen. 

De-minimis-Produkte der LfA sind: 

 Startkredit 

 Universalkredit 

 Universalkredit Innovativ 

 Digitalkredit 

 Technokredit bei Betriebsmitteln 

 Akutkredit 

 Bürgschaften der LfA in bestimmten Konstellatio-
nen (siehe Merkblatt „Bürgschaften der LfA – Be-
willigungsgrundsätze“). 

Der Startkredit kann alternativ als KMU-Investitions-
beihilfe gemäß AGVO (siehe Tz. 9) beantragt werden, 
sofern die entsprechenden beihilferechtlichen Vorga-
ben eingehalten werden. 
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11 Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten 

Bürgschaften der LfA zugunsten von KMU, die sich in 
Schwierigkeiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7) be-
finden, werden auf Grundlage der Leitlinien der Kom-
mission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom 
31.07.2014) gewährt (siehe Merkblatt „Bürgschaften 
der LfA – Bewilligungsgrundsätze“). 

12 Sonstige Regelungen 

Soweit eine Förderung im Einzelfall auf keiner Beihilfe-
rechtsgrundlage erfolgen kann, besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit einer Einzelnotifizierung (Einzelanmel-
dung). Die EU-Kommission prüft die Vereinbarkeit der 
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt dann für den 
konkreten Einzelfall. 

Neben den dargestellten Beihilferegelungen gibt es 
weitere, die derzeit nicht als Grundlage für LfA-
Produkte dienen. Hierzu zählen z. B. die Leitlinien für 
Regionalbeihilfen 2014-2020. 

Von anderen Fördermittelgebern aufgrund anderer als 
den dargestellten Beihilferegelungen gewährte Beihil-
fen sind ebenfalls bei der Kumulierungsprüfung (siehe 
Tz. 5) zu berücksichtigen. Einzelheiten hierzu sind bei 
dem jeweiligen Fördermittelgeber zu erfragen. 

Die LfA ist verpflichtet Informationen über gewährte 
Einzelbeihilfen mit einem Beihilfewert von über 
500.000 EUR zu melden (Details enthält Art. 9 Abs. 1 
lit. c) i. V. m. Anhang III der AGVO). Diese werden auf 
einer Beihilfe-Website der Europäischen Kommission 
veröffentlicht. 

13 Fristgerechte Antragstellung 

Eine Antragstellung ist – unter Beachtung der beihilfe-
rechtlichen Anforderungen der AGVO – als fristgerecht 
anzusehen, wenn der Hausbank vor Vorhabensbeginn 
(Definition siehe Tz. 18 des Merkblatts „Bearbeitungs-
grundsätze für Startkredit und Investivkredit“) 

 ein vom Antragsteller unterzeichneter vollständiger 
Antrag (i. d. R. Vordruck 100 einschließlich Anga-
ben zu Beginn- und Abschlussdatum des Vorha-
bens in Tz. 4.2 „Vorhabensbeschreibung“) oder  

 ein separater vom Antragsteller unterzeichneter 
Beihilfeantrag (Vordruck 125; die Hausbank bestä-
tigt den Eingang des Beihilfeantrags und ergänzt 
das Datum der Antragstellung)  

vorliegt. 

Eine eigene schriftliche Dokumentation ist nur zuläs-
sig, wenn sie ebenfalls vom Antragsteller unterzeich-
net ist, die Eingangsbestätigung der Hausbank vor 
Vorhabensbeginn aufweist und folgende Mindestan-
gaben beinhaltet:  

 Name des Unternehmens  

 Größe des Unternehmens 

Hierfür ist es ausreichend, wenn der Antragsteller 
erklärt, ob das beantragende Unternehmen die 
beihilferechtlichen KMU-Kriterien erfüllt oder nicht. 

 Beginn und Ende des Vorhabens 

Angaben zum Vorhabensbeginn und -ende ent-
sprechend dem Planungsstand zum Zeitpunkt der 
Stellung des Beihilfeantrags sind ausreichend. 

 Vorhabensbeschreibung 

Die Vorhabensbeschreibung muss so konkret sein, 
dass ein späterer Antrag (Vordruck 100) eine 

eindeutige Zuordnung des Investitionsvorhabens 
zu dem Beihilfeantrag gemäß AGVO ermöglicht. 

 Standort des Vorhabens / Investitionsort  

Der Investitionsort muss so konkret genannt sein, 
dass ein späterer Antrag (Vordruck 100) eine ein-
deutige Zuordnung des Investitionsvorhabens zu 
dem Beihilfeantrag gemäß AGVO ermöglicht. 

 Gesamtkosten des Vorhabens und geplanter öf-
fentlicher Finanzierungsbetrag  

Zur geplanten öffentlichen Finanzierung sind fol-
gende Detailangaben zu jedem Förderprodukt zu 
machen:  

 Name des Förderprodukts  

 Höhe der Finanzierung durch das Förderprodukt  

 Art der Beihilfe des Förderprodukts (z. B. Zu-
schuss, Darlehen, Mezzanine / Nachrang, Betei-
ligung, Garantie / Bürgschaft).  

 Der Antragsteller hat zudem zu bestätigen, dass er 
mit dem genannten Vorhaben vor Stellung des 
schriftlichen Beihilfeantrags noch nicht begonnen 
hat. 

Bei nicht auf Grundlage der AGVO ausgereichten Fi-
nanzierungshilfen kann die Antragstellung zudem als 
fristgerecht angesehen werden, wenn der Hausbank 
vor Vorhabensbeginn ein hinreichend konkretisierter, 
formloser Antrag vorliegt oder ein konkretes Finanzie-
rungsgespräch (hinsichtlich des/der beantragten Pro-
dukts/Produkte) aktenkundig gemacht ist. Dabei muss 
die Hausbank bestätigen, dass ihr eine Bestätigung 
des Kunden vorliegt, dass zum Zeitpunkt des doku-
mentierten Gesprächs bzw. der formlosen Antragstel-
lung noch nicht mit der Maßnahme begonnen worden 
war. 

Unabhängig von der beihilferechtlichen Grundlage 
kann der Antragsteller nach fristgerechter Antragstel-
lung entsprechend den oben genannten Regelungen 
mit dem Investitionsvorhaben ohne nachteilige Aus-
wirkungen beginnen, sofern der vollständige Antrag 
(Vordruck 100) innerhalb von 3 Monaten nach Vorha-
bensbeginn von der Hausbank bei der LfA eingereicht 
wird (bei beantragten Risikoübernahmen innerhalb 
von 4 bis 6 Wochen). Wird die 3-Monats-Frist nicht 
eingehalten, ist bei Anträgen ohne Risikoübernahme 
eine Kreditzusage ausnahmsweise möglich, wenn sich 
das Investitionsvorhaben zum Zeitpunkt des Antrags-
eingangs in der LfA in seinen wesentlichen Teilen 
noch in Durchführung befindet, d. h. in der Regel zu 
nicht mehr als 50 % realisiert ist. Bei der Prüfung des 
Realisierungsgrades kann in begründeten Fällen (z. B. 
bei der Bestellung von Maschinen mit besonders lan-
ger Lieferzeit oder Betriebsübernahmen mit langen 
Zahlungszielen) auf den Kaufpreisfluss abgestellt wer-
den. Wird auf den Kaufpreisfluss abgestellt, so befin-
det sich das Vorhaben noch „in Durchführung“, so lan-
ge in der Regel nicht mehr als 50% (an)gezahlt wor-
den sind. 

Zu Sonderregelungen zum Vorhabensbeginn im Uni-
versalkredit bzw. zum Bewilligungszeitraum im Digital-
kredit siehe entsprechende Produktmerkblätter. 

Bei vorangegangener Verwendung des Beihilfeantrags 
(Vordruck 125) oder einer eigenen schriftlichen Doku-
mentation ist im Freitextfeld des Antrags (Vor-
druck 100) zu ergänzen: „Beihilfeantrag ist am 
TT.MM.JJJJ bei der Hausbank bzw. dem Kreditinstitut 
x gestellt worden.“. 

Die Aufbewahrungspflicht für den schriftlichen Beihil-
feantrag beträgt zehn Jahre ab dem Zusagedatum der 
Beihilfe. 
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Informationsblatt 

Allgemeine Erläuterungen zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) 

Maßgeblich für die Einstufung als Kleinstunternehmen bzw. als ein kleines oder mittleres Unternehmen ist die 
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABl. der EU L 124/36 vom 20.05.2003) bzw. Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
vom 17. Juni 2014 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, ABl. der EU L 187/1 vom 26.06.2014) in der 
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (ABl. der EU L 156/1 vom 26.06.2017). 
 

1. Definition der KMU 
Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die 
§ weniger als 10 Mitarbeiter und 
§ einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme 

von höchstens 2 Mio. EUR haben. 
Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die 
§ weniger als 50 Mitarbeiter und 
§ einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme 

von höchstens 10 Mio. EUR haben. 
Mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die 
§ weniger als 250 Mitarbeiter und 
§ einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR  

oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens  
43 Mio. EUR haben. 

Die Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten 
durchgeführten Jahresabschluss. Bei einem neu ge-
gründeten Unternehmen, das noch keinen Abschluss für 
einen vollständigen Rechnungszeitraum vorlegen kann, 
werden die Schwellenwerte im laufenden Geschäftsjahr 
nach Treu und Glauben geschätzt.  
Das Antrag stellende Unternehmen erwirbt bzw. verliert 
den KMU-Status erst dann, wenn es in zwei aufeinander 
folgenden Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte 
unter- bzw. überschreitet. Beruht die Unter-/Überschrei-
tung der Schwellenwerte jedoch auf einer Änderung der 
gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse durch Verkauf 
oder Erwerb von Kapitalanteilen am Antrag stellenden Un-
ternehmen bzw. im Unternehmensverbund (verbundene 
Unternehmen und/oder Partnerunternehmen), so tritt der 
Erwerb bzw. Verlust des KMU-Status unmittelbar ein. In 
diesen Fällen sind die aktuellen Beteiligungsverhältnisse 
heranzuziehen. 
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeits-
einheiten (JAE), d.h. der Anzahl der während eines Jahres 
beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte 
und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils 
an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu 
berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- 
und Gehaltsempfänger sowie für das Unternehmen tätige 
Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu die-
sem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern 
gleichgestellt sind. Leiharbeitnehmer sind sowohl bei dem 
Leiharbeitsunternehmen als Mitarbeiter zu berücksichtigen 
(da sie dort Lohn- und Gehaltsempfänger sind) als auch 
bei dem entleihenden Unternehmen (da sie dort als Arbeit-
nehmer in einem Unterordnungsverhältnis tätig sind). 
Zudem gehen auch mitarbeitende Eigentümer und Teilha-
ber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen 
ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen 
ziehen, in die Mitarbeiterzahl ein. 
Ein Unternehmen ist kein KMU, wenn 25% oder mehr 
seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder 
indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder  

gemeinsam kontrolliert werden, ausgenommen die unter 
Punkt 2 genannten Ausnahmekonstellationen unter 
„Eigenständige Unternehmen“. 
Die Einhaltung der formalen Beurteilungskriterien darf 
weder zum Missbrauch noch zu einer Umgehung der 
KMU-Definition führen. 

2. Definition der Unternehmenstypen 
Verbundene Unternehmen (VU) 
sind Unternehmen, die zumindest eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 
§ Ein Unternehmen ist verpflichtet einen konsolidierten 

Jahresabschluss zu erstellen; 
§ ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte 

der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens; 

§ ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu 
bestellen oder abzuberufen; 

§ ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen 
Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund 
einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen 
beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen 
auszuüben; 

§ ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter 
eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit 
anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses 
anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die 
alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte 
von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus. 

Die genannten Voraussetzungen für den Status des 
verbundenen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei 
der Umkehrung der genannten Beziehungen zwischen den 
betrachteten Unternehmen als erfüllt. 
Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Un-
ternehmen untereinander in einer der o. g. Beziehungen 
stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine 
gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen 
miteinander in einer der o. g. Beziehungen stehen, gelten 
gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese 
Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt 
oder in benachbarten Märkten tätig sind. 
Partnerunternehmen (PU) 
sind Unternehmen, die allein oder gemeinsam mit einem 
oder mehreren verbundenen Unternehmen einen Anteil 
von 25 % bis einschließlich 50 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten bzw. 
an denen Anteil/e von 25 % bis einschließlich 50 % 
gehalten wird/werden. 
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Eigenständige Unternehmen 
sind Unternehmen, die keine Anteile von 25 % oder mehr 
des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen 
Unternehmen halten bzw. an denen keine Anteile von 
25 % oder mehr gehalten werden. 
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, 
auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder 
überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien 
von Anteilseignern handelt und unter der Bedingung, dass 
diese Anteilseigner nicht einzeln oder gemeinsam mit dem 
betroffenen Unternehmen verbunden sind: 
§ Staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalge-

sellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natür-
licher Personen, die regelmäßig im Bereich Risikokapi-
talinvestition tätig sind („Business Angels“) und die 
Eigenmittel in nicht börsennotierte Unternehmen 
investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition 
der genannten „Business Angels“ in das betroffene 
Unternehmen 1,25 Mio. EUR nicht überschreitet, 

§ Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinn-
zweck, 

§ institutionelle Anleger einschließlich regionale Entwick-
lungsfonds, 

§ autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahres-
haushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 
5000 Einwohnern. 

3. Prüfschema für KMU 
Die Grundlage für die Einstufung als KMU bildet das in der 
Anlage 1 beigefügte Prüfschema. 
Das Antrag stellende Unternehmen muss selbständig prü-
fen, ob es die Kriterien eines KMU erfüllt. Liegen keine 
Verflechtungen mit anderen Unternehmen vor, handelt 
es sich um ein eigenständiges Unternehmen. In die-
sem Falle muss das Unternehmen nur seine Daten 
(Name/Bezeichnung/Mitarbeiter/Jahresumsatz/Bilanz-
summe) in die erste Zeile des Deckblatts des Berech-
nungsbogens (Anlage 3) übertragen. Weitere Angaben 
sind nicht erforderlich. 
Ist der Antragsteller kein eigenständiges Unternehmen, 
sind mögliche Beziehungen zu anderen Unternehmen 
(sowohl zur „Mutter“ als auch zur „Tochter“) zu berücksich-
tigen. Je nach Ausprägung dieser Beziehungen kann der 
Antragsteller den Status eines verbundenen und/oder Part-
nerunternehmens haben. 
Hat der Antragsteller den Status eines verbundenen Unter-
nehmens, so sind alle verbundenen Unternehmen dieses 
verbundenen Unternehmens sowie alle Partnerunterneh-
men der verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. 
Weitere Beziehungen der Partnerunternehmen bleiben 
außer Acht. 
Hat der Antragsteller den Status eines Partnerunterneh-
mens, so sind alle verbundenen Unternehmen des Part-
nerunternehmens zu berücksichtigen. Weitere mögliche 
Partnerunternehmen der verbundenen Unternehmen blei-
ben außer Acht. 
Das Prüfschema ist für jede direkte Beziehung zu 
durchlaufen. 

4. Berechnungsschema bei verbundenen Unter-
nehmen und/oder Partnerunternehmen 

Die Grundlage für die Berechnung der Schwellenwerte bil-
det das in der Anlage 2 beigefügte Berechnungsschema 
mit den Berechnungsbögen. 
Ist das Antrag stellende Unternehmen ein Partnerunter-
nehmen bzw. ein verbundenes Unternehmen, das keinen 
konsolidierten Jahresabschluss erstellt und auch nicht 

durch Konsolidierung in eine andere Bilanz einbezogen 
wird, sind die Daten dieses Unternehmens in das Deck-
blatt des Berechnungsbogens (Anlage 3) unter der Rubrik 
„Antragsteller“ einzutragen. 
Für jede direkte Beziehung mit einem Anteil ab 25 % zu 
einem anderen Unternehmen ist jeweils ein Anhang A 
(Anlage 4) und/oder B (Anlage 5) des Berechnungsbogens 
auszufüllen. 
Berechnungsbogen Anhang A (verbundene Unterneh-
men): 
Handelt es sich bei der direkten Beziehung um ein ver-
bundenes Unternehmen, ist der Anhang A zu verwenden. 
Sowohl die Daten für dieses verbundene Unternehmen als 
auch die Daten für alle diesem Unternehmen nachgeschal-
teten verbundenen Unternehmen sind in voller Höhe zu 
berücksichtigen. 
Mögliche Konstellationen: 
Antrag stellendes  Antrag stellendes 
  Unternehmen     Unternehmen 
 I I 
VU – VU – VU  VU 
 I I 
 VU VU 
Die Daten für Partnerunternehmen auf der Ebene der 
verbundenen Unternehmen sind quotal in Höhe der Be-
teiligung anzugeben. Die Quote bestimmt sich nach 
Kapitalanteil oder Stimmrechtsanteil. Maßgebend ist der 
höhere Wert. Bei wechselseitigen Kapitalbeteiligungen 
wird der höhere dieser Anteile herangezogen. 
Mögliche Konstellation: 

Antrag stellendes 
Unternehmen 

I 
PU - VU - PU 

Wird ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt, müssen 
die Angaben aus diesem Abschluss in den Berechnungs-
bogen übernommen werden. 
Berechnungsbogen Anhang B (Partnerunternehmen): 
Handelt es sich bei der direkten Beziehung um ein Part-
nerunternehmen, ist der Anhang B zu verwenden. Dabei 
sind die Daten des Partnerunternehmens quotal in Höhe 
der Beteiligung anzusetzen. Für jedes mit dem Partnerun-
ternehmen verbundene Unternehmen sind die Daten 
ebenfalls mit der Quote des Partnerunternehmens anzu-
setzen. Die Quote bestimmt sich nach Kapitalanteil oder 
Stimmrechtsanteil. Maßgebend ist der höhere Wert. Bei 
wechselseitigen Kapitalbeteiligungen wird der höhere die-
ser Anteile herangezogen. 
Mögliche Konstellation: 

Antrag stellendes 
Unternehmen 

I 
VU – PU - VU 

Wird ein konsolidierter Jahresabschluss erstellt, müssen 
die Angaben aus diesem Abschluss in den Berechnungs-
bogen übernommen werden. 
Berechnungsbogen Deckblatt: 
Die Ergebnisse aus allen Anhängen A und B sind auf das 
Deckblatt zu übertragen. 

5. Ergebnis 
Das Antrag stellende Unternehmen ist ein KMU, wenn die 
Anzahl der Mitarbeiter insgesamt kleiner als 250 ist. Zu-
dem darf die Summe der Jahresumsätze höchstens 
50 Mio. EUR oder die addierten Bilanzsummen höchstens 
43 Mio. EUR betragen. 



 

 

Prüfschema für kleine und mittlere Unternehmen 
 

Anzahl der 
Mitarbeiter des 
Antragstellers  

< 250 

 
Ja 

Jahresumsatz des 
Antragstellers 
≤ 50 Mio. 

 
Ja 

  
Prüfung  

verbundenes Unternehmen 
(mögliche Beziehungen zur „Mutter“  

als auch zur „Tochter“) 

  

               Nein                  Nein      
                      

 
kein KMU 

Nein Bilanzsumme des 
Antragstellers 
≤ 43 Mio. 

Ja  Verpflichtung zur Erstellung  
eines konsolidierten Abschlusses 

 
 Ja 

 

                             Nein   
       
     Mehrheit der Stimmrechte  Ja  
                              Nein   
        
     Recht zur Bestellung/Abberufung 

der Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsgremiums 

 
 
 Ja 

 
 

Verbundenes 
Unternehmen 

                              Nein   
        
     Beherrschender Einfluss gemäß 

Vertrag oder Satzung 
 Ja  

     
                              Nein   
        
     Alleinige Kontrolle über die 

Mehrheit der Stimmrechte 
 Ja  

                              Nein   
        
     Verbund über eine natürliche 

Person 
* 
 Ja 

 

                              Nein   
        
      

Prüfung Partnerunternehmen 
 

  

        
        
     Unternehmen hält Beteiligung 

zwischen 25 % und ≤ 50 % 
** 
 Ja 

 

                             Nein  Partner- 
       unternehmen 
     am Unternehmen wird/werden 

Beteiligung/en zwischen 25 %  
und ≤ 50 % gehalten 

** 
 Ja 

 

                             Nein   
     Eigenständiges Unternehmen   

 
* Siehe Allgemeine Erläuterungen Ziff. 2 Verbundene Unternehmen 

    
 
** Siehe Allgemeine Erläuterungen Ziff. 2 Eigenständige Unternehmen  KMU   
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Berechnungsschema bei verbundenen und/oder Partnerunternehmen 
 
 

 
Angaben zu 100% jeweils für Mitarbeiter und  

Jahresumsatz oder Bilanzsumme des Antragstellers 
(Berechnungsbogen Deckblatt) 

 

  
 

= Zwischenergebnis 
 

     
 

Verbundenes Unternehmen 
 

Nein  
Partnerunternehmen 

 Nein 

Ja  Ja   
     

Berechnungsbogen  
Anhang A 

 Berechnungsbogen  
Anhang B 

  

     
     

+ 100%ige Anrechnung  + Prozentuale Anrechnung 
nach Beteiligungsquote 

  

     
   Ja    

Weiteres verbundenes 
Unternehmen des verbundenen 

Unternehmens 

 Verbundene Unternehmen 
des Partnerunternehmens 

 
Nein 

 
= Zwischenergebnis 

    Ja   
     

                      
 
                         Nein 

 + Prozentuale Anrechnung 
des verbundenen 

Unternehmens des 
Partnerunternehmens 

  

     
     Ja  

Alle Partnerunternehmen des 
verbundenen Unternehmens 

 
Nein 

Weitere verbundene 
Unternehmen des 

Partnerunternehmens 

  
 

                        Nein   
    = Zwischenergebnis 

Ja     
    = Zwischenergebnis 
     

+ Prozentuale Anrechnung nach 
Beteiligungsquote 

 

      
= Zwischenergebnis 

     
 
 
 
 

 
 

  
SUMME ALLER 
ERRECHNETEN 

ZWISCHENERGEBNISSE 
= ENDSUMME 
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Berechnungsbogen 
Deckblatt 

 
 Mitarbeiter Jahresumsatz 

in TEUR 
Bilanzsumme 

in TEUR 
Antragsteller (Name/Bezeichnung) 
 
........................................................... 

   

Berechnungsbogen Anhang A 
Lf. Nr. 
 
1. ....................................................... 
 

   

 
2. ....................................................... 
 

   

 
3. ....................................................... 
 

   

 
4. ....................................................... 
 

   

 
5. ....................................................... 
 

   

Berechnungsbogen Anhang B 
Lf. Nr. 
 
1. ....................................................... 
 

   

 
2. ....................................................... 
 

   

 
3. ....................................................... 
 

   

 
4. ....................................................... 
 

   

 
5. ....................................................... 
 

   

 
Summe 
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Berechnungsbogen Anhang A für verbundene Unternehmen des Antragstellers Lf. Nr. ........ 
 

Name/Bezeichnung des Antragstellers.............................................................            Alle Bilanzangaben in TEUR 
  

Mitarbeiter 
 
Jahresumsatz 

 
Bilanzsumme 

 Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
..................................... 

   Partnerunternehmen 
(Name) 
.............................. 

      

  
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

 
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

  
Mitarbeiter 

 
Jahresumsatz 

 
Bilanzsumme 

 Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
..................................... 

   Partnerunternehmen 
(Name) 
 
.............................. 

      

  
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

 
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

  
Mitarbeiter 

 
Jahresumsatz 

 
Bilanzsumme 

 Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
..................................... 

   Partnerunternehmen 
(Name) 
 
.............................. 

      

  
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

 
.............................. 

Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 
      

 
Summe 
verbundene Unternehmen 

     
Summe Partnerunternehmen 

   

 
* * * * * * * * 

 
 Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 
Summe verbundene Unternehmen    
Summe Partnerunternehmen    
 
Summe 
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Berechnungsbogen Anhang B für Partnerunternehmen des Antragstellers Lf. Nr. ........ 
 

Name/Bezeichnung des Antragstellers..........................................................................      Alle Bilanzangaben in TEUR 
 Gesamtzahl (100%) Quote der Beteiligung ..........% 

Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme Mitarbeiter Jahresumsatz Bilanzsumme 
Partnerunternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

Verbundenes Unternehmen 
(Name) 
 
......................................... 

      

 
Summe 
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Kundeninformationsblatt zur De-minimis-Regel 
 
 
1. De-minimis-Beihilfen 

Staatliche Vergünstigungen / Beihilfen können den Wettbewerb verfälschen indem sie für das empfan-
gende Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Konkurrenzunternehmen darstellen, die ei-
ne solche Zuwendung nicht erhalten. Um den Handel zwischen den Mitgliedstaaten vor wettbewerbsver-
fälschenden Beeinträchtigungen zu schützen, sind staatliche Beihilfen an Unternehmen in der Europäi-
schen Union (EU) grundsätzlich verboten.  

Das EU-Recht lässt jedoch Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Verbot zu. Das gilt insbesondere für 
Förderungen, deren Höhe so gering ist, dass eine spürbare Verzerrung des Wettbewerbs ausgeschlossen 
werden kann. Diese so genannten „De-minimis-Beihilfen“ müssen weder bei der EU-Kommission ange-
meldet noch genehmigt werden und können z. B. in Form von Zuschüssen, Bürgschaften oder zinsverbil-
ligten Darlehen gewährt werden.  

De-minimis-Beihilfen können auf der Grundlage von vier verschiedenen De-minimis-Verordnungen ge-
währt werden: 

 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen – im Folgenden Allgemeine-De-minimis-Beihilfen genannt, 

 Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektor – im Folgenden Agrar-De-minimis-Beihilfen genannt, 

 Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor – im Folgenden Fisch-De-minimis-Beihilfen genannt – und 

 Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an 
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen – im Fol-
genden DAWI-De-minimis-Beihilfen genannt. 

 
2. Definitionen / Erläuterung 

2.1. Unternehmensbegriff 

Im Rahmen der De-minimis-Verordnungen ist hinsichtlich der zulässigen Beihilfehöchstbeträge („De-
minimis-Schwellenwerte“) nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern ggf. der Unternehmensverbund 
in die Betrachtung einzubeziehen. Die EU-Kommission definiert für die Zwecke der De-minimis-
Verordnungen den Begriff „ein einziges Unternehmen“. Relevant verbundene Unternehmen (und daher 
als ein einziges Unternehmen im Sinne der De-minimis-Verordnung zu betrachten) sind für die Zwecke 
von De-minimis-Beihilfen alle Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehun-
gen stehen:  

 Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines ande-
ren Unternehmens,  

 ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen, 

 ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder auf-
grund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unter-
nehmen auszuüben, 

 ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß 
einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen 
Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern  
oder Gesellschaftern aus. 

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorge-
nannten Beziehungen stehen, werden als ein einziges Unternehmen im Sinne der De-minimis-Verord-
nungen betrachtet. 
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Unternehmen, deren einzige Beziehung darin besteht, dass jedes von ihnen eine direkte Verbindung zu 
derselben bzw. denselben öffentlichen Einrichtungen aufweist, werden als nicht miteinander verbunden 
eingestuft. Ebenfalls nicht als ein einziges Unternehmen im Sinne der De-minimis-Verordnung gelten 
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher 
Personen verbunden sind.  
 

2.2. Fusion / Übernahmen / Aufspaltungen  

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unterneh-
men zuvor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine neue De-minimis-Beihilfe 
für das neue bzw. das übernehmende Unternehmen zu einer Überschreitung des einschlägigen 
Höchstbetrags führt. Die Rechtmäßigkeit von vor der Fusion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten 
De-minimis-Beihilfen wird dadurch nicht in Frage gestellt. 

Im Falle von Unternehmensaufspaltungen müssen die De-minimis-Beihilfen, die dem Unternehmen vor 
der Aufspaltung gewährt wurden, dem Unternehmen zugerechnet werden, welches die Geschäftsberei-
che übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht möglich, erfolgt eine 
anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen 
Aufspaltung. 
 

3. Schwellenwerte / Kumulierung  

Die an ein einziges Unternehmen in Deutschland ausgereichten De-minimis-Beihilfen dürfen im laufen-
den sowie in den beiden vorangegangenen Jahren einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Dieser 
Schwellenwert beträgt bei: 

 Allgemeine-De-minimis-Beihilfen 200.000 EUR (bzw. 100.000 EUR bei Unternehmen, die im Bereich 
des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind),  

 Agrar-De-minimis-Beihilfen 15.000 EUR,  

 Fisch-De-minimis-Beihilfen 30.000 EUR, 

 DAWI-De-minimis-Beihilfen 500.000 EUR. 

Erhält ein einziges Unternehmen De-minimis-Beihilfen nach verschiedenen De-minimis-Verordnungen, 
so müssen diese zusammen betrachtet und addiert werden. Dabei gelten folgende Regeln für die 
Schwellenwerte: 

 Kombination von Agrar- und Fisch-De-minimis-Beihilfen: 30.000 EUR, 

 Kombination von Allgemeine- mit Agrar- und / oder Fisch-De-minimis-Beihilfen: 200.000 EUR 
(100.000 EUR bei Unternehmen, die im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind), 

 Kombination von DAWI-, mit Allgemeine- und / oder Agrar- und / oder Fisch-De-minimis-Beihilfen: 
500.000 EUR. 

 
4. Verpflichtung der ausgebenden Stelle 

Die ausgebende Stelle (Kommune, Förderbank, Bundesagentur für Arbeit, usw.) ist verpflichtet, dem Un-
ternehmen zu bescheinigen, dass es eine De-minimis-Beihilfe erhalten hat. Bescheinigt wird dies mit der 
sog. De-minimis-Bescheinigung, in der die Bewilligungsbehörde / Förderinstitution den Beihilfewert genau 
angeben muss. So kann der Begünstigte nachvollziehen, wie viele De-minimis-Beihilfen er im laufenden 
sowie in den zwei vorangegangenen Kalenderjahren erhalten hat und ob die Schwellenwerte schon er-
reicht sind. Zudem müssen auch Kumulierungsgrenzen mit anderen Beihilfen für die dieselben beihilfefä-
higen Kosten eingehalten werden. Überschreiten die Beihilfen die zulässigen Schwellenwerte bzw. 
höchstmögliche Förderquote, handelt es sich um eine unzulässige Beihilfe mit der Folge, dass die Beihilfe 
nicht gewährt werden kann bzw., wenn sie gewährt wurde, in voller Höhe zurückgefordert werden muss. 
 

5. Verpflichtungen des Empfängers 

Das Antrag stellende Unternehmen ist verpflichtet, bei der Beantragung für sich bzw. den Unternehmens-
verbund – ein einziges Unternehmen – eine vollständige Übersicht über die im laufenden und den zwei 
vorangegangenen Kalenderjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen vorzulegen. Hierzu empfiehlt es sich 
für das Antrag stellende Unternehmen, zuvor von den Unternehmen des Unternehmensverbundes eine 
schriftliche Aufstellung zu deren Vorförderung mit De-minimis-Beihilfen einzuholen. Die Tabelle in der An-
lage kann zu diesem Zweck genutzt werden. Aus den Angaben in der De-minimis-Erklärung lassen sich 
keine Ansprüche auf die Förderung ableiten. 

Vorsätzlich oder leichtfertig falsche, unvollständige oder unterlassene subventionserhebliche Angaben 
sowie Scheingeschäfte, -handlungen oder solche unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten können 
eine Strafverfolgung gem. § 264 StGB zur Folge haben. 



 
 

Zudem 
ren und
währen
Kommt 
sagevo
 

6. Beispie

6.1. Drei-Ja

Ein Unt
ersten d
 
 1. Ka
 
 2. Ka
 
 3. Ka

Um die
lenderja
einem W
 
 1. Ka
 
 2. Ka
 
 3. Ka
 
 4. Ka
 
 5. Ka

Aussch
genen K
 

6.2. Untern
 

Ant
(

Allg

 

(
Allg

 

(
F

 

(V
Allg

ist die De-m
d auf Anford
den Stelle i
der Begüns

raussetzung

le  

ahres-Zeitra

ternehmen, d
drei Kalende

alenderjahr:  

alenderjahr: 

alenderjahr:  

e Bedingunge
ahr De-minim
Wert 70.000 

alenderjahr:  

alenderjahr: 

alenderjahr: 

alenderjahr: 

alenderjahr: 

laggebend is
Kalenderjahr

ehmensverb

tragstellende
(Vorförderun
gemeine-De-

Un
An

Untern
(Vorförderun
gemeine-De-

Un
he
Un

Untern
(Vorförderun
Fisch-De-min

Un
Un
sch

Untern
Vorförderung
gemeine-De-

minimis-Besch
derung der E
nnerhalb ein

stigte dieser 
en entfallen 

um (anhand

das nicht im 
erjahren folge

40.0

70.0

90.0

en der De-m
mis-Beihilfen 
EUR usw.  

40.0

70.0

90.0

40.0

70.0

st somit imm
re. 

bund – ein e

es Unternehm
ng: 50.000 EU
-minimis-Beih

nternehmen A
teile des Unt

nehmen B  
ng: 80.000 EU
-minimis-Beih

nternehmen B
rrschenden E

nternehmen C

nehmen C  
ng: 30.000 EU
nimis-Beihilfe

nternehmen C
nternehmens
henden Einfl

nehmen D  
g: 100.000 E
-minimis-Beih

heinigung vo
Europäischen
ner Woche o
Anforderung
und die Beih

d von Allgem

Bereich des
ende De-min

00 EUR 

00 EUR 

00 EUR 

minimis-Rege
bis zu einem

00 EUR 

00 EUR 

00 EUR 

00 EUR 

00 EUR 

mer der Zeitra

einziges Un

men A  
UR  
hilfen)  

A hält 65 % d
ternehmens 

UR  
hilfen)  

B übt einen b
Einfluss auf d
C aus 

UR  
en)  

C hält 30 % d
 D und hat k
uss auf Unte

EUR  
hilfen)  

- 3 - 

om Begünstig
n Kommissio
oder einer a
g nicht nach
hilfen zuzügl

meine-De-m

s gewerbliche
imis-Beihilfe

elung erfüllen
m Wert von 4

aum des lauf

ternehmen 

Frage

der 
B 

Antwo

be-
das 

 

der Anteile d
keinen beher
ernehmen D 

Kunde

gten 10 Jahr
on, Bundesre
anderen fest
h, können rü
ich Zinsen zu

inimis-Beih

en Straßeng
en: 

200.0

n zu können
40.000 EUR 

200.000 E

200.000 E

200.000 E

fenden Kalen

e: Welche
als ein e
der De-

ort: Unterne
einziges
De-mini
 
Das Un
Verbund
Mehrhe
mens D
somit 16
 
Demzuf
möglich
für Allge

des 
r-
 

ninformationsb

re lang nach 
egierung, La
tgesetzten lä
ckwirkend d
urückgeforde

ilfen):  

üterverkehrs

00 EUR 

, darf dieses
bekommen, 

UR (1., 2. un

UR (2., 3. un

UR (3., 4. un

usw. 

nderjahrs sow

Unternehme
einziges Unt
minimis-Reg

ehmen A, B u
s Unternehm
imis-Regel.  

ternehmen D
d, da Untern

eit der Anteile
D hält. Die Vo
60.000 EUR

folge besteht
hkeit in Höhe
emeine-De-m

blatt zur De-m

Münch

Gewährung
andesverwalt
ängeren Fris
ie Bewilligun
ert werden. 

s tätig ist, be

s Unternehm
 im 5. Kalen

nd 3. Kalend

nd 4. Kalend

nd 5. Kalend

wie der zwe

en sind zusa
ternehmen im
gel zu betrac

und C bilden
men im Sinne

D zählt nicht 
nehmen C nic
e des Untern
orförderung b

R.  

t noch eine F
e von 40.000 
minimis-Beih

minimis-Regel 

en, 20.07.201

 aufzubewah
tung oder ge
st vorzulegen
ngs- bzw. Zu

kommt in de

men im 4. Ka
derjahr bis z

erjahr) 

erjahr) 

erjahr) 

i vorangegan

ammen 
m Sinne 
chten?  

n ein 
e der 

zum 
cht die 
neh-
beträgt 

Förder-
EUR 
ilfen. 

18 

h-
e-
n. 
u-

en 

a-
zu 

n-



 
 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

 
Anlage –  
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Vertrag 

Beihilfegeber 
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Merkblatt „Antragsunterlagen“ 

 
Erforderliche Antragsunterlagen nach Produkt und Art der Risikoübernahme 
(Die LfA Förderbank Bayern bzw. die Bürgschaftsbank Bayern GmbH (BBB) behalten sich vor, im Einzelfall zusätzliche 
Unterlagen anzufordern.) 
 

 Erforderliche Unterlagen gemäß Seite 2 mit folgenden Nummern: 

Produkt 

Wenn ohne 
LfA-Risiko1), 

dann: 

Wenn mit LfA-Risiko1) bis einschl. 
250.000 EUR… 

Wenn mit LfA-
Risiko1) über 
250.000 EUR 
bis einschl. 

750.000 EUR, 
dann zusätz-
lich zu Unter-
lagenspalten 

1-3: 

 Wenn mit LfA-
Risiko1) über 
750.000 EUR 
oder immer 
wenn mit 

Bürgschaft der 
BBB, dann 

immer:  

…aufgrund 
Haftungsfrei-
stellung, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-

spalte 1: 

…aufgrund 
einer Bürg-
schaft, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-
spalten 1-2: 

 

Startkredit 1, 2, 32), 22 4, 5 6, 7 8-11 
 

1-19, 22 

Investivkredit 1, 2, 32), 22 4, 5 6, 7 8-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Universalkredit 1, 2, 3 4, 5, 253) 6, 7, 124), 194) 8-11, 13-184) 
 

1-19, 253) 

Universalkredit 
Innovativ 

nicht 
zutreffend 

1-5 
nicht 

zutreffend 
6-11, 12-194), 

265) 
 

1-19, 265) 

Digitalkredit 1, 2, 3, 22 4, 5 6, 7 8-11, 13-184 
 

1-19, 22 

Technokredit 1, 2, 32), 21 4, 5 6, 7 8-11 
 

1-19 

Energiekredit 1, 2, 32), 22 4, 5 6, 7 8-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Energiekredit Plus 1, 2, 32), 22 4, 5 6, 7 8-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Energiekredit 
Gebäude 

1, 2, 32), 22, 
27 

4, 5 6, 7 8-11 
 1, 2, 4-19, 22, 

27 

Ökokredit 
1, 2, 32), 
22, 236) 

4, 5 6, 7 8-11 
 1, 2, 4-19, 22, 

23 

Regionalkredit 20 1, 2, 4, 5 6, 7 8-11 
 

1, 2, 4-20 

Akutkredit 1, 2, 3, 24 
nicht 

zutreffend 
4-7, 124), 194) 8-11, 13-184) 

 
1-19, 24 

Verbürgung von 
Fremdkrediten 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

1-7, 124), 194) 8-11, 13-184) 
 

1-19 

1) Gesamtobligo der LfA, d. h. die Summe des im Einzelfall bereits bestehenden Risikos und des neu zu überneh-
menden Risikos für die LfA (z. B. aus Haftungsfreistellungen, Bürgschaften, Garantien), und zwar unter Berück-
sichtigung aller Gesellschafter und der Gesellschaft selbst. 

2) Nur bei Beantragung auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013.  
3) Nur bei Haftungsfreistellung soweit der Darlehensbetrag 150.000 EUR übersteigt. 
4) Nur soweit Betriebsmittelkredite bzw. Konsolidierungsvorhaben (mit)finanziert werden. 
5) Nur soweit der Darlehensbetrag 1.400.000 EUR übersteigt. 
6) Nur für den Teilbereich sonstige Umweltschutzinvestitionen (ÖK8).  
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Basisunterlagen 
  1 Standardantrag (Vordruck 100) 
  2 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse (Vordruck 101) 
 Nur soweit es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen handelt und die Positionen im Standardantrag nicht 

ausreichen, weil z. B. mehrere Gesellschafter anzugeben sind. 
  3 De-minimis-Erklärung (Vordruck 120). 

Ergänzende Unterlagen bei Risikoübernahmen 
  4 Private Vermögens- und Schuldenaufstellung der Inhaber, Gesellschafter und deren Ehegatten (mit An-

gaben zum Familien- und Güterstand sowie zu Verpflichtungen und regelm. außerbetriebl. Einkünften) 
 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 

Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 
  5 Sicherheitenspiegel  
 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 

Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 
  6 Bereitschaftserklärung Hausbank (Vordruck 104) 
  7 Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre einschließlich Erläuterungen  
 Ggf. Zwischenstatus, wenn der Bilanzstichtag mehr als 6 Monate zurückliegt, ggf. auch von nahestehenden Unter-

nehmen bzw. Konzernabschlüsse; bei nicht bilanzierenden Betrieben: Einnahme- und Überschussrechnungen der 
letzten 2 Jahre inkl. betriebliche Vermögens- und Schuldenaufstellung neuesten Datums. 

Regelmäßig einzureichen bei LfA-Risiko über 250.000 EUR 
  8 Anlage Persönliche Verhältnisse (Vordruck 102) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von Unternehmen nur auszu-
füllen, wenn keine 2 Jahresabschlüsse für 2 vollständige Geschäftsjahre vorliegen (ggf. ist die Anlage dann durch 
die Gesellschafter auszufüllen). 

  9 Anlage Wirtschaftliche Verhältnisse (Vordruck 103) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von natürlichen Personen nur 
auszufüllen, wenn bereits ein Jahresabschluss für ein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. 

10 Unternehmenskonzept 
 Bei einem LfA-Risiko bis einschließlich 750.000 EUR nur bei Gründungsvorhaben erforderlich. 
11 Übernahme-/Kaufvertrag 

In der Regel erst einzureichen bei LfA-Risiko über 750.000 EUR 
12 Umsatz- und Ertragsvorschau (ggf. als GuV-Rechnung) für das laufende und die folgenden 2 Jahre 
13 Kurzer beruflicher Werdegang des Inhabers/der geschäftsführenden Gesellschafter 
14 Handelsregisterauszug 
15 Gesellschaftsvertrag 
16 Miet-/Pachtvertrag 
17 Grundbuchauszug sowie bankinterne Verkehrswertermittlung für alle betriebl. und privaten Immobilien 
18 Aufstellung des Kapitaldienstes und der Absicherung bestehender betriebl. und privater Verpflichtungen 
19 Detaillierte Liquiditätsplanung mindestens für ein Jahr, abgestellt auf Monate 

Besondere Vordrucke für einzelne Produkte 
20 Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen (Vordruck 90 IH bzw. 90 FV bei Fremdenver-

kehrsvorhaben). Bei Regionalkrediten über 500.000 EUR (ohne Risikoübernahme) zusätzlich die 
„Ergänzungserklärung zum Antragsvordruck Nr. 90 IH bzw. Nr. 90 FV“ (Vordruck 111). 

21 Ergänzungsbogen Technokredit (Vordruck 108) 
22 Statistisches Beiblatt der KfW – Investitionen allgemein – 
23 Formblatt der KfW-Bankengruppe „Anlage zum Kreditantrag KfW-Umweltprogramm“ (KfW-Formular Nr. 

600 000 2222) 
24 Konsolidierungskonzept (formlos) mit Jahresabschlüssen der letzten 2 Jahre 
 Ggf. Zwischenstatus, wenn der Bilanzstichtag mehr als 6 Monate zurückliegt. Nicht erforderlich, falls Akutkredit mit 

Darlehensbetrag von bis zu 100.000 EUR und wenn die Hausbank im Standardantrag (Vordruck 100) die im LfA-
Merkblatt „Akutkredit“ in Tz. 6 dargestellte Erklärung abgibt. 

25 Ergänzungsbogen zum Antrag Universalkredit mit Haftungsfreistellung (Vordruck 106) 
 Einzureichen bei haftungsfreigestellten Darlehen über 150.000 EUR. Verbleibt i. d. R. bei der Hausbank. 
26 Ergänzungsbogen zum Antrag Universalkredit Innovativ (Vordruck 105) 
 Einzureichen bei Darlehen von mehr als 1.400.000 EUR. Verbleibt i. d. R. bei der Hausbank. 
27 Formblatt der KfW-Bankengruppe „Bestätigung zum Kreditantrag KfW-Energieeffizienzprogramm – 

Energieeffizient Bauen und Sanieren“ (KfW-Formular Nr. 600 000 3415) 
 



 
 
Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 
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1 Umfang der Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit für die nachfolgend aufgeführten Kredite die 
Übernahme der vollen Primärhaftung durch die Haus-
bank nicht möglich ist, da keine ausreichenden Sicher-
heiten gestellt werden können, kann die Hausbank auf 
Antrag durch „HaftungPlus“ zu einem bestimmten Anteil 
von ihrer Haftung freigestellt werden. Eine Kombination 
mit „HaftungPlus“ ist bei folgenden Produkten mit den 
angegebenen Haftungsfreistellungssätzen möglich: 

Produkt (Schlüssel) Haftungsfrei-
stellungssatz 

Startkredit (SK6) 70 % 

Investivkredit (IK6) 60 % 

Universalkredit (UK5) - s. u. - 60 % 

Universalkredit Innovativ (UI6) - s. u. - 70 % 

Digitalkredit (DK5) 60 % 

Technokredit (TK5) 70 % 

Energiekredit (EK5) 50 % 

Energiekredit Plus (EK6) 50 % 

Energiekredit Gebäude 
(EG5, EG6, EG7) 

50 % 

Ökokredit - für besonders klimaschutz-
relevante Investitionen (ÖK9)  

50 % 

Ökokredit - für sonstige Umweltschutz-
investitionen (ÖK8) 

50 % 

Regionalkredit (RK5) 60 % 

Für endfällige Kredite ist „HaftungPlus“ nicht möglich. 

Mit Ausnahme des TK5 und UI6 ist die Übernahme von 
Haftungsfreistellungen bis zu einem maximalen Darle-
hensbetrag von 2 Mio. EUR möglich, bei Straßengüter-
verkehrsunternehmen im UK5 bei Darlehenslaufzeiten 
von mehr als 5 Jahren bis zu einem maximalen Darle-
hensbetrag von 1,25 Mio. EUR. 

Die Haftungsfreistellung im UI6 ist obligatorisch. 

Haftungsfreistellungen werden nicht zugunsten von Un-
ternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtlicher 
Definition übernommen (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“). 

Es besteht die Möglichkeit, Vorhaben in mehrere Darle-
hen mit und ohne Haftungsfreistellung aufzuteilen.  

Die Haftungsfreistellung wird bei Gewährung für die ge-
samte Darlehenslaufzeit festgelegt. Nach Zusage ist ein 
nachträglicher Entfall – außer durch vollständige außer-
planmäßige Tilgung – nicht möglich. 

Haftungsfreistellungen können nur für Kredite übernom-
men werden, deren Rückzahlung durch den Endkredit-
nehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb 
der für den Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet 
werden kann. Haftungsfreistellungen sind nicht möglich, 
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruch-
nahme der LfA gerechnet werden muss. 

Durch Haftungsfreistellungen dürfen keine bestehenden 
Bankrisiken nachträglich auf die LfA verlagert werden 
Dies führt dazu, dass 

 für bereits durch die Hausbank vor Antragstellung vor-
finanzierte Vorhaben eine Haftungsfreistellung nicht 
möglich ist,  

 Haftungsfreistellungen für Umschuldungen und Pro-
longationen ausgeschlossen sind, 

 für Haftungsfreistellungen zur Finanzierung von Be-
triebsübernahmen vom Insolvenzverwalter gesondert 
nachzuweisen ist, dass keine Risikoverlagerung auf die 
LfA erfolgt,  

 bei Betriebsmittelfinanzierungen die Inanspruchnahme 
von Haftungsfreistellungen nur insoweit möglich ist, wie 
die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden Kon-
tokorrentkreditlinien faktisch oder rechnerisch voll aus-
geschöpft werden und die Hausbank der LfA im Falle 
der Kündigung und Abwicklung durch entsprechende 
Auflistungen nachweist, dass keine Risikoverlagerung 
erfolgt ist. 

Sollte eine Haftungsfreistellung zur Absicherung des 
Darlehens nicht ausreichen oder möglich sein, kann 
stattdessen – außer beim UI6 – eine Bürgschaft der LfA 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt wer-
den. Die Aufspaltung eines haftungsfreigestellten Darle-
hens in einen teilweise haftungsfreigestellten Teil und 
einen verbürgten Teil ist nicht möglich. Dagegen kann 
ein haftungsfreigestelltes Darlehen mit einer Bürgschaft 
für ein sonstiges Darlehen (z. B. ERP- oder Hausbank-
darlehen) kombiniert werden. 

Für folgende haftungsfreigestellte LfA-Darlehen beste-
hen Sonderregelungen: Universalkredit und Universal-
kredit Innovativ (siehe entsprechende Merkblätter). 

2 Besicherung 

In erster Linie sind die mit dem haftungsfreigestellten 
Darlehen finanzierten Gegenstände sowie die persönli-
che Haftung von Gesellschaftern/Existenzgründern als 
Sicherheit heranzuziehen. Kredite ohne Besicherung, 
also Blankokredite, können nicht in die Haftungsfreistel-
lung einbezogen werden. Dies gilt auch, wenn als einzi-
ge Sicherheit die alleinige Abtretung einer Risikolebens-
versicherung vereinbart würde. Die Hereinnahme von 
Sondersicherheiten für den Haftungsteil der Hausbank ist 
nicht gestattet. 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko über 250.000 EUR 
ist die Besicherung in den Antragsunterlagen (Sicherhei-
tenspiegel) darzustellen. Eventuelle nachträgliche Ände-
rungen sind konkret mit der LfA abzustimmen. 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 
250.000 EUR erfolgt die Besicherung des haftungsfreige-
stellten Darlehens nach banküblichen Grundsätzen im 
Ermessen der Hausbank, wobei auch eine schwache 
oder nachrangige Besicherung zulässig ist. Die Haus-
bank dokumentiert die konkrete Besicherung in ihrer Ak-
te. 

Nachträgliche Veränderungen der Absicherung sind bei 
einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 250.000 EUR 
ohne Zustimmung der LfA zulässig, wenn die Hausbank 
als Treuhänderin der LfA dies für notwendig hält und 
hierbei nach bankmäßigen Grundsätzen vorgeht. Eine 
Verschlechterung der Absicherungssituation der LfA ist 
dabei jedoch nur zulässig, soweit dies für Nachfinanzie-
rungen oder zusätzliche Betriebsmittelfinanzierungen im 
Zusammenhang mit dem ursprünglichen Vorhaben zwin-
gend erforderlich ist. 
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3 Ermäßigung der Primärhaftung 

Nach Durchführung der Absicherung ermäßigt sich die 
Primärhaftung des Zentralinstitutes/der Hausbank je 
nach Haftungsfreistellungssatz auf 50 %, 40 %, bzw. 
30 % des Darlehensbetrages. 

Damit teilt sich das Darlehen auf in einen 

 Darlehensteil von 50 %, 40 % bzw. 30 % unter der 
Primärhaftung des Zentralinstituts/der Hausbank und in 
einen 

 haftungsfreigestellten Darlehensteil von 50 %, 60 % 
bzw. 70 % 

Für den haftungsfreigestellten Darlehensteil ist die 
Hausbank berechtigt und verpflichtet, die fälligen Zins- 
und Tilgungsbeträge für die LfA entgegenzunehmen und 
an sie weiterzuleiten. 

4 Konditionen 

Darlehen mit „HaftungPlus“ werden nach dem Risikoge-
rechten Zinssystem (RGZS) bepreist. Die maximalen 
Endkreditnehmerzinsen sind dadurch bei haftungsfreige-
stellten und nicht haftungsfreigestellten Darlehen iden-
tisch. Beim UI 6 findet eine Abwandlung des RGZS An-
wendung, über die der aus der InnovFin-Garantie ent-
stehende Vorteil (sog. Financial Benefit) durch die LfA an 
den Endkreditnehmer weitergegeben wird. 

Da sich bei einer Haftungsfreistellung die Hausbank und 
die LfA das Gesamtrisiko teilen, gilt die Haftungsfreistel-
lung im RGZS nicht als anrechenbare Sicherheit. Die 
Haftungsfreistellung führt damit – im Gegensatz zu einer 
Bürgschaft – nicht zu einer Verbesserung der RGZS-
Preisklasse. 

Bezüglich der Zinssätze und Laufzeiten siehe aktuelle 
Übersicht Darlehenskonditionen. 

5 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Der 
Programmteil „HaftungPlus“ wird dabei unter Tz. 1 mit-
tels Ankreuzfeldern beantragt. Außerdem ist dort der 
Haftungsfreistellungssatz anzugeben. Des Weiteren sind 
im Antrag insbesondere die dadurch erforderlichen zu-
sätzlichen Angaben in den Tzn. 5, 6 und 7 sowie die Re-
gelungen in Tz. 9.2 zu beachten. Bei Haftungsfreistellun-
gen für Betriebsmittelfinanzierungen sind in Tz. 9.5 (wei-
tere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditli-
nien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich Über-
ziehungen) erforderlich. 

Die eventuell zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke 
und Unterlagen können dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

6 Stundung 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen 
zu vorübergehenden Tilgungsproblemen auf Seiten des 
Endkreditnehmers, so kann die LfA Stundungen gewäh-
ren. Voraussetzung ist, dass mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon ausgegangen werden kann, dass die Stun-
dung zur Überwindung der Tilgungsprobleme des End-
kreditnehmers führt und auch die Hausbank einen sub-
stantiellen Eigenbeitrag erbringt. 

Details zu den Voraussetzungen und zum Verfahren 
können dem Merkblatt „Stundung von Tilgungsraten haf-
tungsfreigestellter Darlehen“ entnommen werden. 

7 Abwicklung im Kündigungsfall 

Schadensfälle werden nach folgendem vereinfachten 
Verfahren abgewickelt. Das Zentralinstitut/die Hausbank 
unterrichtet die LfA über die Absicht, den Kredit gegen-
über dem Endkreditnehmer zu kündigen. Die LfA erklärt 
sodann ihr Einverständnis und stimmt mit dem Zentra-
linstitut/der Hausbank den offenen Saldo ab, woraufhin 
Zentralinstitut/Hausbank ihren 50%igen, 40%igen bzw. 
30%igen Eigenrisikoanteil an den Refinanzierungsmitteln 
an die LfA überweisen. 

Die LfA bittet im Anschluss das Zentralinstitut/die Haus-
bank um einen aktuellen Sachstandsbericht auf dem im 
Internet zur Verfügung gestellten Vordruck. Soweit der 
LfA eine Kopie des Sicherheitenspiegels noch nicht vor-
liegt, erhält Sie diese aus der Akte der Hausbank. Die 
Sicherheitenverwertung und die Beitreibung der Re-
gressforderung erfolgen nach banküblichen Regularien 
allein durch die Hausbank für sich selbst und in ihrer 
Treuhandfunktion auch für die LfA. Gerichtliche und au-
ßergerichtliche Vergleiche über die Regressforderung 
oder Forderungserlasse bedürfen jedoch der Zustim-
mung der LfA. 

Alle Zahlungen des Endkreditnehmers sowie Erlöse aus 
einer eventuellen Verwertung der Sicherheiten – bei Be-
sicherungen durch Nachranghaftung erst nach Erfüllung 
der Ansprüche aus den vorrangig besicherten Krediten – 
werden auf den jeweils geschuldeten Darlehensbetrag 
im Verhältnis des nicht haftungsfreigestellten zum haf-
tungsfreigestellten Anteil zwischen Hausbank und LfA 
aufgeteilt. Soweit Zahlungen auf die LfA entfallen, sind 
sie an diese zu überweisen. Die Sicherheitenabrechnung 
erfolgt mit dem von der LfA im Internet zur Verfügung 
gestellten Vordruck. Ein verbleibender Ausfall wird nach 
Haftungsanteilen getragen. 
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1 Grundprinzipien 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen zu vorübergehenden Tilgungsproble-
men auf Seiten des Endkreditnehmers, so kann die LfA Förderbank Bayern (LfA) Stundungen 
gewähren. Im Rahmen einer solchen Stundung räumt die LfA ein haftungsfreigestelltes Stun-
dungsdarlehen ein, das der planmäßigen Bedienung des ursprünglichen Programmdarlehens 
dient. Dabei ist das Stundungsdarlehen auf den zur Überwindung der Tilgungsprobleme voraus-
sichtlich erforderlichen Betrag und die hierfür voraussichtlich erforderliche Dauer zu beschrän-
ken. Das ursprüngliche Programmdarlehen bleibt unverändert fortbestehen. 

Im Falle einer notwendigen Gesamtkonsolidierung könnte sich der Einsatz eines Akutkredits der 
LfA anbieten. 
 

2 Voraussetzungen 

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden kann, dass die Stundung zur Überwindung der Tilgungsprobleme des Endkreditneh-
mers führt und auch die Hausbank einen substantiellen Eigenbeitrag erbringt. Der Endkredit-
nehmer darf nicht insolvenzreif sein und sich außerdem nicht in einer tiefgreifenden wirtschaftli-
chen Krise befinden, zu deren Bewältigung eine umfassende Sanierung erforderlich wäre. 
Die Hausbank prüft eigenständig, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind und bestätigt deren Er-
füllung mit Annahme des Stundungsangebots. 

Das Stundungsdarlehen ist aus beihilferechtlichen Gründen unter Beachtung des Prinzips des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors bzw. Gläubigers („Kapitalmarktinvestorprinzip“) zu Ka-
pitalmarktbedingungen risikogerecht zu verzinsen. Der vereinbarte Zinssatz (siehe Tz. 4) gilt 
fest für die gesamte Laufzeit des Stundungsdarlehens. 

Das Stundungsdarlehen baut sich sukzessive mit jeder vom Endkreditnehmer nicht erbrachten 
Tilgungsrate auf. In das Stundungsdarlehen können nur so viele Tilgungsraten einbezogen wer-
den, wie zur Überwindung der vorübergehenden Tilgungsprobleme notwendig sind. 
Der Mindestbetrag für das Stundungsdarlehen beträgt 5.000 EUR. 

Der Haftungsfreistellungssatz des Stundungsdarlehens entspricht dem des Programmdarle-
hens. Das Stundungsdarlehen ist in gleicher Weise wie das zugrunde liegende Programmdar-
lehen zu besichern. Für das Stundungsdarlehen gelten die Allgemeinen Darlehensbestimmun-
gen des zugrundeliegenden Programmdarlehens – unter Ausschluss eines eventuellen Rechts 
zur kostenfreien außerplanmäßigen Tilgung – entsprechend. 

Im Gesamtverlauf des Programmdarlehens kann grundsätzlich nur einmal eine Stundung einge-
räumt werden. Die Stundung bereits gestundeter Raten ist nicht möglich. 
 

3 Antragstellung 

Die Antragstellung erfolgt formlos. Neben der Mitteilung, welche Raten in das Stundungsdarle-
hen einbezogen werden sollen, benötigt die LfA von der Hausbank in Schriftform: 

 eine Bestätigung, dass der Endkreditnehmer nicht insolvenzreif ist und sich auch nicht in  
einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise befindet, zu deren Bewältigung eine umfassende 
Sanierung erforderlich ist, 

 eine aktuelle Bonitäts- und Sicherheitenbewertung durch die Hausbank unter Angabe der  
1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit und der prozentualen Besicherungsquote, 

 eine Skizzierung der eigenen Beiträge der Hausbank, wie z. B. Aussetzung der planmäßigen 
Tilgung der eigenen Darlehen und Aufrechthaltung der Linien der Hausbank (so sind z. B. 
bereits eingeräumte Kontokorrentkreditlinien dem Endkreditnehmer während der Laufzeit 
des Stundungsdarlehens zu belassen), 
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 eine Bestätigung, dass die Antragstellung auf Wunsch bzw. in Absprache mit dem Endkre-
ditnehmer erfolgt, 

 eine Bestätigung, dass eine fundierte Prognose erstellt wurde, die dokumentiert, dass der 
Endkreditnehmer sowohl das Programmdarlehen als auch das Stundungsdarlehen nach 
Überwindung der derzeitigen Probleme mit großer Wahrscheinlichkeit planmäßig bedienen 
kann, 

 eine Bestätigung, dass eine aktuelle Liquiditätsvorschau vorliegt, die die Zahlungsschwierig-
keiten des Endkreditnehmers und den daraus resultierenden Stundungsbedarf aufzeigt, zu-
gleich aber keine Insolvenzvoraussetzung bzw. Insolvenz gegeben ist, 

 Angaben zum gewünschten Rückzahlungsbeginn (spätestens das Quartal nach dem letzten 
Tilgungstermin des Programmdarlehens) sowie zur Anzahl an Raten zur Tilgung des Stun-
dungsdarlehens. Die Ratenhöhe muss mindestens 500 EUR betragen. Das Stundungsdarle-
hen ist in gleich hohen Vierteljahresraten zurückzuführen; es muss innerhalb von 10 Jahren 
nach der ersten in das Stundungsdarlehen einbezogenen Rate vollständig getilgt werden.  

 die Gesamtmarge, welche die Hausbank vom Endkreditnehmer für das Stundungsdarlehen 
erhebt. 

Die Stundung ist frühzeitig, d. h. üblicherweise im Vorfeld des Einzugs der ersten vom Endkre-
ditnehmer nicht planmäßig aufbringbaren Rate zu beantragen. Dessen ungeachtet ist es bei 
zeitnaher Beantragung in Ausnahmefällen auch möglich, eine von der LfA bereits eingezogene 
Rate in das Stundungsdarlehen einzubeziehen. 
 

4 Zinskonditionen des Stundungsdarlehens  

Die Hausbank handelt bei der Kalkulation der gemäß Tz. 3 (letzter Punkt) der LfA mitzuteilen-
den Gesamtmarge als marktwirtschaftlich agierende Marktteilnehmerin („Kapitalmarktinvestor-
prinzip“ nach dem EU-Beihilferecht). Bei der Margenermittlung finden ihre hauseigenen Rating-, 
Sicherheitenbewertungs- und Pricingverfahren Anwendung. Die Kalkulation der Marge seitens 
der Hausbank erfolgt rein nach der für die Hausbank maßgeblichen privatwirtschaftlichen Beur-
teilung des vorliegenden Einzelfalles, ohne Berücksichtigung der durch die LfA bestehenden 
Risikoentlastung für die Hausbank. 

Details zur Bestimmung der Zinskonditionen des Stundungsdarlehens können der Übersicht 
„Stundung haftungsfreigestellter Programmdarlehen“ im Bankenportal unter www.lfa.de ent-
nommen werden. 
 

5 Angebot für ein Stundungsdarlehen 

Soweit die LfA – nach Prüfung des Antrags der Hausbank – eine Stundung gewähren kann, 
übersendet sie der Hausbank bzw. dem Zentralinstitut ein Angebot für ein Stundungsdarlehen, 
welches innerhalb von 6 Wochen (ab Angebotsdatum) durch Rücksendung eines rechtsverbind-
lich unterzeichneten Abdrucks angenommen werden kann. Ansonsten erlischt das Angebot. 
 

6 Verfahrensablauf nach Abschluss des Stundungsdarlehens 

Das haftungsfreigestellte Programmdarlehen wird von der Hausbank bzw. dem Zentralinstitut 
weiterhin vertragsgemäß verzinst. 

Die vom Endkreditnehmer nicht erbringbaren Tilgungsraten werden von der LfA zu den jeweili-
gen Fälligkeitsterminen – anstelle des Einzugs – sukzessive in das Stundungsdarlehen einbe-
zogen. Soweit die LfA den Einzug einer vom Endkreditnehmer nicht erbringbaren Rate bereits 
veranlasst hat, kann in Einzelfällen in Abstimmung mit der LfA eine Rückabwicklung erfolgen. 

Das Stundungsdarlehen ist, beginnend mit dem von der Hausbank genannten Rückzahlungs-
beginn, in gleich hohen Vierteljahresraten und einer ggf. abweichenden Schlussrate zurückzu-
zahlen. Außerplanmäßige Tilgungen des Stundungsdarlehens sind nur gegen Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung möglich. 
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Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
 
– Fassung vom 01. Februar 2017 –  
 
Die LfA Förderbank Bayern (LfA) übernimmt im Rahmen der bayerischen Staatsbürgschaften1 Ausfall-
bürgschaften für Kredite an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörige freier Berufe in 
Bayern2. Die Bürgschaften werden für Vorhaben gewährt, deren Durchführung für Bayern von volkswirt-
schaftlichem Interesse ist. 
 
1 Allgemeines 

1.1 Bürgschaften werden gegenüber Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen für Kredite 
übernommen, die ohne Bürgschaft der LfA mangels der erforderlichen bankmäßigen Sicherheiten 
nicht oder nicht zu den vorgesehenen Bedingungen gewährt werden können. Die im Folgenden 
genannten Bedingungen für Kreditinstitute gelten für Versicherungsunternehmen analog. 

1.2 Kredite, für die eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden kann, 
werden von der LfA nicht verbürgt. 

1.3 Die Bürgschaft darf den Betrag von 5 Mio. EUR und die Haftung des Bürgen 80 % des Kredit-
betrages nicht übersteigen. Die Laufzeit der Bürgschaften beträgt i. d. R. längstens 15 Jahre. 
Zinsen und Nebenkosten mit Ausnahme des Bürgschaftsentgelts dürfen den Rahmen einer 
marktgerechten Effektivverzinsung nicht übersteigen. 

1.4 Bürgschaften können nur für Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den Kre-
ditnehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Bürgschaften können nicht übernommen werden, wenn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der LfA gerechnet werden muss. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Die Bürgschaften sollen der Schaffung oder Sicherung wettbewerbsfähiger selbstständiger  
Existenzen im gewerblichen Mittelstand und in freien Berufen dienen. Antragsberechtigt sind 
auch Produktions- und Absatzgenossenschaften sowie natürliche Personen, die eine tragfähige 
Vollexistenz gründen. 

2.2 Bürgschaften für Unternehmen, die sich nicht in Schwierigkeiten gemäß EU-beihilferechtlicher 
Definition (siehe Tz. 2.3.1) befinden3 

                                                 
1)  Vergleiche: Richtlinie für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

(Bürgschaftsrichtlinie gewerbliche Wirtschaft – BürggWR) sowie Richtlinie für die Übernahme von Staats-
bürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Un-
ternehmen in Schwierigkeiten (Bürgschaftsrichtlinie für Unternehmen in Schwierigkeiten – BürgUiSR) in der 
jeweils geltenden Fassung.  

2) Im Hinblick auf die EU-beihilferechtlichen Bestimmungen erheben die Bewilligungsgrundsätze keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sofern für einzelne Wirtschaftszweige – z. B. Agrarsektor, Fischerei und Aquakul-
tur, Verkehr oder Stahlindustrie – besondere Bestimmungen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen 
gelten, sind diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten. 

3) Je nach zugrunde liegenden Wirtschaftsgütern und der Einstufung als kleines oder mittleres Unternehmen 
(KMU) nach EU-Definition erfolgt die Bürgschaftsübernahme auf Grundlage von Art. 17 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17.06.2014, ABl. der EU L 187/1 vom 
26.06.2014), der De-minimis-Verordnung oder nach Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung (Mit-
teilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen 
in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften, ABl. der EU C 155/10 vom 20.06.2008, geändert 
durch Berichtigung der Mitteilung, ABl. der EU C 244/32 vom 25.09.2008). Für kleine und mittlere Unter-
nehmen, die vor weniger als drei Jahren gegründet wurden (neu gegründete Unternehmen), gelten dabei 
teilweise Sonderregelungen (siehe Tz. 2.4.2). 

Auf Basis der genannten Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung sind förderfähig: 
Die Kosten von Investitionen in materielle und /oder immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung bzw. Er-
weiterung einer Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch neue, zusätzli-
che Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehen-
den Betriebsstätte.  



 - 2 - Bürgschaften der LfA 
  – Bewilligungsgrundsätze 

 

2.2.1 Verbürgt werden: 

 Kredite zur Finanzierung von Investitionen, 

 Kredite zur Finanzierung der Übernahme eines bestehenden Betriebes,  

 in besonderen Fällen auch Betriebsmittelkredite, vor allem in Verbindung mit Investitionen, 

 Avalkredite, insbesondere bei notwendigen Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit der 
Übernahme und Abwicklung von Aufträgen, 

 Kredite für Konsolidierungsmaßnahmen mit Ausnahme der Umschuldung bestehender 
Bankverbindlichkeiten. 

2.2.2 Die Übernahme von Bürgschaften ist in folgenden Fällen – abgesehen von Maßnahmen nach 
Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung3 – nur im Rahmen einer De-minimis-Beihilfe4 
möglich: 

 Betriebsmittelkredite, Avalkredite, Umschuldungen von Lieferantenkrediten sowie Ersatzin-
vestitionen, unabhängig von der Größe des Unternehmens, 

 Übernahme eines bestehenden Betriebes,  

 Investitionen großer Unternehmen5. 

2.3 Bürgschaften für Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-beihilferechtlicher Definition  

2.3.1 Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten wenn mindestens 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

                                                                                                                                                             

Zu den materiellen Vermögenswerten zählen Grundstücke, Gebäude und Anlagen, Maschinen und Ausrüs-
tung.  

Als immaterielle Vermögenswerte gelten Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle Verkörperung 
wie Patentrechte, Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums. Sie dürfen nur in der 
Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält, sie müssen abschreibungsfähig sein, von Dritten, die 
in keiner Beziehung zum Käufer stehen  zu Marktbedingungen erworben und mindestens drei Jahre in der 
Bilanz aktiviert werden.  

4) Eine Beihilfe kann als sogenannte De-minimis-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013 (ABl. der EU L 352/1 vom 24.12.2013) gewährt werden, wenn der Gesamtbetrag der beizule-
genden Beihilfebeträge, die „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnung (das begüns-
tigte Unternehmen und mit ihm relevant verbundene Unternehmen) innerhalb von drei Kalenderjahren er-
hält, den absoluten Höchstbetrag (De-minimis-Schwellenwert) von derzeit 200.000 EUR (100.000 EUR für 
Unternehmen, die im gewerblichen Straßengüterverkehr tätig sind) nicht übersteigt.  

Als „ein einziges Unternehmen“ für die Zwecke der De-minimis-Verordnung sind diejenigen Unternehmen zu 
betrachten, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:  

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens;  

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-
gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;  

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder auf-
grund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unterneh-
men auszuüben;  

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß 
einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Ver-
einbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Ge-
sellschaftern aus.  

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten 
Beziehungen stehen, werden als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnung betrach-
tet.  

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen 
im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angege-
ben werden. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen 
zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden. 
Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen. 

Nicht antragsberechtigt sind Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder die im natio-
nalen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer 
Gläubiger erfüllen bzw. – bei Unternehmen, die die KMU-Kriterien5 nicht erfüllen – deren Bonitätseinstufung 
nicht mindestens einem Rating von B- (oder besser) oder einer vergleichbaren Einstufung entspricht.   

5) Hierunter sind Unternehmen zu verstehen, die der EU-Definition kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
nicht entsprechen.  
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 Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte des Grund-/Stammkapitals aufgrund aufge-
laufener Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für kleine und mittlere Unternehmen, die 
noch keine drei Jahre bestehen. Der Begriff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios.  

 Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewie-
senen Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für kleine 
und mittlere Unternehmen, die noch keine drei Jahre bestehen.  

 Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatli-
chen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 
Antrag seiner Gläubiger.  

Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant. 

 Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zu-
rückgezahlt oder die Bürgschaft ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.  

 Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien5 nicht erfüllen: In den vergangenen beiden 
Jahren lag 

  der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens über 7,5 und 

  das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsaufwendungen des Unternehmens unter 1,0. 

2.3.2 Die LfA übernimmt zu Gunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten auf Grundlage der Leitli-
nien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl. der EU C 249/1 vom 31.07.2014) und der von der Europäischen Kommis-
sion unter SA.40535 (2015/N) genehmigten Bundesrahmenregelung für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Schwierigkeiten  

 Bürgschaften für Umstrukturierungsvorhaben bestehender kleiner und mittlerer Unterneh-
men, die Liquiditäts- und/oder Rentabilitätsprobleme nicht aus eigener Kraft bewältigen kön-
nen sowie  

 Bürgschaften für Rettungsvorhaben zur vorübergehenden Stützung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in Schwierigkeiten bis zur Erstellung eines Umstrukturierungs- bzw. Liquidations-
plans.  

Verbürgt werden: 

 im Rahmen der Rettungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme erforderliche zusätzliche Be-
triebsmittel- bzw. Avalkredite, 

 Darlehen für Erstinvestitionen nur in Ausnahmefällen, soweit sie für die Rettungs- oder Um-
strukturierungsmaßnahme unbedingt erforderlich sind. 

2.3.3 Voraussetzung für die Gewährung von Umstrukturierungsbürgschaften ist das Vorliegen eines 
realistischen, kohärenten und weitreichenden Umstrukturierungsplans zur Wiederherstellung 
der langfristigen Rentabilität des begünstigten Unternehmens innerhalb einer angemessenen 
Frist auf der Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich seiner künftigen Betriebsbedingun-
gen. Die Bürgschaft muss sich dabei auf das Minimum beschränken, das angesichts der ver-
fügbaren Finanzmittel des begünstigten Unternehmens, seiner Anteilseigner oder der Unter-
nehmensgruppe, der es angehört, für die Umstrukturierung unbedingt erforderlich ist. Insbeson-
dere müssen das begünstigte Unternehmen, seine Anteilseigner oder Gläubiger oder die Un-
ternehmensgruppe, der das begünstigte Unternehmen angehört, oder neue Investoren einen 
erheblichen Beitrag zu den Umstrukturierungskosten leisten (ein derartiger Eigenbeitrag muss 
beihilfefrei sein und mindestens 40 % bei mittleren bzw. 25 % bei kleinen Unternehmen betra-
gen). Eine ausreichende Lastenverteilung muss gewährleistet sein. Angemessene Lastenvertei-
lung bedeutet in der Regel, dass die bestehenden Anteilseigner und, bei Bedarf, nachrangige 
Gläubiger Verluste in voller Höhe ausgleichen müssen. Bei der einschlägigen Beurteilung wer-
den zuvor gewährte Rettungsbeihilfen berücksichtigt. Insbesondere in Abhängigkeit von der 
Größe und der Stellung des begünstigten Unternehmens auf seinem Markt und den Merkmalen 
des betroffenen Marktes können Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverfälschun-
gen, wie die Veräußerung von Vermögenswerten, Kapazitätsabbau oder eine Beschränkung ih-
rer Marktpräsenz, von den Unternehmen – mit Ausnahme von kleinen Unternehmen im Sinne 
der EU-Definition – verlangt werden. Während des Umstrukturierungszeitraums dürfen kleine 
Unternehmen jedoch keine Kapazitätsaufstockung vornehmen. 

2.3.4 Vorübergehende Umstrukturierungshilfen können zu Gunsten von kleinen und mittleren Unter-
nehmen für einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten abzüglich einer etwaigen unmittelbar vo-
rangehenden Zeit der Gewährung einer Rettungsbeihilfe gewährt werden und müssen auf einen 
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Betrag6 begrenzt sein, der erforderlich ist, um das begünstigte Unternehmen 18 Monate lang 
weiterzuführen. Vor Ablauf dieses Zeitraums muss ein Umstrukturierungsplan oder ein Abwick-
lungsplan genehmigt worden sein oder das Darlehen zurückgezahlt oder die Bürgschaft ausge-
laufen sein.  

2.3.5 Rettungsbeihilfen dürfen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten gewährt werden und 
müssen auf den Betrag7 begrenzt sein, der erforderlich ist, um das begünstigte Unternehmen 
sechs Monate lang weiterzuführen. Vor Ablauf dieses Zeitraums muss entweder ein Umstruktu-
rierungs- oder Abwicklungsplan genehmigt worden sein oder das begünstigte Unternehmen ei-
nen vereinfachten Umstrukturierungsplan für eine vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe 
vorgelegt haben oder das Darlehen zurückgezahlt oder die Bürgschaft ausgelaufen sein. 

2.3.6 Liegt es weniger als zehn Jahre zurück, dass eine Rettungsbeihilfe oder vorübergehende Um-
strukturierungshilfe gewährt, die Umstrukturierungsphase abgeschlossen oder die Umsetzung 
des Umstrukturierungsplans eingestellt worden ist (je nachdem, welches Ereignis als Letztes 
eingetreten ist), dürfen keine weiteren Rettungsbeihilfen, Umstrukturierungsbeihilfen oder vo-
rübergehenden Umstrukturierungshilfen gewährt werden. Ausnahmen bestehen in folgenden 
Fällen:  

a) eine vorübergehende Umstrukturierungshilfe schließt sich an eine Rettungsbeihilfe als Teil 
eines einzigen Umstrukturierungsvorgangs an; 

b) eine Umstrukturierungsbeihilfe schließt sich an eine Rettungsbeihilfe oder vorübergehende 
Umstrukturierungshilfe als Teil eines einzigen Umstrukturierungsvorgangs an; 

c) die Rettungsbeihilfe oder vorübergehende Umstrukturierungshilfe wurde im Einklang mit den 
Leitlinien gewährt und im Anschluss wurde keine Umstrukturierungsbeihilfe gewährt; außer-
dem sind folgende zwei Voraussetzungen erfüllt: 

i. zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe auf der Grundlage der Leitlinien gewährt wurde, 
konnte vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass das begünstigte Unterneh-
men langfristig rentabel sein würde, und  

ii. neue Rettungsbeihilfen, Umstrukturierungsbeihilfen oder vorübergehende Umstrukturie-
rungshilfen werden frühestens nach fünf Jahren aufgrund unvorhersehbarer Umstände 
erforderlich, die das begünstigte Unternehmen nicht zu vertreten hat;  

d) es handelt sich um außergewöhnliche und unvorhersehbare Fälle, für die das Unternehmen 
nicht verantwortlich ist.  

Folgende Bürgschaften zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten sind im Einzelfall der 
Europäischen Kommission anzuzeigen und werden erst nach deren Genehmigung rechtswirk-
sam: 

 Bürgschaften zugunsten großer Unternehmen5, 

 Bürgschaften für Rettungs- bzw. Umstrukturierungsmaßnahmen, wenn der Höchstbetrag der 
gesamten Beihilfen, die ein und demselben Unternehmen als Rettungsbeihilfe, Umstrukturie-
rungsbeihilfe oder vorübergehende Umstrukturierungshilfe, auch im Falle einer Änderung 
des Umstrukturierungsplans, gewährt werden 10 Mio. EUR (einschließlich der Beihilfen aus 
anderen Quellen oder anderen Regelungen) überschreitet. 

2.4 Neu gegründete Unternehmen 

2.4.1 Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren nach Aufnahme seiner Geschäfts-
tätigkeit als neu gegründet.  

2.4.2 Kleine und mittlere Unternehmen werden in den ersten drei Jahren nach ihrer Gründung grund-
sätzlich nur dann als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand eines 
Insolvenzverfahrens sind oder die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen 
für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen. Für Zwecke der 
Bürgschaftsmitteilung3 wird für kleine und mittlere Unternehmen, die vor weniger als drei Jahren 
gegründet wurden, nicht davon ausgegangen, dass sie sich in Schwierigkeiten befinden.  

Daher können, soweit auch die jeweiligen sonstigen bürgschaftsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind, im Rahmen bestimmter Beihilfevorschriften im Einzelfall Bürgschaften an neu ge-
gründete kleine und mittlere Unternehmen zulässig sein, auch wenn deren anfängliche Finanz-
situation prekär ist.  

                                                 

6 Zur Bestimmung dieses Betrags sollte die Formel in Anhang I der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Ret-
tung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten herangezogen werden.  

7 Zur Bestimmung dieses Betrags wird die Formel in Anhang I der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Ret-
tung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten herangezogen.  
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2.4.3 Die Gewährung von Rettungs-, vorübergehenden Umstrukturierungs- oder Umstrukturierungs-
bürgschaften (siehe Tz. 2.3) an neu gegründete Unternehmen ist demgegenüber unabhängig 
von deren Größenklasse oder Finanzsituation ausgeschlossen.  

3 Beihilfewert 

3.1 Bürgschaften die nach Maßgabe des Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung3 gewährt werden sind 
keine Beihilfen und besitzen somit keinen Beihilfewert. In den übrigen Fällen wird der Beihilfe-
wert wie folgt festgelegt:  

Für gesunde Unternehmen sowie bei De-minimis-Beihilfen4 wird der Beihilfewert der Bürgschaft 
grundsätzlich mittels einer der von der Europäischen Kommission genehmigten Methoden zur 
Berechnung des Beihilfewertes staatlicher Bürgschaften risiko- und laufzeitabhängig auf Grund-
lage eines von der Hausbank durchgeführten bilanzbasierten Ratings für den Einzelfall berech-
net.8  

Liegt für das antragstellende Unternehmen kein bilanzbasiertes Rating vor, ist nach den für De-
minimis-Beihilfen4 alternativ zum genehmigten Berechnungsverfahren zur Verfügung stehenden 
Pauschalvorgaben zu verfahren. De-minimis-Bürgschaften können dann bis zu einem Betrag 
von 1,5 Mio. EUR (bzw. 750 TEUR bei Straßengüterverkehrsunternehmen) und einer Laufzeit 
von bis zu 5 Jahren oder bis zu einem Betrag von 750 TEUR (bzw. 375 TEUR bei Straßengü-
terverkehrsunternehmen) und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren im Einzelfall übernommen 
werden. Bei Bürgschaften mit einem geringeren Betrag und / oder einer kürzeren Laufzeit als 5 
bzw. 10 Jahre wird der Beihilfewert dieser Bürgschaft als entsprechender Anteil des jeweiligen 
De-minimis-Schwellenwertes4 berechnet. In Fällen, in denen die Möglichkeiten des De-minimis-
Pauschalverfahrens nicht ausreichend sind, kann die Überleitungsmethode für Bürgschaften bei 
„Spezialfinanzierungen“9 (Unternehmen in der Frühentwicklungsphase („junge Unternehmen“) 
und Projektgesellschaften) als Ersatz für das De-minimis-Pauschalverfahren angewendet wer-
den.  

Falls keines der genannten Verfahren zur Ermittlung des Beihilfewertes staatlicher Bürgschaf-
ten zur Verfügung steht, kann auf einen Beihilfewert in Höhe des Bürgschaftsbetrages ausgewi-
chen werden.  

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU nicht überschritten werden (siehe Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“), können Bürgschaften der 
LfA grundsätzlich mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden.  

3.2 Bei Bürgschaften für Unternehmen in Schwierigkeiten auf Grundlage der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten 
(siehe Tz. 2.3.2) bemisst sich der Beihilfewert nach der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits 
zum Zeitpunkt der Bürgschaftsentscheidung. 

4 Voraussetzungen für die Übernahme von Bürgschaften 

4.1 Der Kreditnehmer muss fachlich und persönlich kreditwürdig sein. 

4.2 Der Kreditnehmer hat den Kredit soweit wie möglich abzusichern. Gesellschafter, die wesentli-
chen Einfluss auf das Unternehmen ausüben können, sollen die Mithaftung für den verbürgten 
Kredit ganz oder teilweise übernehmen. 

4.3 Das betriebliche Rechnungswesen des Kreditnehmers muss geordnet sein und jederzeit eine 
Überprüfung der Umsatzverhältnisse, der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage ermögli-
chen. 

4.4 Investitionsvorhaben werden nur verbürgt, wenn mit dem Vorhaben zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung bei der Hausbank noch nicht begonnen war. 

4.5 Die nachträgliche Verbürgung bereits ausgereichter Kredite ist nicht möglich. 

4.6 Sofern für einzelne Wirtschaftszweige besondere Bestimmungen der Europäischen Union für 
staatliche Beihilfen gelten, sind diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten (siehe Merk-
blatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“). 

                                                 

8) Einzelheiten siehe Genehmigungsschreiben der EU-Kommission K(2007)4287 vom 25.09.2007 (im Internet 
veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n197-07.pdf) bzw. 
K(2007)5626 vom 28.11.2007 (im Internet veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_ 
aids/comp-2007/n541-07.pdf). Mit Entscheidung Nr. C(2013) 9777 der Kommission vom 20.12.2013 wurde 
eine Anpassung der Methoden bewilligt.  

9) Einzelheiten siehe Genehmigungsschreiben der EU-Kommission K(2008)2657 vom 17.06.2008 (im Internet 
veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n762-07.pdf). Mit Entschei-
dung Nr. C(2013) 9777 der Kommission vom 20.12.2013 wurde eine Anpassung der Methoden bewilligt.  
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5 Pflichten des Kreditinstituts und des Kreditnehmers 

5.1 Die Pflichten des Kreditinstituts richten sich im Einzelnen nach dem Bürgschaftsvertrag. Das 
Kreditinstitut ist insbesondere verpflichtet, 

 bei der Gewährung, Verwaltung und Abwicklung des verbürgten Kredits die gleiche banküb-
liche Sorgfalt wie bei den unter eigenem Risiko gewährten Krediten anzuwenden und sich 
vor allem nach Fälligkeit der verbürgten Forderung mit banküblicher Sorgfalt um die Einzie-
hung zu bemühen und bestellte Sicherheiten zu verwerten; 

 die Verwendung des Kredits entsprechend dem von der LfA mitgeteilten Verwendungsplan 
festzulegen und die zweckentsprechende Verwendung zu überwachen; 

 sich gegenüber dem Kreditnehmer das Recht vorzubehalten, den Kredit jederzeit aus den im 
Bürgschaftsvertrag näher bezeichneten wichtigen Gründen fällig zu stellen und davon auf 
Wunsch der LfA auch Gebrauch zu machen; 

 eine jederzeitige Prüfung der den Kredit betreffenden Unterlagen durch die LfA, sonstiger an 
der Finanzierung Beteiligter oder den Bayerischen Obersten Rechnungshof zu dulden und 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

5.2 Die Pflichten des Kreditnehmers ergeben sich im Einzelnen aus dem mit dem Kreditinstitut ab-
zuschließenden Vertrag. Darin ist der Kreditnehmer insbesondere dazu zu verpflichten, 

 auf Verlangen der LfA dem Kreditinstitut den Jahresabschluss in gesetzlich vorgeschriebe-
ner Form mit Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der betriebswirtschaftli-
chen Entwicklung des Unternehmens zur Verfügung zu stellen; entsprechendes gilt bei frei-
beruflichen Tätigkeiten hinsichtlich der Einnahmen-/Überschussrechnung mit/ohne Vermö-
gens-/Schuldenaufstellung. 

 der LfA, sonstigen an der Finanzierung Beteiligten oder dem Bayerischen Obersten Rech-
nungshof das Recht einzuräumen, jederzeit und in jeder Form, insbesondere durch Einsicht 
in die Bücher und Belege sowie durch örtliche Besichtigungen, Einblick in seine Vermögens-
verhältnisse zu nehmen, die Einhaltung der Darlehens- und Bürgschaftsbedingungen zu 
überprüfen und die erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Die Kosten einer solchen Prüfung 
hat der Kreditnehmer zu tragen. 

6 Art der Bürgschaft und Feststellung des Ausfalls 

6.1 Die Bürgschaften umfassen die Kreditforderung, die Zinsen mit Ausnahme von Strafzinsen so-
wie die Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung nach näherer Maßgabe des Bürgschafts-
vertrags. 

6.2 Der Ausfall tritt ein, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers durch Zahlungseinstel-
lung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens, durch Abgabe einer Vermögensauskunft nach 
§ 802c Zivilprozessordnung oder auf sonstige Weise erwiesen ist und nennenswerte Eingänge 
aus der Verwertung von Sicherheiten oder sonstigem Vermögen des Kreditnehmers nicht mehr 
zu erwarten sind. 

6.3 Die Feststellung des Ausfalles erfolgt in der Regel binnen 8 Monaten nach Eingang des voll-
ständig ausgefüllten Schadensberichtsvordruckes bei der LfA. Sowohl die LfA als auch die 
Hausbank streben an, einen Zeitraum von 18 Monaten seit der Kündigung des verbürgten Kre-
dits bis zur Schadenserstattung nicht zu überschreiten. 

6.4 Die LfA ist berechtigt, zur Vermeidung eines weiteren Zinsanfalls Abschlagszahlungen zu leisten. 

7 Verfahren und Kosten 

7.1 Anträge auf Übernahme einer Bürgschaft sind von dem Kreditnehmer bei einem Kreditinstitut 
seiner Wahl (Hausbank) zu stellen. Ist die Hausbank bereit, den Kredit bei Übernahme einer 
Bürgschaft zu gewähren, so leitet sie den Antrag und die ergänzend erforderlichen Unterlagen 
(vgl. hierzu Merkblatt „Antragsunterlagen“) an die LfA weiter. Die Bereitschaftserklärung muss 
eine kurze Beurteilung des Kreditfalls, eine Stellungnahme zur Höhe der Eigenhaftung der 
Hausbank und genaue Angaben über die einzelnen Kreditbedingungen enthalten. 

Für die Bearbeitung des Antrags erhebt die LfA eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 0,5 % des Bürgschaftsbetrages (mindestens 250 EUR, höchstens 25.000 EUR). Das Kre-
ditinstitut ist verpflichtet, sich das einmalige Antragsentgelt vom Kreditnehmer erstatten zu las-
sen.  

7.2 Die Hausbank hat ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Bürgschaftsangebot anerkennt bzw. bei 
von der LfA refinanzierten Darlehen ab dem Zeitpunkt der Auszahlung, eine laufende Avalprovi-
sion aus dem jeweiligen Bürgschaftsbetrag zu zahlen. Die Provision ist grundsätzlich wie folgt 
gestaffelt: 
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 - Bürgschaften für Investitionskredite 
 (auch außerhalb Deutschlands) und Inlandsavale 1 % p. a. 

- Bürgschaften für Betriebsmittelkredite und Konsolidierungsvorhaben  
(einschließlich Rettungs- und Umstrukturierungsbürgschaften) 2 % p. a. 

- Bürgschaften für Betriebsmittelkredite und Konsolidierungsvorhaben (ein- 
schließlich Rettungs- und Umstrukturierungsbürgschaften) bei erhöhtem Risiko 3 % p. a. 

Falls beihilferechtliche Regularien davon abweichende Avalprovisionssätze notwendig machen 
(z. B. Safe-Harbour-Prämien), können die vorgenannten Provisionssätze im Einzelfall über-
schritten werden. 

Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Avalprovision dem Kreditnehmer in Rechnung zu stellen. 

Die Provision wird bei Bürgschaften für von der LfA refinanzierte Darlehen, die vierteljährliche 
Zins- und Tilgungsstrukturen aufweisen, vierteljährlich nachträglich jeweils zum 31.03., 30.06., 
30.09. bzw. 30.12. berechnet. 

Bei allen anderen Bürgschaften wird die Avalprovision halbjährlich nachträglich jeweils zum 
30.06. und 30.12. berechnet.  

 



 
 

Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum Risikogerechten Zinssystem“ 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

1 Weshalb werden die Konditionen der LfA-Darlehen gestaffelt? 

Die LfA Förderbank Bayern vergibt ihre Darlehen nicht direkt, sondern reicht sie über die Haus-
banken, also über die Geschäftsbanken aus. Die mit der Ausreichung verbundenen Ausfallrisi-
ken trägt prinzipiell die Hausbank. Banken und Sparkassen richten die Kreditvergabe unter Kos-
ten- und Ertragsgesichtspunkten aus. Um den Zugang zu öffentlichen Förderkrediten auf breiter 
Basis dauerhaft zu sichern, ist es deshalb erforderlich, durch differenzierte Konditionen den je-
weiligen Risiken des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Das Risikogerechte Zinssystem (RGZS) 
ermöglicht dies, indem es die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens und die vor-
handenen Kreditsicherheiten berücksichtigt. 

2 Für welche Produkte gilt das RGZS? 

Das RGZS findet auf folgende Produkte (mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“) 
Anwendung: 

 Startkredit (SK6) 

 Investivkredit (IK6) 

 Universalkredit (UK5) 

 Universalkredit Innovativ (UI6) 

 Digitalkredit (DK5) 

 Technokredit (TK5) 

 Energiekredit (EK5) und Energiekredit Plus (EK6) 

 Energiekredit Gebäude (EG5, EG6 und EG7) 

 Ökokredit (ÖK8 und ÖK9) 

 Regionalkredit (RK5) 

 Akutkredit (AK5). 

3 Wie wird die zu entrichtende Zinshöhe ermittelt? 

Im RGZS zahlt jeder Kreditnehmer für seinen Förderkredit einen individuell zu vereinbarenden 
Zinssatz. Die LfA legt diesen Zinssatz nicht einzelfallbezogen fest, sondern gibt lediglich maxi-
mal zulässige Zinsobergrenzen vor. 

Die Hausbank kalkuliert das Zinsniveau, das sie unter Berücksichtigung der damit verbundenen 
Ausfallrisiken für den konkreten Einzelfall für angemessen erachtet, in Abhängigkeit von der 
Bonität und der Werthaltigkeit der Besicherung nach einem 4-stufigen Schema: 

Dabei gilt der Grundsatz: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse und je werthaltiger die ge-
stellten Sicherheiten, desto geringer die Risiken und desto zinsgünstiger das Angebot. Insofern 
können Sie Ihre Zinskonditionen durch entsprechende Aktivitäten positiv beeinflussen. 

Schritt 1: Die Hausbank beurteilt die Bonität 

Um zu beurteilen, ob der Darlehensinteressent grundsätzlich in der Lage wäre, die aus einer 
Darlehensgewährung resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß zu erbrin-
gen, analysiert die Hausbank die wirtschaftlichen Verhältnisse. Hierzu benötigt sie i. d. R. aktu-
elle Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen bzw. ggf. Einnahme-Überschuss-
Rechnungen. Zudem verschafft sich die Hausbank ein Bild über weitere Faktoren. Dies sind 
beispielsweise erwartete Unternehmensentwicklung, kaufmännische und technische Qualifika-
tionen, Führungsqualitäten und eventuelle Risikofaktoren. 
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Bei Gründungsvorhaben stellt die Hausbank vor allem auf qualitative Faktoren ab. Hierzu zäh-
len Gründungskonzept, Gründungsperson(en) und Markteinschätzung, bei Unternehmensüber-
nahmen auch das Übernahmekonzept. 

Zur Einstufung der Risiken, die mit einer eventuellen Kreditvergabe verbunden sind, verwendet 
die Hausbank ein Ratingverfahren oder andere Bewertungsmodelle. Im Hinblick auf Förderdar-
lehen ordnet die Hausbank den Kreditnehmer in so genannte Bonitätsklassen ein: 

Bestimmung der Bonitätsklasse 

Bonitäts-
klasse 

Bonitätseinschätzung 
durch die Hausbank 

Risikoeinschätzung 
durch die Haus-

bank 

Einjahresausfallwahrscheinlich-
keit1 des Kreditnehmers 

1 ausgezeichnet niedrig 
| 
| 
I 
I 
| 
| 

hoch 

bis 0,10 % 

2 sehr gut über 0,10 % bis 0,40 % 

3 gut über 0,40 % bis 1,20 % 

4 befriedigend über 1,20 % bis 1,80 % 

5 noch befriedigend über 1,80 % bis 2,80 % 

6 ausreichend über 2,80 % bis 5,50 % 

7 noch ausreichend  über 5,50 % bis 10,00 % 

Beispiel: 

Die Hausbank schätzt die wirtschaftlichen Verhältnisse als „befriedigend“ ein. Im Ratingverfah-
ren ermittelt sie eine 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 %. Daraus ergibt sich die Boni-
tätsklasse 4. 

Schritt 2: Die Hausbank prüft die vorgesehenen Sicherheiten 

Sicherheiten dienen der Hausbank zur Begrenzung des Kreditverlusts für den Fall, dass ein 
Kreditnehmer laufende Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erbringen kann. Die zur Absi-
cherung des Kredits vorgesehenen Sicherheiten, z. B. Grundschulden oder Sicherungsübereig-
nungen, werden von der Hausbank bewertet. Hierbei schätzt sie ein, welcher Anteil des Kredits 
durch erwartete Erlöse aus den Sicherheiten voll werthaltig abgedeckt werden kann (Werthal-
tigkeit der Besicherung). Der erwartete Wiederverkaufswert bestimmt sich u. a. durch die Art der 
Sicherheit, die Wertbeständigkeit, die Marktgängigkeit und den allgemeinen technischen Fort-
schritt. Bei schwachen Sicherheiten kann durch eine Bürgschaft der LfA bzw. Bürgschaft der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH eine erhebliche Verbesserung der Absicherungssituation er-
reicht werden (siehe hierzu Seite 4). 

Für die Gewährung von Förderdarlehen ordnet die Hausbank die Sicherheiten wie folgt ein: 

Bestimmung der Besicherungsklasse 

Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung in % 

1 70 % und mehr 

2 unter 70 % und über 40 % 

3 bis 40 % 

Beispiel: 

Die Hausbank ermittelt, dass eine Grundschuld den Kredit zu 55 % abdeckt. Daraus ergibt sich 
Besicherungsklasse 2. 

                                                 
1 Die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit drückt die anhand von Erfahrungswerten ermittelte Wahrscheinlichkeit 

aus, dass der Kreditnehmer innerhalb eines Jahres zahlungsunfähig wird. Bei längerfristigen Krediten liegt die Aus-
fallwahrscheinlichkeit bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Kredits um ein Vielfaches höher. Für Ein-Jahres-
Ausfallwahrscheinlichkeiten über 10,00 % ist eine Antragstellung nicht möglich. 
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Schritt 3: Die Hausbank ermittelt die Preisklasse 

Aus der Kombination von Bonitätsklasse und Besicherungsklasse ergibt sich die Preisklasse. 

Bestimmung der Preisklasse2 

Bonitätsklasse 
(1-Jahresausfall-

wahrscheinlichkeit) 

Besicherungsklasse 
(Werthaltige Besicherung) 

1 
( 70%) 

2 
(> 40% und < 70%) 

3 
( 40%) 

1 
( 0,10 %) 

A A A 

2 
(> 0,10 % und  0,40 %) 

A B D 

3 
(> 0,40 % und 1,20 %) 

B D G 

4 
(> 1,20 % und  1,80 %) 

C E G 

5 
(> 1,80 % und  2,80 %) 

D F G 

6 
(> 2,80 % und  5,50 %) 

E G X 

7 
(> 5,50 % und  10,00 

%) 
G G - 

Beispiel: 

Aus dem Zusammentreffen von Bonitätsklasse 4 und Besicherungsklasse 2 ergibt sich die 
Preisklasse E. 

Schritt 4: Festlegung der individuellen Kundenkonditionen 

Im Rahmen des RGZS gibt die LfA maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Welche Zinssätze 
im Einzelfall zulässig sind, zeigt die Konditionenübersicht der LfA (www.lfa.de) auf. 

Die Maximalwerte wurden so kalkuliert, dass sie grundsätzlich für die Hausbanken für die je-
weils ungünstigste Bonitäts- und Besicherungskonstellation der jeweiligen Preisklasse noch 
kostendeckend sein sollten. Jede Preisklasse deckt aber eine Spannweite unterschiedlicher 
Konstellationen von Bonität und Besicherung ab. Insofern sollten die individuellen Zinskonditio-
nen in der praktischen Anwendung die maximal zulässigen Obergrenzen oft unterschreiten. Die 
maximale Zinshöhe wird zwischen Kreditnehmer und Hausbank für die gesamte Darlehenslauf-
zeit bzw. die Zinsbindungsfrist individuell vereinbart. 

Beispiel: 

Bei einem Startkredit (SK6) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 2 tilgungsfreien Jahren wür-
den derzeit die folgenden Obergrenzen gelten: 

Preisklasse A B C D E F G X 

Maximaler Zins-
satz des Darle-
hens p. a. 

Sollzins 1,25 % 1,65 % 1,95 % 2,45 % 3,05 % 3,75 % 4,25 % 6,75 % 

Effektivzins 1,26 % 1,66 % 1,96 % 2,47 % 3,09 % 3,80 % 4,32 % 6,92 % 

(Die Zinssätze in dieser Übersicht sind Preisbeispiele auf Basis der Konditionen per 27.06.2018) 

Aufgrund der Einstufung in die Preisklasse E darf der Effektivzins des Startkredits 3,09 % p. a. 
nicht überschreiten, sehr wohl aber darunter liegen. Im Beispielfall sollte die Vereinbarung eines 
Zinses unterhalb der Obergrenze möglich sein, da Bonität und Besicherung jeweils besser sind 
als die schlechtesten Werte der Klasse. 

                                                 
2
 Für Kombinationen aus Bonitäts- und Besicherungsklassen, die nicht explizit angegeben sind, ist eine Antragstellung 
nicht zulässig. Gegebenenfalls kann hier über eine Bürgschaft eine Verbesserung erreicht werden (siehe Schritt 2 
und Tz. 5) 
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4 Welche Möglichkeiten bietet das RGZS dem Kreditnehmer? 

Banken beurteilen bei der Kreditvergabe neben Ihrer Vermögens- und Ertragslage auch weitere 
Faktoren, die die Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens wesentlich prägen. Mangelnde In-
formationen wirken sich erfahrungsgemäß negativ auf die Bonitätseinstufung aus. Deshalb zahlt 
es sich aus, die Hausbank umfassend zu informieren. 

Gründe, die zu einer konkreten Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich Bonität und Besi-
cherung geführt haben, sollte man sich erläutern lassen, um zu erkennen, durch welche Maß-
nahmen sich die Einschätzung und Bepreisung verbessern ließen. 

Das RGZS setzt auf Wettbewerb. Selbst bei gleicher Bonitäts- und Besicherungseinstufung 
können die Hausbanken unterschiedlich hohe Zinssätze für angebracht erachten. Insofern kann 
es ratsam sein, bei mehreren Banken oder Sparkassen Vergleichsangebote einzuholen. 

Die Angemessenheit eines Zinsangebots ist im RGZS verhandelbar. Je niedriger das Ausfall-
risiko innerhalb einer Bonitätsklasse und je werthaltiger die Besicherung innerhalb einer Besi-
cherungsklasse, desto deutlicher sollte sich der individuelle Angebotszinssatz von der maximal 
zulässigen Preisobergrenze abheben. 

Beispiel: 

Im obigen Beispielfall wären deutlich günstigere Konditionen angemessen, wenn sich die Absi-
cherung von den bisher unterstellten 55 % auf beispielsweise knapp 70 % verbessern ließe. 
Zwar ergäbe sich in diesem Fall weiterhin eine Einstufung in Besicherungsklasse 2 und Preis-
klasse E; allerdings wäre eine Einstufung in Besicherungsklasse 1 und daraus resultierend in 
Preisklasse C nur haarscharf verpasst worden. Insofern bietet die Obergrenze der Preisklasse 
C (maximal 1,96 %) dann einen besseren Anhaltspunkt für die Höhe des angemessenen Zinses 
als die Obergrenze der Preisklasse E (maximal 3,09 %). 

5 Welche Besonderheiten sind bei der Beantragung von Risikoübernahmen zu beachten? 

Darlehen, für die die LfA Förderbank Bayern durch eine Haftungsfreistellung Risiken der Haus-
bank übernimmt, werden ebenfalls risikogerecht nach dem RGZS bepreist. Insofern gelten für 
haftungsfreigestellte Darlehen dieselben maximalen Kreditnehmerzinsen wie für nicht haftungs-
freigestellte Darlehen. Haftungsfreistellungen stellen im RGZS keine Sicherheit dar. 

Haftungsfreistellungen sind insbesondere bei Darlehensbeträgen unter 250.000 EUR eine 
schnelle und schlanke Alternative zu Bürgschaften. 

Bürgschaften der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bewirken im Falle begrenzter 
Absicherungsmöglichkeiten regelmäßig eine Verbesserung der Sicherheitenklasse und damit 
eine Absenkung der maximal zulässigen Kreditnehmerkonditionen. Gegenzurechnen sind die 
Kosten der Bürgschaftsübernahme, also Avalprovisionen und eventuelle Bearbeitungsgebüh-
ren. 

6 Weitere Informationen 

Für Fragen zum Produkt- und Serviceangebot der LfA und für die Anforderung von Informati-
onsmaterial steht Ihnen die Förderberatung der LfA wie folgt zur Verfügung: 

 Tel.: 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei) 

 Fax: 089 / 21 24 - 22 16 

 E-Mail: info@lfa.de. 

Wie sich Unternehmer und Existenzgründer optimal auf die Entscheidungsprozesse der Banken 
vorbereiten können, zeigt unser „Leitfaden für den Bankenbesuch“. Wir stellen Ihnen diese 
Broschüre gerne kostenlos zur Verfügung. 
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1 Allgemeines 

Die bayerische Haushaltsordnung (Artikel 23 und 44), die Verwaltungsvorschriften zu diesen 
Artikeln sowie die „Allgemeinen Darlehensbestimmungen“ der LfA sehen vor, dass nach Aus-
reichung von zinsverbilligten Darlehen deren zweckentsprechende Verwendung nach Ab-
schluss der Maßnahme vom Kreditnehmer nachzuweisen und von der Hausbank zu überwa-
chen ist. Zur Dokumentation von Investitionsvorhaben dient der Vordruck „Verwendungsnach-
weis“ (LfA Formblatt Nr. 561), den der Kreditnehmer (ggf. unter Mithilfe der Hausbank) auszu-
füllen und den die Hausbank zu den Kreditakten zu nehmen hat. Der Verwendungsnachweis 
muss vollständig und zeitnah erstellt werden. Zeitnah heißt spätestens ½ Jahr nach Zahlung 
der letzten Rechnung, aber nicht vor Abschluss der Maßnahme. 

Sollte in einzelnen Programmen ein abweichendes Verwendungsnachweisverfahren vorge-
schrieben sein, richten Sie sich bitte nach den entsprechenden Bestimmungen in den Darle-
hensbestimmungen bzw. Darlehensangeboten. 

2 Eckpunkte zur Erstellung des Verwendungsnachweises 

2.1  Zahlenmäßiger Nachweis 

Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus dem Investitions- und Finanzierungsplan einschließ-
lich anzugebender nicht förderfähiger Investitionen. Dabei sind die ursprünglichen Daten aus 
dem Darlehensangebot unter der Rubrik „genehmigte Investitionen/Finanzierungen lt. Darle-
hensangebot“ einzutragen. Diese sind den tatsächlich angefallenen Investitionskosten sowie 
den tatsächlich eingesetzten Finanzierungsmitteln unter der Rubrik „Durchgeführte Investitio-
nen/Finanzierungen“ gegenüber zu stellen. 

Bei den Einzelansätzen der Investitionsaufstellung ist darauf zu achten, dass diese netto, d. h. 
ohne Umsatzsteuer (wenn die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug besteht) und auch unter Abzug 
von Skonti und Rabatten auszuweisen sind. Relevant ist der beim Kreditnehmer in der Bilanz 
aktivierte oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeflossene Betrag. 

Grundlage für den Nachweis der Investitionen sind Rechnungen oder Kaufverträge. Diese wer-
den häufig mit Hilfe von Tabellen aufgelistet und dienen gleichzeitig auch für den Nachweis 
zum fristgerechten Mitteleinsatz. Ansonsten können bankeninterne Kontobewegungen oder die 
investitionsrelevanten Bestandskonten des Kreditnehmers herangezogen werden.  

Investitions- und Finanzierungsseite müssen identische Summen aufweisen, d. h., dass auch 
die tatsächlich durchgeführten Finanzierungen abzubilden sind. 

2.2  Sachbericht 

Der Sachbericht ist der zweite Bestandteil eines Verwendungsnachweises. Hier sind Angaben 
zum Beginn und Abschluss der Maßnahme, zur Zielerreichung (z. B. Umwelteffekt) sowie der 
evtl. Schaffung von Arbeitsplätzen vorzunehmen. Diese Angaben dienen zur Beurteilung der 
Zweckerfüllung, d. h. ob und wie die bei Antragstellung angegebenen Ziele erreicht wurden. 
Zudem soll aufgrund der Angaben die Einhaltung des Vorhabensbeginns nachvollzogen wer-
den können. Sofern erforderlich, sind Gründe für Verzögerungen darzulegen. 

2.3  Unterschriften des Kreditnehmers und der Hausbank 

Mit den Unterschriften auf dem Verwendungsnachweis bestätigen der Kreditnehmer und die 
Hausbank die Richtigkeit der Angaben und gleichzeitig auch den fristgerechten Mitteleinsatz. 
Mit dem Datum wird der Zeitpunkt der Erstellung des Verwendungsnachweises dokumentiert. 

3  Vorlage bei der LfA 

Sollten sich bei den durchgeführten Investitionen und Finanzierungen Abweichungen zu den 
genehmigten Daten des Darlehensangebots ergeben, die außerhalb der Bagatellgrenzen der 
„Allgemeinen Darlehensbestimmungen“ liegen, hat die Hausbank die LfA unverzüglich darüber 
zu informieren. Die LfA entscheidet dann über Zustimmung, Kürzung oder Kündigung. 
 




